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A. Gesamtvorhaben 

Die nachfolgenden Kapitel im Teil A dieses Erläuterungsberichtes beziehen sich auf 

das Vorhaben ABS/NBS Hamburg - Lübeck - Puttgarden. Im Teil B dieses Erläute-

rungsberichtes erfolgt die Beschreibung des gegenständlichen Planfeststellungsab-

schnittes. 

1 Gegenstand: Schienenanbindung der Festen Fehmarn-
beltquerung 

1.1 Einordnung in Verkehrswegeplanungen 

Die DB InfraGO AG (hervorgegangen am 1. Januar 2024 aus der DB Netz AG und der 

DB Station & Service AG) und die DB Energie GmbH (nachfolgend: ĂVorhabentrªge-

rinnenñ) planen die Schienenanbindung der Festen Fehmarnbeltquerung (nachfolgend: 

ĂVorhabenñ). Dabei handelt es sich im Wesentlichen um den Aus- und den Neubau von 

Abschnitten der Eisenbahnstrecke 1100 der DB InfraGO AG von Lübeck Hauptbahnhof 

nach Puttgarden.  

Die Bundesrepublik Deutschland und das Königreich Dänemark (Kongeriget Danmark) 

beabsichtigen, eine Feste Fehmarnbeltquerung zu errichten und haben zu diesem 

Zweck den Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich Dä-

nemark über eine Feste Fehmarnbeltquerung vom 3. September 2008 (nachfolgend: 

ĂFFBQVñ)i geschlossen. Die Feste Fehmarnbeltquerung soll dazu dienen, die Ver-

kehrsverbindungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich 

Dänemark sowie zwischen Mitteleuropa und Skandinavien zu verbessern.  

Seit dem 15. Mai 1963 besteht zwischen Puttgarden auf Fehmarn und Rødbyhavn auf 

Lolland eine regelmäßig bediente Fährverbindung über den Fehmarnbelt. Künftig soll 

zwischen Puttgarden und Rødbyhavn eine durchgehende Schienen- und Straßenver-

bindung über den Fehmarnbelt verlaufen. In diesem Zusammenhang müssen auch die 

Schienenanbindungen sowohl in der Bundesrepublik Deutschland als auch in dem Kö-

nigreich Dänemark aus- und teilweise neugebaut werden. Die Bundesrepublik 

Deutschland und das Königreich Dänemark sind jeweils für die Schienenanbindungen 

auf ihren Hoheitsgebieten verantwortlich. Für die Schienenanbindung der Festen 

Fehmarnbeltquerung in Deutschland sind die Vorhabenträgerinnen zuständig. 

Das Vorhaben ist unter der Bezeichnung ĂABS/NBS Hamburg ï Lübeck ï Puttgardenñ 

in das Bundesschienenwegeausbaugesetz (nachfolgend: ĂBSWAGñ)ii und in den Bun-

desverkehrswegeplan 2030iii aufgenommen worden. Die einzelnen Planfeststellungs-

verfahren für das Vorhaben sind zum einen Teil bereits beim Eisenbahn-Bundesamt in 

Hamburg/Schwerin anhängig, zum anderen Teil wird dies in den kommenden Monaten 

noch erfolgen. 
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Die Feste Fehmarnbeltquerung einschließlich der Schienenanbindungen zwischen 

Hamburg und Puttgarden sowie zwischen Rødbyhavn und Kopenhagen (København) 

bildet sowohl im Schienen- als auch im Straßenverkehr einen Bestandteil des Kernnet-

zes der transeuropäischen Verkehrsnetze. Die transeuropäischen Verkehrsnetze be-

stehen aus bestimmten, für die Verwirklichung der politischen Ziele der Europäischen 

Union wichtigen Verkehrswegen, die einheitliche Mindestanforderungen zu erfüllen ha-

ben. Das Kernnetz bildet dabei das Rückgrat der transeuropäischen Verkehrsnetze.  

Die durchgehende Schienenverbindung zwischen Hamburg und Kopenhagen über den 

Fehmarnbelt bildet darüber hinaus einen Abschnitt des Kernnetzkorridors Skandina-

vien ï Mittelmeer. Die Kernnetzkorridore bilden die wichtigsten Fernverkehrsströme in 

dem Kernnetz ab und dienen insbesondere dazu, die grenzüberschreitenden Verkehrs-

verbindungen zwischen den Mitgliedstaaten zu verbessern.  

Die Feste Fehmarnbeltquerung wird gesondert von den Schienenanbindungen ge-

plant, errichtet und betrieben. Das Königreich Dänemark hat die Planung, die Errich-

tung und den Betrieb der Festen Fehmarnbeltquerung der Femern Bælt A/S, handelnd 

unter der Firma Femern A/S, übertragen. Mittelbar hält das Königreich Dänemark die 

Aktien an der Femern A/S. Die Femern A/S und die Bundesrepublik Deutschland, ver-

treten durch das Land Schleswig-Holstein, dieses vertreten durch die DEGES Deut-

sche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (vormals Landesbetrieb Straßen-

bau und Verkehr Schleswig-Holstein), errichten gegenwärtig die Feste Fehmarnbelt-

querung auf dem Hoheitsgebiet und in der ausschließlichen Wirtschaftszone der Bun-

desrepublik Deutschland in der Ostsee. Die Femern A/S ist Vorhabenträgerin der 

Schienen- und die Bundesrepublik Deutschland Vorhabenträgerin der Straßenverbin-

dung auf der Festen Fehmarnbeltquerung. Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Ar-

beit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein, Amt für Planfeststel-

lung Verkehr, hat die Feste Fehmarnbeltquerung mit Planfeststellungsbeschluss vom 

31. Januar 2019 (Az.: 409-622.228-16.1-1) zugelassen. Der Beschluss ist seit dem 3. 

November 2020 bestandskräftig.  

Im Zusammenhang mit der Festen Fehmarnbeltquerung plant die Bundesrepublik 

Deutschland, vertreten durch das Land Schleswig-Holstein, dieses seit 2021 vertreten 

durch die DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (bis Ende 

2020 durch den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein), den Aus-

bau der Bundesstraße B 207 zwischen dem Ende der Bundesautobahn A 1 östlich der 

Anschlussstelle Heiligenhafen-Ost und Puttgarden. Der Landesbetrieb Straßenbau 

und Verkehr Schleswig-Holstein hat den Ausbau der Bundesstraße B 207 mit Planfest-

stellungsbeschluss vom 31. August 2015 (Az.: 408-553.32-B 207-176), ergänzt durch 

den Planergänzungsbeschluss des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Tech-

nologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein, Amt für Planfeststellung 
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Verkehr, vom 31. August 2018 (Az: APV 21 ï 553.32 B 207-237), zugelassen. Der 

Beschluss ist seit dem 24. August 2021 bestandskräftig.   

Im Zusammenhang mit der Festen Fehmarnbeltquerung haben die DB Netz AG (heute: 

DB InfraGO AG) und die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Land 

Schleswig-Holstein, dieses vertreten durch den Landesbetrieb Straßenbau und Ver-

kehr Schleswig-Holstein einen Variantenvergleich für die neue Fehmarnsundquerung 

durchgeführt. Außerdem wurde eine Beteiligung der Öffentlichkeit für die in Betracht 

kommenden Varianten durchgeführt. Das Ergebnis war in beiden Fällen der kombi-

nierte Absenktunnel als neues Kreuzungsbauwerk. Dies wurde im März 2020 bekannt 

gegeben. In dem Bundesverkehrswegeplan 2030 sind die Elektrifizierung und der Aus-

bau der Eisenbahnstrecke 1100 auf zwei Gleise in dem Verlauf der Fehmarnsundque-

rung bereits vorgesehen. 

1.2 Fachplanungsrechtliches Vorhaben 

Das Vorhaben umfasst insbesondere: 

Á den Aus- und den Neubau der Eisenbahnstrecke 1100 der DB InfraGO AG zwi-
schen Lübeck Hauptbahnhof und dem geplanten Anschluss an die Schienen-
verbindung auf der Festen Fehmarnbeltquerung südlich von Puttgarden, 

Á den Ausbau des Abzweig Schwartau Waldhalle mit der Anpassung der Gleise 
und Weichen an der Strecke 1100 und 1113, 

Á den Um- und den Neubau der Eisenbahnstrecke 1100 Abzweig der DB InfraGO 
AG zwischen dem Bahnhof Haffkrug und dem Haltepunkt Neustadt (Holst), 

Á den Umbau der Eisenbahnstrecke 1103 und der Eisenbahnstrecke 1104 der 
DB InfraGO AG zwischen dem geplanten Betriebsbahnhof Fehmarn West und 
dem Anschluss an die Station Fehmarn-Burg der AKN Eisenbahn GmbH, 

Á den Umbau von Gleisanlagen der DB InfraGO AG in Lübeck Hauptbahnhof und 
in Lübeck Hauptgüterbahnhof, 

Á den Umbau des Umrichterwerks Lübeck-Genin der DB Energie GmbH, dessen 
Umsetzung gesondert beantragt wird, und die Verlegung einer Verbindungslei-
tung der DB Energie GmbH zwischen dem Umrichterwerk Lübeck-Genin und 
dem neu zu errichtenden Schaltposten Bad Schwartau sowie 

Á Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft, vor-
gezogene Ausgleichsmaßnahmen für die Beeinträchtigung von Lebensstätten 
bestimmter besonders geschützter Tier- und Pflanzenarten (Ămeasures that en-
sure continued ecological functionalityñ ï nachfolgend: ĂCEF-MaÇnahmenñ). 

Räumlich erstreckt sich das Vorhaben auf die Gebiete der folgenden Gemeinden: 
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Tabelle 1: Übersicht der betroffenen Gemeinden 

Land Kreis Amt Gemeinde 

Schleswig-Holstein   Hansestadt Lübeck 

 Ostholstein Amtsfreie Gemein-
den 

Stadt Bad Schwartau 

   Gemeinde Ratekau 

   Gemeinde Timmendorfer 
Strand 

   Gemeinde Scharbeutz 

   Stadt Neustadt in Holstein 

   Stadt Oldenburg in Holstein 

   Stadt Fehmarn 

  Ostholstein-Mitte Gemeinde Sierksdorf 

   Gemeinde Altenkrempe 

   Gemeinde Schashagen 

  Lensahn Gemeinde Beschendorf 

   Gemeinde Manhagen 

   Gemeinde Lensahn 

   Gemeinde Damlos 

  Oldenburg-Land Gemeinde Göhl 

   Gemeinde Heringsdorf 

   Gemeinde Neukirchen 

   Gemeinde Großenbrode 

Um die Kilometrierung der Eisenbahnstrecke 1100, der Eisenbahnstrecke 1100 Ab-

zweig, der Eisenbahnstrecke 1103 und der Eisenbahnstrecke 1104 in ihrem bestehen-

den Zustand von der Kilometrierung des Vorhabens unterscheiden zu können, wird für 

das Vorhaben eine Baukilometrierung (Bau-km) verwendet. 

1.2.1 Eisenbahnstrecke 1100 

Der Aus- und der Neubau der Eisenbahnstrecke 1100 umfasst insbesondere 

Á die Elektrifizierung zwischen dem Abzweig Schwartau Waldhalle (Strecken-km: 
4,699) und dem geplanten Anschluss an die Schienenverbindung auf der Fes-
ten Fehmarnbeltquerung südlich von Puttgarden (Bau-km: 184,160) einschließ-
lich des Neubaus des Umrichterwerks Göhl, des Neubaus des Schaltpostens 
Bad Schwartau, des Neubaus von Schaltanlagen und der Verlegung von 
Speise-, Verbindungs-, Verstärkungs- und Umgehungsleitungen, 

Á die Verlegung des Anschlusses der Eisenbahnstrecke 1110 der DB InfraGO AG 
von Eutin nach Bad Schwartau an die Eisenbahnstrecke 1100 von dem Halte-
punkt Bad Schwartau nach Bad Schwartau Abzweig und die Zuordnung des 
bisherigen Streckengleises der Eisenbahnstrecke 1110 zwischen Bad 
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Schwartau Abzweig und dem Haltepunkt Bad Schwartau zu der Eisenbahnstre-
cke 1100, 

Á den Ausbau der Abschnitte 

o von Abzweig Schwartau Waldhalle (km: 4,200) bis südlich von Ratekau 
(km: 7,505),  

o östlich von Altenkrempe (Bau-km: 132,900) bis südwestlich von Groß 
Schlamin (Bau-km: 136,700) einschließlich von Verbesserungen der Li-
nienführung,  

o westlich von Göhl (Bau-km: 155,100) bis südlich von Lütjenbrode (Bau-
km: 166,200) einschließlich von Verbesserungen der Linienführung und  

o von dem Anschluss an die nördliche Rampe der Fehmarnsundbrücke 
(Bau-km: 175,139) bis zu dem geplanten Anschluss an die Schienenver-
bindung auf der Festen Fehmarnbeltquerung südlich von Puttgarden 
(Bau-km: 184,160)  

auf zwei Gleise, 

Á den Neubau der Abschnitte 

o südlich von Ratekau (Bau-km: 107,505) bis östlich von Altenkrempe 
(Bau-km: 132,900), 

o südwestlich von Groß Schlamin (Bau-km: 136,700) bis westlich von 
Göhl (Bau-km: 155,100) und 

o südlich von Lütjenbrode (Bau-km: 166,200) bis an den Anschluss an die 
südliche Rampe der Fehmarnsundbrücke (Bau-km: 172,713) 

mit zwei Gleisen, 

Á den Neubau der Betriebsbahnhöfe Ratekau, Altenkrempe, Oldenburg (Holst), 
Großenbrode und Fehmarn West, 

Á den Neubau des Bahnhofs Haffkrug, 

Á die Anpassung der Verkehrsstation Bad Schwartau und dessen Umwandlung 
von einem Haltepunkt in einen Bahnhof, 

Á den Neubau der Haltepunkte Timmendorfer Strand / Ratekau, Scharbeutz, Len-
sahn, Oldenburg (Holst) und des Bahnhofsteils Großenbrode / Heiligenhafen,  

Á die Aufhebung und den Rückbau der im Personenzugverkehr nicht mehr be-
dienten Bahnhöfe Ratekau, Hasselburg, Groß Schlamin, Beschendorf, Grüner 
Hirsch, Göhl, Neukirchen und Strukkamp, 

Á den Rückbau der Bahnhöfe Lensahn und Großenbrode,  

Á den Umbau von Neustadt (Holst) Gbf, 

Á den Rückbau des Betriebsbahnhofs Burg (Fehmarn) West, 

Á den Rückbau der bestehenden Gleisanlagen in dem Abschnitt südlich von Ra-
tekau bis östlich Ruppersdorf, in dem Abschnitt von dem nördlichen Kopf von 
Neustadt (Holst) Güterbahnhof bis östlich von Altenkrempe und in dem Ab-
schnitt südlich von Lütjenbrode bis an den Anschluss an die südliche Rampe 
der Fehmarnsundbrücke, 

Á die Ausrüstung mit Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik, 
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Á den Neubau von Anlagen für die Elektrizitätsversorgung von Gebäuden und 
ortsfesten elektrischen Betriebsmitteln, 

Á den Umbau und die Aufhebung von Bahnübergängen, 

Á den Neubau, den Umbau und den Rückbau von Eisenbahn- und Straßenüber-
führungen, 

Á den Neubau, den Umbau und den Rückbau von Stützbauwerken, 

Á den Neubau von Schallschutzwänden, 

Á den Neubau, den Umbau und den Rückbau von sonstigen Betriebsanlagen, 

Á den Neubau des Fehmarnsundtunnels als zweigleisige Strecke inkl. der An-
schlussbereiche im Rahmen des PFA FSQ, sowie 

Á als Folgemaßnahmen 

o den Umbau der Anschlussstellen Pansdorf, Scharbeutz, Eutin und Len-
sahn der Bundesautobahn A 1, 

o die Umverlegung von Abschnitten sonstiger Straßen und Wege, 

o die Umverlegung fremder Leitungen, 

o die Änderung der Planungen der DEGES Deutsche Einheit Fernstra-
ßenplanungs- und -bau GmbH (vormals Landesbetrieb Straßenbau und 
Verkehr Schleswig-Holstein) für 

Á den Umbau der Anschlussstelle Großenbrode der Bundesstraße 
B 207, 

Á die Verlagerung des Schöpfwerks des Gewässer- und Land-
schaftsverbandes Wagrien-Fehmarn an der Großenbroder Aue, 

Á den Neubau eines Regenrückhaltebeckens an der Bundesstraße 
B 207 und 

Á die Einrichtung einer Bodenumlagerungsfläche im Planfeststel-
lungsabschnitt 5.2 für Mudden und Torf an der Bundesstraße 
B 207. 

Der Aus- und der Neubau der Gleisanlagen auf der Eisenbahnstrecke 1100 einschließ-

lich der Betriebsbahnhöfe Ratekau, Altenkrempe, Oldenburg (Holst), Großenbrode und 

Fehmarn West und der Bahnhöfe Bad Schwartau und Haffkrug umfasst die Herstellung 

beziehungsweise die Erneuerung des Ober- und des Unterbaus einschließlich der Ent-

wässerungsanlagen.  

Die Länge der Eisenbahnstrecke 1100 in dem Abschnitt ab Lübeck Hauptbahnhof bis 

zu dem geplanten Anschluss an die Schienenverbindung auf der Festen Fehmarnbelt-

querung südlich von Puttgarden wird nach der Umsetzung des Vorhabens rund 90 km 

betragen.  

In dem Abschnitt ab Lübeck Hauptbahnhof (Strecken-km: 0,000) bis zum Abzweig 

Schwartau Waldhalle (km 4,200) bleibt die zulässige Geschwindigkeit unverändert. Die 

anschließenden Abschnitte werden auf die folgenden Entwurfsgeschwindigkeiten aus-

gelegt: 



Vorhaben:  Unterlage 1 

ABS/NBS Hamburg - Lübeck - Puttgarden 

Planfeststellungsabschnitt 1.2, Bau-km 107,532 ï Bau-km 123,576 

 

 

Stand: 05.03.2025  Seite 24 

 

Á Abzweig Schwartau Waldhalle (km 4,200) bis Bad Schwartau (km 4,956): 130 
km/h, 

Á von km 4,956 bis km 5,139: 140 km/h, 

Á von km 5,139 bis km 6,490: 160 km/h, 

Á vom Bahnhof Bad Schwartau (km 6,490) bis nördlich des Betriebsbahnhofs 
Oldenburg (Holst) (Bau-km: 150,442): 200 km/h, sowie 

Á von nördlich des Betriebsbahnhofs Oldenburg (Holst) (Bau-km: 150,442) bis an 
die südliche Rampe der Fehmarnsundbrücke (Bau-km: 172,713): 160 km/h. 

In dem Abschnitt von der südlichen Rampe der Fehmarnsundbrücke (Bau-km: 

172,713) bis zu der nördlichen Rampe der Fehmarnsundbrücke (Bau-km: 175,139): 

140 km/h.  

Die anschließenden Abschnitte werden auf die folgenden Entwurfsgeschwindigkeiten 

ausgelegt: 

Á von der nördlichen Rampe der Fehmarnsundbrücke (Bau-km: 175,139) bis zu 
der offenen Strecke östlich der Ortslage Strukkamp (Bau-km: 175,936): bis zu 
160 km/h, sowie 

Á von der offenen Strecke östlich der Ortslage Strukkamp (Bau-km: 175,936) bis 
zu dem geplanten Anschluss an die Schienenverbindung auf der Festen 
Fehmarnbeltquerung südlich von Puttgarden (Bau-km: 184,160): 200 km/h. 

Mit der Herstellung des Fehmarnsundtunnels und dessen Anschlüssen an die Neubau-

strecke im Rahmen des PFA FSQ ergeben sich für den nördlichen Bereich folgende 

Geschwindigkeiten: 

Á von nördlich des Betriebsbahnhofs Oldenburg (Holst) (Bau-km: 150,442) bis 
Bau-km: 169,090: 160 km/h, 

Á von Bau-km 169,090 bis zu dem geplanten Anschluss an die Schienenverbin-
dung auf der Festen Fehmarnbeltquerung südlich von Puttgarden (Bau-km: 
184,160): 200 km/h. 

Der bestehende Haltepunkt Bad Schwartau wird angepasst und künftig zum Bahnhof 

Bad Schwartau ausgebaut inklusive der Erweiterung eines dritten Gleises sowie einer 

dritten Bahnsteigkante. Die bestehenden Bahnhöfe Timmendorfer Strand, Scharbeutz 

und Haffkrug an der Bäderbahn-Bestandsstrecke bleiben erhalten. Der bestehende 

Bahnhof Oldenburg (Holst) wird durch den Neubau des Betriebsbahnhofs Oldenburg 

(Holst) und den Neubau des Haltepunktes Oldenburg (Holst) ersetzt. Der bestehende 

Bahnhof Lensahn wird durch den Neubau des Haltepunktes Lensahn ersetzt, die Hal-

tepunkte Timmendorfer Strand / Ratekau und Scharbeutz entstehen an der Neubau-

strecke neu, ebenso der Bahnhof Haffkrug. Der bestehende Bahnhof Großenbrode 

wird durch den Neubau des Betriebsbahnhofs Großenbrode und des Bahnhofsteils 

Großenbrode / Heiligenhafen ersetzt. Der Rückbau der Gleisanlagen auf der Eisen-

bahnstrecke 1100 einschließlich der Bahnhöfe Lensahn und Großenbrode umfasst die 

Aufnahme der Schienen und der Schwellen sowie den Abbau der Anlagen der Leit- 
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und Sicherungstechnik. Der Rückbau des Bahnhofs Großenbrode umfasst zusätzlich 

den Abbruch der Bahnsteigkanten. 

Der Bahnhof Puttgarden wird künftig an die Schienenverbindung auf der Festen 

Fehmarnbeltquerung angeschlossen sein sowie von den Eisenbahnverkehrsunterneh-

men im Sinne des § 2 Abs. 1 (1. Alt.) des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (nachfol-

gend: ĂAEGñ)iv unverändert mit Personen- und Güterzügen in und aus der Richtung 

Lübeck Hauptbahnhof bedient werden können. Die Vorhabenträgerin plant einstweilen 

keine Baumaßnahmen auf dem Bahnhof Puttgarden. 

1.2.2 Eisenbahnstrecke 1113 

Der Umbau der Strecke 1113 umfasst die Anpassung des Abzweig Schwartau Wald-

halle mit dem Einbau von insgesamt 8 neuen Weichen an den Strecken 1100 und 1113 

sowie der damit verbundenen Erhöhung der Abzweiggeschwindigkeit auf 100 km/h. 

Im Bereich des Abzweig Schwartau Waldhalle wird die bestehende Oberleitungsanlage 

an die neue Gleislage angepasst. 

Vom Abzweig Schwartau Waldhalle bis zum neu geplanten Schaltposten Bad 

Schwartau wird die neue Verbindungsleitung vom Umrichterwerk Genin an der Ober-

leitung geführt. 

1.2.3 Eisenbahnstrecke 1100 Abzweig und Eisenbahnstrecke 1023 

Der Um- und der Neubau der Eisenbahnstrecke 1100 Abzweig und der Eisenbahnstre-

cke 1023 zwischen Strecken-km 61,622 und Strecken-km 63,346 umfasst insbeson-

dere 

Á den Neubau des Abzweigs von dem neuen Bahnhof Haffkrug (Bau-km: 200,000 
Strecke 1100 Abzweig) zu dem bestehenden Streckengleis der Eisenbahnstre-
cke 1100 in und aus der Richtung des Bahnhofsteils Neustadt (Holst) Pbf (Bau-
km: 207,340, Strecke 1100 Abzweig), 

Á den Umbau des Bahnhofs Sierksdorf zu dem Haltepunkt Sierksdorf, 

Á den Umbau von Neustadt (Holst) Güterbahnhof, 

Á die Elektrifizierung der Eisenbahnstrecke 1100 Abzweig und der Eisenbahnstre-
cke 1023 sowie 

Á die Ausrüstung mit Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik. 

Der Neubau der Gleisanlagen auf der Eisenbahnstrecke 1100 Abzweig umfasst die 

Herstellung des Ober- und des Unterbaus einschließlich der Entwässerungsanlagen.  

Der Abzweig von dem neuen Bahnhof Haffkrug zu dem bestehenden Streckengleis der 

Eisenbahnstrecke 1100 in und aus der Richtung des Haltepunktes Sierksdorf wird auf 

eine Entwurfsgeschwindigkeit von 100 km/h ausgelegt. Der sich anschließende 
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Abschnitt verbleibt bei einer Streckengeschwindigkeit von 140 km/h. Ab Bau-km 

205,556 wird die Strecke auf eine Entwurfsgeschwindigkeit von 80 km/h ausgelegt.  

Der Haltepunkt Sierksdorf und Neustadt (Holst) Güterbahnhof werden künftig an der 

Eisenbahnstrecke 1100 Abzweig liegen. Der Haltepunkt Sierksdorf und der Bahnhof 

Neustadt (Holst) Gbf inkl. dem Bahnhofsteil Neustadt (Holst) Pbf werden künftig über 

den neuen Bahnhof Haffkrug an die Eisenbahnstrecke 1100 angeschlossen sein sowie 

von den Eisenbahnverkehrsunternehmen unverändert mit Personenzügen in und aus 

der Richtung Lübeck Hauptbahnhof bedient werden können. 

1.2.4 Eisenbahnstrecke 1103 und Eisenbahnstrecke 1104 

Der Umbau der Eisenbahnstrecke 1103 und der Eisenbahnstrecke 1104 umfasst ins-

besondere 

Á den Anschluss der Eisenbahnstrecke 1103 und der Eisenbahnstrecke 1104 an 
den geplanten Betriebsbahnhof Fehmarn West, 

Á den Neubau einer Abstellanlage an der Eisenbahnstrecke 1103, 

Á die Elektrifizierung der Eisenbahnstrecke 1103, der Eisenbahnstrecke 1104 und 
der Abstellanlage an der Eisenbahnstrecke 1103, 

Á die Elektrifizierung der Station Fehmarn-Burg der AKN Eisenbahn GmbH, 

Á die Ausrüstung mit Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik, 

Á den Neubau einer elektrischen Zugvorheizanlage, 

Á den Umbau eines Betriebsüberwegs über die Eisenbahnstrecke 1104, 

Á den Neubau, den Umbau und den Rückbau von sonstigen Betriebsanlagen so-
wie  

Á als Folgemaßnahme 

o den Umbau eines Weges. 

Der Um- und der Neubau der Gleisanlagen auf der Eisenbahnstrecke 1103 und der 

Eisenbahnstrecke 1104 einschließlich der Abstellanlage umfasst die Herstellung be-

ziehungsweise die Erneuerung des Ober- und des Unterbaus einschließlich der Ent-

wässerungsanlagen.  

Die Eisenbahnstrecke 1103 wird auf eine Entwurfsgeschwindigkeit von 80 km/h, die 

Eisenbahnstrecke 1104 wird auf eine Entwurfsgeschwindigkeit von 60 km/h ausgelegt.  

Die Station Fehmarn-Burg der AKN Eisenbahn GmbH wird unverändert an die Eisen-

bahnstrecke 1103 und über die Eisenbahnstrecke 1103 an die Eisenbahnstrecke 1104 

angeschlossen bleiben. 
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1.2.5 Gleisanlagen in Lübeck Hauptbahnhof und in Lübeck Hauptgüter-
bahnhof 

Der Umbau von Gleisanlagen in Lübeck Hauptbahnhof und Hauptgüterbahnhof um-

fasst insbesondere 

Á den Neubau von drei Gleisen, 

Á die Verlegung von neuen Weichen, 

Á die Ausrüstung mit Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik sowie 

Á den Neubau von Schallschutzwänden. 

Die beiden Bahnhöfe (Hauptbahnhof und Hauptgüterbahnhof) werden zusammenge-

legt. Aus diesem Grund erfolgt die Anpassung der bestehenden Gleise dahingehend, 

dass der Hauptgüterbahnhof zukünftig Bahnhofsteil von Lübeck Hbf ist. 

1.2.6 Umrichterwerk Lübeck-Genin/Verlegung Verbindungsleitung  

Der Umbau des Umrichterwerks Lübeck-Genin der DB Energie GmbH und die Verle-

gung einer Verbindungsleitung zwischen dem Umrichterwerk Lübeck-Genin und dem 

Schaltposten Bad Schwartau umfasst insbesondere 

Á den Rückbau der bestehenden Schallschutzeinhausung und der vorhandenen 
Umrichterblöcke, 

Á die Errichtung von zwei Umrichterblöcken einschließlich einer Schaltanlage so-
wie 

Á die Verlegung einer Verbindungsleitung zwischen dem Umrichterwerk Lübeck-
Genin und dem Schaltposten Bad Schwartau. 

1.2.7 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Außerdem umfasst das Vorhaben Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Eingriffe in 

Natur und Landschaft sowie CEF-Maßnahmen. 

1.2.8 Abgrenzung zu sonstigen Vorhaben 

Der Neubau der Festen Fehmarnbeltquerung und der Ausbau der Bundesstraße B 207 

sind nicht Gegenstand des Vorhabens. Die neue Fehmarnsundquerung wird durch die 

DB InfraGO AG und die DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau 

GmbH geplant und gemäß §78 VwVfG umgesetzt.  

In dem Bundesverkehrswegeplan 2030 ist im Zusammenhang mit der Schienenanbin-

dung der Festen Fehmarnbeltquerung auch die ĂVerlªngerung der ¦berholungsgleise 

HH-Wandsbek ï Puttgarden auf 850 m Nutzlªngeñ enthalten. Die Betriebsbahnhºfe 

Ratekau, Altenkrempe, Oldenburg (Holst), Großenbrode und Fehmarn West werden 

mit Überholungsgleisen mit einer Nutzlänge von 850 m ausgestattet. In Lübeck Haupt-

güterbahnhof ist bereits ein Zugbildungsgleis mit einer Baulänge von 968 m, das zu 
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einem Überholungsgleis mit einer Nutzlänge von 850 m umgerüstet wird, vorhanden. 

Lübeck Hauptgüterbahnhof wird zusätzlich mit drei Überholungsgleisen mit einer Nutz-

länge von 850 m ausgestattet. Die Verlängerung von Überholungsgleisen auf Bahnhö-

fen an der Eisenbahnstrecke 1120 der DB InfraGO AG von Lübeck Hauptbahnhof nach 

Hamburg Hauptbahnhof in dem Abschnitt von Lübeck Hauptbahnhof nach Hamburg-

Wandsbek ist jedoch nicht Gegenstand des Vorhabens. Entscheidungen über eine Ver-

längerung von Überholungsgleisen in diesem Abschnitt sind noch nicht getroffen wor-

den. 

1.2.9 Stilllegung von Abschnitten der Eisenbahnstrecke 1100 und von 
Serviceeinrichtungen 

Soweit das Vorhaben die Einstellung des Betriebs von Abschnitten der Eisenbahnstre-

cke 1100 und von Serviceeinrichtungen, die gemäß § 11 AEG stillzulegen sind, ein-

schließt, werden von der DB InfraGO AG dafür gesonderte Verfahren abseits des Plan-

feststellungsverfahrens durchgeführt. 

Für folgende Abschnitte der Teilstrecken 1100 im Land Schleswig-Holstein sind am 

28.09.2023 gemäß § 11 Abs. 2 AEG Stilllegungsgenehmigungen durch das Eisenbahn-

Bundesamt erfolgt:  

Á Neustädter Binnenwasser: Neustadt (Holst) Güterbahnhof (Gbf) von Strecken-
km 28,815 bis Strecken-km 32,900, inkl. Bahnhof Hasselburg;  

Á Großenbrode: Anschluss Bahnhof (Bf) Großenbrode von Strecken-km 67,400 
bis Strecken-km 73,000 inkl. Bahnhof (Bf) Großenbrode. 

Außerdem wird die am 15.10.1998 unter dem Aktenzeichen Rbni EdB 1/98 an die DB 

Netz AG erteilte Genehmigung zum Betreiben einer Eisenbahninfrastruktur in ihrem 

räumlichen Geltungsbereich um die Schienenwege sowie Betriebsleit- und Sicherheits-

systeme der Teilstrecken 1100 gemäß § 6 AEG eingeschränkt. Dies betrifft folgende 

Abschnitte:  

Á die 4,085 km lange, eingleisige und nicht elektrifizierte Hauptbahn ĂNeustªdter 
Binnenwasserñ, (km 28,815 bis km 32,900)  

Á sowie die 7,819 km lange, eingleisige und nicht elektrifizierte Hauptbahn 
ĂGroÇenbrodeñ, (km 67,400 bis km 73,000) 

Die Grundlage stellt der Antrag der DB Netz AG auf Stilllegung der Streckenabschnitte 

vom 31.07.2023 dar. 

Für einen weiteren Bereich (Bäderbahn) war zunächst ebenfalls eine Stilllegung ge-

plant. Es handelt sich konkret um den Streckenabschnitt km 11,600 bis km 23,944 der 

Strecke 1100 inkl. der Serviceeinrichtungen in diesem Abschnitt. Hier hat das Eisen-

bahninfrastrukturunternehmen DB InfraGO AG aber zwischenzeitlich entschieden, die 

Infrastruktur weiterbetreiben zu wollen, sodass hierfür keine Stilllegung mehr vorgese-

hen ist. 
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1.2.10 Freistellung von Bahnbetriebszwecken 

Soweit das Vorhaben den Rückbau von Betriebsanlagen der DB InfraGO AG und der 

DB Energie GmbH einschließt, ist die Freistellung der Grundstücke von Bahnbetriebs-

zwecken gemäß § 23 AEG nicht Gegenstand des Vorhabens. Die DB InfraGO AG und 

die DB Energie GmbH behalten sich vor, dafür nach dem Rückbau der Betriebsanlagen 

gegebenenfalls gesonderte Verfahren einzuleiten. 

1.3 Raumordnungsverfahren 

Zur Vorbereitung auf die Planung des Vorhabens durch die DB InfraGO AG hatte der 

Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein als Landesplanungsbehörde ein 

Raumordnungsverfahren gemäß § 15 des Raumordnungsgesetzes (nachfolgend: 

ĂROGñ)v in Verbindung mit § 1 der Raumordnungsverordnung (ROV)vi und §§ 14 ff. 

des Landesplanungsgesetzes (nachfolgend: ĂLaplaGñ)vii in den seinerzeit geltenden 

Fassungen geführt. Das Raumordnungsverfahren war durch die landesplanerische Be-

urteilung vom 6. Mai 2014viii abgeschlossen worden. Die Vorhabenträgerinnen haben 

die landesplanerische Beurteilung bei der Planung des Vorhabens berücksichtigt. 

1.4 Parlamentarische Befassung 

Die Schienenanbindung der Festen Fehmarnbeltquerung ist im vordringlichen Bedarf 

des geltenden Bedarfsplans des Bundesschienenwegeausbaugesetzes (BSWAG) ent-

halten. Die bundesseitige Finanzierung ist daher für dieses Projekt in der Bedarfsplan-

umsetzungsvereinbarung (BUV) geregelt. Laut § 5 der BUV ist für Bedarfsplanprojekte 

eine Parlamentarische Befassung vorgesehen. Hierzu unterrichtete die DB Netz 

AG das Bundesverkehrsministerium ¿ber mögliche Alternativvarianten mit Erläuterun-

gen insbesondere zur Öffentlichkeitsbeteiligung, deren Auswirkungen auf die Kosten 

und die volkswirtschaftliche Bewertung sowie die Stellungnahme zur technischen und 

rechtlichen Umsetzbarkeit nebst Auswirkungen auf die Betriebswirtschaftlichkeit.   

Im Zuge der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung und zusätzlich in Vorbereitung der Parla-

mentarischen Befassung hat sich die DB Netz AG intensiv mit den Gemeinden, dem 

Kreis Ostholstein, der Landesregierung sowie der Landes- und Bundespolitik ausge-

tauscht. Bei der Formulierung von Forderungen der Region, die über das gesetzliche 

Maß hinaus gehen, hat die DB Netz AG mit Fachexpertise unterstützt. Die Forderungen 

wurden durch den Projektbeirat zu Kernforderungen gebündelt. Die DB Netz AG hat 

diese, in der Vorzugsvariante nicht berücksichtigten Forderungen, in ihrem Bericht an 

das BMVI zusammengefasst. 

Darauf basierend, hat die Bundesregierung den Bundestag am 28.05.2020 in ihrem 

ĂBericht über das Ergebnis der Vorplanung und der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung 
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zur Ausbaustrecke/Neubaustrecke Hamburg ï Lübeck ï Puttgardenñ (Bundestags-

drucksache 19/19500) über die Forderungen der Region unterrichtet. Der Bundestag 

hat dazu am 2. Juli 2020 einen Beschluss für die Bereitstellung zusätzlicher finanzieller 

Mittel für über das gesetzlich geforderte Maß hinausgehende Maßnahmen zum Schall- 

und Erschütterungsschutz sowie Trassierungsänderungen gefasst. Er folgte damit der 

Beschlussempfehlung des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur (Bundes-

tagsdrucksache 19/20624). Auf Grundlage dieses Bundestagsbeschlusses haben die 

Vorhabenträgerinnen die Umsetzung der Forderungen in ihre Planung auf Genehmi-

gungsfähigkeit geprüft und nach Möglichkeit in die technische Planung integriert. Die 

betrieblichen Schall- und Erschütterungsgutachten wurden zusätzlich als Unterlagen 

ĂGesetzlicher Schutzñ und ĂSchutz gemªÇ Bundestagsbeschlussñ ausgearbeitet, um 

die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen nachzuweisen und die zusätzlichen 

Schutzwirkungen der übergesetzlichen Maßnahmen aufzuzeigen. Umweltbelange im 

Zusammenhang mit Maßnahmen aus der Parlamentarischen Befassung werden in der 

Anlage zum Erlªuterungsbericht ĂDifferenzierung von Umweltauswirkung durch BT-Be-

schluss 19/20624ñ aufgef¿hrt. 

1.5 Klimaschutzgesetz  

Nach § 13 Abs. 1 Satz 1 Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) haben Träger öffentlicher 

Aufgaben bei ihren Planungen und Entscheidungen den Zweck des KSG und die zu 

dessen Erfüllung festgelegten Ziele zu berücksichtigen. Zweck des KSG ist es gemäß 

§ 1, zum Schutz vor den Auswirkungen des weltweiten Klimawandels die Erfüllung der 

nationalen Klimaschutzziele sowie die Einhaltung der europäischen Zielvorgaben zu 

gewährleisten. Die ökologischen, sozialen und ökonomischen Folgen werden berück-

sichtigt. Grundlage bildet die Verpflichtung nach dem Übereinkommen von Paris auf-

grund der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen, wonach der Anstieg der 

globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 Grad Celsius und möglichst auf 

1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen ist, um die Aus-

wirkungen des weltweiten Klimawandels so gering wie möglich zu halten. Gemäß § 3 

KSG (nationale Klimaschutzziele) werden die Treibhausgasemissionen im Vergleich 

zum Jahr 1990 schrittweise bis 2030 um mindestens 65 % und bis 2040 um mindestens 

88 % gemindert. Bis zum Jahr 2045 werden die Treibhausgasemissionen so weit ge-

mindert, dass Netto-Treibhausgasneutralität erreicht wird. Nach dem Jahr 2050 sollen 

negative Treibhausgasemissionen erreicht werden. 

Die Eisenbahn ist anerkanntermaßen der klimafreundlichste motorisierte Verkehrsträ-

ger. Auch unter Einbeziehung der Infrastrukturbereitstellung liegt die Klimawirkung der 

Schienenverkehre deutlich unter der des Individual- oder Luftverkehrs sowie des Stra-

ßengüterverkehrs. Im Personenfernverkehr z.B. beträgt die Klimawirkung der Schiene 

weniger als ein Viertel im Vergleich zu Flugzeug und Pkw. (vgl. Umweltbundesamt 
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2020: Ökologische Bewertung von Verkehrsarten ï Abschlussbericht. Texte 156/2020, 

S. 122 f. und S. 128).   

Die Bundesregierung legt gemäß § 9 Abs. 1 Satz 2 KSG in ihrem Klimaschutzpro-

gramm fest, welche Maßnahmen sie zur Erreichung der oben genannten nationalen 

Klimaschutzziele in den einzelnen Sektoren ergreifen wird. Das Klimaschutzprogramm 

für den Verkehrssektor beinhaltet hierfür als eines der Maßnahmenbündel die CO2e-

Minderung durch die Verlagerung von Verkehr auf den klimafreundlicheren Verkehrs-

träger Schiene, der zu diesem Zweck sowohl bezogen auf den Schienenpersonenver-

kehr als auch hinsichtlich des Schienengüterverkehrs deutlich zu stärken ist (vgl. Bun-

desregierung 2019: Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung zur Umsetzung 

des Klimaschutzplans 2050 Ziffern: 3.4.3.1, 3.4.3.2, 3.4.3.6). Zusätzlich kann die De-

karbonisierung durch die Elektrifizierung weiterer Schienenstrecken weiter vorangetrie-

ben werden. 

Auf dieser Grundlage investieren Bund und die Deutsche Bahn erheblich in die Erneu-

erung und den Ausbau des Schienennetzes. Damit wird die Leistungsfähigkeit der 

Schieneninfrastruktur weiter erhöht. Durch die Einführung von digitaler Leit- und Siche-

rungstechnik auf zentralen Achsen und die Digitalisierung von Stellwerken wird die Ka-

pazität deutlich gesteigert. Engpasskorridore im Schienennetz an neuralgischen Punk-

ten werden ausgebaut und damit die infrastrukturelle Grundlage zur Realisierung des 

Deutschlandtaktes gelegt. Zudem soll das elektrifizierte Netz erweitert und verdichtet 

werden. Mit diesen Maßnahmen wird die Attraktivität des Schienenpersonenverkehrs 

für die Nutzer gesteigert (vgl. Bundesregierung 2019: Klimaschutzprogramm 2030 der 

Bundesregierung zur Umsetzung des Klimaschutzplans 2050, S. 66). Auch der Schie-

nengüterverkehr wird von der Modernisierung und Kapazitätsverbesserung auf dem 

Schienennetz deutlich profitieren. Gütertransport auf der Schiene wird dadurch schnel-

ler und attraktiver (vgl. Bundesregierung 2019: Klimaschutzprogramm 2030 der Bun-

desregierung zur Umsetzung des Klimaschutzplans 2050, S.74).  

Mit dem ersten Gesetz zur Änderung des Bundes-Klimaschutzgesetzes vom 

18.08.2021 (BGBl. I S. 3905) wurde die Klimaschutzzielstellung erhöht. Die Minde-

rungsziele wurden in § 3 KSG gegenüber der Fassung von 2019 nochmals ambitioniert 

fortgeschrieben. Als Zielgröße für den Sektor Verkehr ist nunmehr eine Reduktion auf 

85 Mio. t/CO2e im Jahr 2030 normiert. Dies entspricht einer Reduktion von rund 48 

Prozent gegenüber 1990.  

Insoweit ergibt sich die Notwendigkeit, die bereits ergriffenen Maßnahmen zu verstär-

ken und ggf. weitere Maßnahmen zu ergreifen. 

Die die aktuelle Bundesregierung tragenden Parteien haben in ihrem Koalitionsvertrag 

die Zielstellungen bekräftigt und ein Klimaschutzsofortprogramm angekündigt.  
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Wie aufgezeigt stellt die Verlagerung von Verkehren u.a. von der Straße auf die 

Schiene einen effizienten und nachhaltigen Beitrag zum Klimaschutz dar und wird nach 

dem geltenden Klimaschutzprogramm der Bundesregierung als eine Maßnahme zur 

Erreichung der Zwecke des Bundes-Klimaschutzgesetzes aufgeführt.  

Durch das Vorhaben wird für dieses Ziel (Verlagerung der Verkehre auf die Schiene) 

ein weiterer Beitrag geleistet.  

Die positiven Wirkungen des Gesamtvorhabens u.a. auf die THG-Emissionen sowie 

die Verlagerungseffekte Straße - Schiene sind im Zuge der Erstellung des Bedarfs-

plans 2030 ermittelt und insoweit im Projektinformationssystem (PRINS)ix dargestellt. 

Die Berechnung erfolgte auf der Grundlage des Methodenhandbuches zum BVWPx.  

Der Beitrag des Vorhabens zur Verlagerung von Verkehren auf die Schiene ist in dem 

Projektdossier wie folgt zusammengefasst: 
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Auswirkungen des Vorhabens auf den Personenverkehr: 

Aufkommensänderungen, davon aus   

Verlagerung vom Pkw auf den Schienenpersonenver-
kehr 388 tsd. Personenfahrten/a 

Verlagerungen vom Schienenpersonenverkehr auf 
den Pkw 2 tsd. Personenfahrten/a 

Verlagerungen vom Luftverkehr auf den Schienen-
personenverkehr 18 tsd. Personenfahrten/a 

induziertem Verkehr im Schienenpersonenverkehr 40 tsd. Personenfahrten/a 

Veränderung der Pkw-Betriebsleistungen (Planfall ï 
Bezugsfall) -33.133 tsd. Pkw-km/a 

Veränderung der Betriebsleistungen des Schienen-
personenverkehrs (Planfall ï Bezugsfall) 656 tsd. Zug-km/a 

Veränderung der Zugeinsatzzeiten des Schienenper-
sonenverkehrs (Planfall ï Bezugsfall) 1 tsd. Zug-h/a 

Veränderung der Verkehrsleistungen des Schienen-
personenverkehrs (Planfall ï Bezugsfall), davon aus   

verbleibendem Verkehr im Schienenpersonenverkehr -2.083 tsd. Personen-km/a 

verlagertem Verkehr vom Pkw auf den Schienenper-
sonenverkehr 62.942 tsd. Personen-km/a 

verlagertem Verkehr vom Schienenpersonenverkehr 
auf den Pkw 170 tsd. Personen-km/a 

verlagertem Verkehr vom Luftverkehr auf den Schie-
nenpersonenverkehr 12.504 tsd. Personen-km/a 

induziertem Verkehr im Schienenpersonenverkehr 7.152 tsd. Personen-km/a 

Veränderung der Reisezeiten (Planfall ï Bezugsfall), 
davon aus   

verbleibendem Verkehr im Schienenpersonenverkehr -424 tsd. Personen-h/a 

verlagertem Verkehr vom Pkw auf den Schienenper-
sonenverkehr 108 tsd. Personen-h/a 

verlagertem Verkehr vom Schienenpersonenverkehr 
auf den Pkw -2 tsd. Personen-h/a 

verlagertem Verkehr vom Luftverkehr auf den Schie-
nenpersonenverkehr 32 tsd. Personen-h/a 

induziertem Verkehr im Schienenpersonenverkehr 108 tsd. Personen-h/a 
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Auswirkungen des Vorhabens auf den Güterverkehr: 

Aufkommensänderungen, davon aus   

Verlagerungen vom Lkw auf den Schienengüterver-
kehr 1.645 tsd. t/a 

Verlagerungen vom Binnenschiff auf den Schienen-
güterverkehr 0 tsd. t/a 

Veränderung der Lkw-Betriebsleistungen (Planfall ï 
Bezugsfall) -82.368 tsd. Lkw-km/a 

Veränderung der Lkw-Fahrten (Planfall ï Bezugsfall) -113 Lkw-Fahrten/a 

Veränderung der Betriebsleistungen des Schienen-
güterverkehrs (Planfall ï Bezugsfall) 482 tsd. Zug-km/a 

Veränderung der Zugeinsatzzeiten des Schienengü-
terverkehrs (Planfall ï Bezugsfall) 32 tsd. Zug-h/a 

Veränderung der Transportleistungen des Schienen-
güterverkehrs, davon aus   

Verlagerungen vom Lkw auf den Schienengüterver-
kehr 1.475.35 tsd. tkm/a 

Verlagerungen vom Binnenschiff auf den Schienen-
güterverkehr 0 tsd. tkm/a 

Veränderung der Transportzeiten der Ladung (Plan-
fall ï Bezugsfall), davon aus   

verbleibendem Verkehr -11.307 tsd. t-h/a 

Verlagerungen vom Lkw auf den Schienengüterver-
kehr 4.048 tsd. t-h/a 

Verlagerungen vom Binnenschiff auf den Schienen-
güterverkehr 0 tsd. t-h/a 

 

Das Vorhaben leistet mithin einen wichtigen Beitrag zur Verlagerung von Verkehren 

auf die Schiene. 

Die positiven Klimaauswirkungen sind auch unter Berücksichtigung der Bauphase ge-

geben. Die THG-Emissionen durch die Bauarbeiten bzw. den Baustellenverkehr sind 

als zwingend notwendige Voraussetzung zur Realisierung des im Interesse des Klima-

schutzes stehenden Vorhabens nicht vermeidbar. Selbst unter Einbeziehung der Emis-

sionen der Infrastrukturbereitstellung ist der Schienengüter- und Schienenpersonen-

verkehr der mit Abstand klimafreundlichste motorisierte Verkehrsträger. Vor diesem 

Hintergrund stellt die Verkehrsverlagerung auf die Schiene auch unter Berücksichti-

gung der Emissionen der Infrastrukturbereitstellung einen Beitrag zur THG-Minderung 

und damit zur Erreichung der Klimaschutzziele dar. Dementsprechend ist für das Vor-

haben ï auch unter Berücksichtigung der Bauphase ï eine im Ergebnis mit Blick auf 

CO2-Mengen positive Bilanz in dem Projektdossier für das Gesamtvorhaben festge-

halten: 
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Tabelle 2: CO2-Bilanz 

Nr. Kriterium 
Beschreibung 
Differenz Planfall-Be-
zugsfall 

Nutzen 
[Tsd. ú/a] 

Barwert 
[Mio. ú] 

1.3 
Kohlendioxid-Emissionen (CO2) (bestehend 
aus CO2 aus Betrieb und CO2-Äquivalenten 
aus Lebenszyklusemissionen) 

-66.664 t/a 9.597 195,500 

Folglich stellt das Vorhaben einen wichtigen Beitrag für die Verlagerung der Verkehre 

auf die Schiene und damit zur Erreichung der Zwecke des Bundes-Klimaschutzgeset-

zes dar. Das Vorhaben steht damit im Einklang mit dem eingangs dargestellten Zweck 

des KSG und den zu seiner Erfüllung festgelegten Maßnahmen im Klimaschutzpro-

gramm. 

1.6 Planfeststellungsverfahren 

Eisenbahnbetriebsanlagen dürfen gemäß § 18 Abs. 1 Satz 1 AEG nur errichtet oder 

geändert werden, wenn der Plan vorher festgestellt ist. Zu diesem Zweck ist ein Ver-

waltungsverfahren in einer besonderen Verfahrensart, das Planfeststellungsverfahren, 

zu führen. 

Das Planfeststellungsverfahren wird durch den Planfeststellungsantrag des Vorhaben-

trägers eingeleitet. Das Planfeststellungsverfahren gliedert sich in das Anhörungsver-

fahren und die nachfolgende Erarbeitung des Planfeststellungsbeschlusses. Die Plan-

feststellung erfolgt durch einen Verwaltungsakt, den Planfeststellungsbeschluss. Der 

Planfeststellungsbeschluss schließt das Planfeststellungsverfahren ab. 

Die Vorhabenträgerinnen haben das Vorhaben verfahrensrechtlich in die folgenden 

Planfeststellungsabschnitte aufgeteilt: 

Á Planfeststellungsabschnitt Lübeck: Lübeck, 

Á Planfeststellungsabschnitt 1.1: Bad Schwartau 

Á Planfeststellungsabschnitt 1.2: Ratekau, Timmendorfer Strand, Scharbeutz, 

Á Planfeststellungsabschnitt 2: Sierksdorf, Neustadt in Holstein, Altenkrempe, 

Á Planfeststellungsabschnitt 3: Schashagen, Beschendorf, Manhagen, Lensahn, 
Damlos, 

Á Planfeststellungsabschnitt 4: Oldenburg in Holstein, Göhl, 

Á Planfeststellungsabschnitt 5.1: Heringsdorf, Neukirchen, 

Á Planfeststellungsabschnitt 5.2: Großenbrode,  

Á Planfeststellungsabschnitt 6: Fehmarn inklusive Brückenbereich sowie 

Á Planfeststellungsabschnitt Fehmarnsundquerung. 

Die neue Fehmarnsundquerung wird durch die DB InfraGO AG und die DEGES Deut-

sche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH geplant und umgesetzt.  
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Das Planfeststellungsverfahren bezieht sich ausschließlich auf den in Teil B beschrie-

benen Planfeststellungsabschnitt. Für die übrigen Planfeststellungsabschnitte werden 

gesonderte Planfeststellungsverfahren geführt. 

1.6.1 Rechtsgrundlagen 

Das Planfeststellungsverfahren ist gemäß §§ 18 ff. AEG in Verbindung mit §§ 72 ff. des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes (nachfolgend: ĂVwVfGñ)ix zu führen. 

1.6.2 Vorhabenträgerinnen 

Vorhabenträgerinnen im Sinne des § 18 Abs. 1 Satz 3 AEG in Verbindung mit § 73 

Abs. 1 Satz 1 VwVfG sind 

Á die DB InfraGO AG, Adam-Riese-Straße 11-13, 60327 Frankfurt am Main und 

Á die DB Energie GmbH, Pfarrer-Perabo-Platz 2, 60326 Frankfurt am Main. 

Die DB InfraGO AG ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, eingetra-

gen in das Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main (HRB 50879). Die DB 

Energie GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Frankfurt am 

Main, eingetragen in das Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main (HRB 

41 705). 

Die Vorhabenträgerinnen sind Eisenbahninfrastrukturunternehmen im Sinne des § 2 

Abs. 1 (2. Alt.) AEG. In dem Rahmen des Vorhabens ist 

Á die DB Energie GmbH für die Anlagen zur Energieversorgung und 

Á die DB InfraGO AG für die übrigen Anlagen  

zuständig. 

Die Vorhabenträgerinnen sind Eisenbahnen des Bundes im Sinne des § 2 Abs. 15 

AEG. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die sich überwiegend in der Hand des 

Bundes oder eines mehrheitlich dem Bund gehörenden Unternehmens befinden. Die 

Vorhabenträgerinnen sind mit der Deutsche Bahn AG im Sinne des § 15 des Aktienge-

setzes (nachfolgend: ĂAktGñ)x verbundene Unternehmen. Die Deutsche Bahn AG hält 

die Aktien an der DB InfraGO AG sowie die Geschäftsanteile an der DB Energie GmbH. 

Die Bundesrepublik Deutschland hält die Aktien an der Deutsche Bahn AG. 

Die DB Energie GmbH wird in dem Planfeststellungsverfahren durch die DB InfraGO 

AG als Bevollmächtigte im Sinne des § 18 Abs. 1 Satz 3 AEG in Verbindung mit § 72 

Abs. 1 und § 14 Abs. 1 VwVfG vertreten. 

1.6.3 Zuständige Behörden 

Für das Planfeststellungsverfahren sind zwei Behörden zuständig. Das Planfeststel-

lungsverfahren wird gemäß §§ 18 ff. AEG in Verbindung mit §§ 72 ff. VwVfG von der 
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Planfeststellungsbehörde geführt. Das Anhörungsverfahren gemäß § 18a AEG in Ver-

bindung mit § 73 VwVfG wird von der Anhörungsbehörde geführt. 

1.6.3.1 Planfeststellungsbehörde 

Planfeststellungsbehörde ist gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 des 

Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetzes (nachfolgend: ĂBEVVGñ)xi das Eisen-

bahn-Bundesamt. Örtlich zuständig ist gemäß § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 6 Abs. 2 

und § 6 Abs. 3 des Organisationserlasses des Bundesministeriums für Verkehr vom 

3. Januar 1994xii die Außenstelle Hamburg/Schwerin. 

1.6.3.2 Anhörungsbehörde 

Für ab dem 6. Dezember 2020 eingereichte Pläne, dies gilt somit für die Planfeststel-

lungsabschnitte PFA Lübeck, PFA 1.1, PFA 1.2, PFA 2 und PFA FSQ, ist nach § 3 

Abs. 2 BEVVG das Eisenbahn-Bundesamt auch Anhörungsbehörde. 

1.7 Planfeststellungsbeschluss 

Durch den Planfeststellungsbeschluss des Eisenbahn-Bundesamtes wird gemäß § 18 

Abs. 1 Satz 3 AEG in Verbindung mit § 75 Abs. 1 VwVfG die Umsetzung des Vorha-

bens einschließlich von Folgemaßnahmen an fremden Anlagen mit rechtlicher Wirkung 

gegenüber jedermann zugelassen. Die Zulassung des Vorhabens schließt auch die 

Ausführung von Bauarbeiten, die Einrichtung von Baustellen, die Anlage von Baustel-

lenzuwegungen und sonstige Maßnahmen zu dessen Umsetzung ein. Der Planfest-

stellungsbeschluss enthält gemäß § 19 Abs. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes (nach-

folgend: ĂWHGñ)xiii auch die Erteilung von Erlaubnissen und Bewilligungen zur Benut-

zung von Gewässern und ersetzt gemäß § 18 Abs. 1 Satz 3 AEG in Verbindung mit § 

75 Abs. 1 Satz 1 VwVfG sämtliche sonst erforderlichen öffentlich-rechtlichen Entschei-

dungen. 

Das Eisenbahn-Bundesamt hat den Vorhabenträgerinnen in dem Planfeststellungsbe-

schluss gemäß § 18 Abs. 1 Satz 3 AEG in Verbindung mit § 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG 

Schutzvorkehrungen aufzuerlegen, wenn und soweit sie zum Wohle der Allgemeinheit 

oder zur Vermeidung nachteiliger Wirkungen auf fremde Rechte erforderlich sind. 

Wenn Schutzvorkehrungen untunlich oder mit dem Vorhaben unvereinbar sind, hat das 

Eisenbahn-Bundesamt den Vorhabenträgerinnen in dem Planfeststellungsbeschluss 

gemäß § 18 Abs. 1 Satz 3 AEG in Verbindung mit § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG aufzuer-

legen, die Betroffenen zu entschädigen. 

2 Planrechtfertigung 

Das Vorhaben ist aus Gründen des Gemeinwohls erforderlich. Insbesondere besteht 

ein Bedarf für das Vorhaben. Die Planrechtfertigung ist deshalb gegeben. 
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Die Femern A/S und die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Land 

Schleswig-Holstein, dieses vertreten durch die DEGES Deutsche Einheit Fernstraßen-

planungs- und -bau GmbH (vormals Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schles-

wig-Holstein), planen die Feste Fehmarnbeltquerung auf dem Hoheitsgebiet und in der 

ausschließlichen Wirtschaftszone der Bundesrepublik Deutschland in der Ostsee. Die 

Femern A/S ist Vorhabenträgerin der Schienen- und die Bundesrepublik Deutschland 

Vorhabenträgerin der Straßenverbindung auf der Festen Fehmarnbeltquerung. 

Die Femern A/S und die Bundesrepublik Deutschland planen, die Feste Fehmarnbelt-

querung als Tunnelbauwerk mit einer zweigleisigen, elektrifizierten Schienen- sowie 

einer Straßenverbindung auszuführen. Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 

Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein, Amt für Planfeststellung 

Verkehr, hat die Feste Fehmarnbeltquerung mit Planfeststellungsbeschluss vom 31. 

Januar 2019 (Az.: APV-622.228-16.1-1) zugelassen, geändert durch den Planände-

rungsbeschluss vom 18. Februar 2021 (Az.: APV-622.228-16.1-1). 

Das Vorhaben dient dazu, eine leistungsfähige Anbindung der Festen Fehmarnbelt-

querung an die Schienenwegenetze in der Bundesrepublik Deutschland herzustellen. 

2.1 Rechtliche Planrechtfertigung 

Der Bedarf für das Vorhaben ergibt sich bereits aus dem gesetzlich festgestellten Be-

darfsplan und den verbindlichen Vorgaben für den Aufbau eines transeuropäischen 

Verkehrsnetzes, im Übrigen aus der Bundesverkehrswegeplanung, der gesetzlichen 

Vorgabe, ein attraktives Verkehrsangebot auf der Schiene zu gewährleisten, den Zie-

len und den Grundsätzen der Raumordnung sowie der Territorialen Agenda der Euro-

päischen Union. 

2.1.1 Bedarfsplan/Aufbau transeuropäisches Verkehrsnetz 

Gemäß § 1 Abs. 1 BSWAG wird das Schienenwegenetz der Eisenbahnen des Bundes 

nach dem Bedarfsplan für die Bundesschienenwege ausgebaut. Gemäß § 1 Abs. 2 

BSWAG ist die Feststellung des Bedarfs im Bedarfsplan für die Planfeststellung gemäß 

§ 18 AEG in Verbindung mit §§ 72 ff. VwVfG verbindlich. 

Die Vorhabenträgerinnen sind Eisenbahnen des Bundes im Sinne des § 2 Abs. 15 

AEG. 

Das Schienenwegenetz der Eisenbahnen des Bundes im Sinne des § 1 Abs. 1 BSWAG 

umfasst sämtliche Schienenwege, die von der DB InfraGO AG und den übrigen mit der 

Deutsche Bahn AG im Sinne des § 15 AktG verbundenen Eisenbahninfrastrukturunter-

nehmen im Sinne des § 2 Abs. 1 (2. Alt.) AEG betrieben werden. Deshalb sind insbe-

sondere sämtliche Schienenwege, die die DB InfraGO AG betreibt, Bestandteile des 

Schienenwegenetzes der Eisenbahnen des Bundes. 
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Das Vorhaben ist in Abschnitt 2 (ĂNeue Vorhabenñ), Unterabschnitt 1 (ĂVordringlicher 

Bedarfñ), unter der lfd. Nr. 14 des Bedarfsplans f¿r die Bundesschienenwege in der 

Anlage zu Ä 1 BSWAG als ĂABS/NBS Hamburg ï Lübeck ï Puttgardenñ aufgef¿hrt. 

Dabei ist das Vorhaben mit der folgenden FuÇnote versehen: ĂAus- und Neubau für 

eine Zielreisezeit im Taktfahrplan Hamburg ï Kopenhagen von unter 150 Minuten und 

Berlin ï Kopenhagen von unter 240 Minuten.ñ Aus den Erlªuterungen ergibt sich, dass 

die Abk¿rzung ĂABSñ f¿r ĂAusbaustreckeñ, die Abk¿rzung ĂNBSñ f¿r ĂNeubaustreckeñ 

steht.   

Der Abschnitt 2 (ĂNeue Vorhabenñ), Unterabschnitt 1 (ĂVordringlicher Bedarfñ), lfd. Nr. 

14 des Bedarfsplans für die Bundesschienenwege in der Anlage zu § 1 BSWAG beruht 

auf Art. 1 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit Art. 5 Abs. 2 Satz 6 und Art. 5 Abs. 3 FFBQV. 

Gemäß Art. 1 Abs. 2 Satz 1 FFBQV wird die Bundesrepublik Deutschland die Schie-

nenanbindung der Festen Fehmarnbeltquerung auf ihrem Hoheitsgebiet ausbauen. 

Gemäß Art. 5 Abs. 2 Satz 6 FFBQV ist vorgesehen, die Schienenstrecke zwischen Bad 

Schwartau und Puttgarden zu einer zweigleisigen elektrifizierten Schienenstrecke aus-

zubauen. Gemäß Art. 5 Abs. 3 FFBQV wird die Schienenanbindung für den Schienen-

verkehr in der Bundesrepublik Deutschland als Bestandteil des konventionellen Eisen-

bahnnetzes der TEN-V errichtet. Keiner der Basisparameter der deutschen Schienen-

anbindung für den Schienenverkehr darf schlechter sein als diejenigen, die heute für 

die Strecke zwischen Puttgarden und Hamburg gelten. 

In Art. 5 Abs. 3 FFBQV wird auf das konventionelle Eisenbahnnetz der TEN-V verwie-

sen. Damit bezieht sich Art. 5 Abs. 3 FFBQV auf Art. 170 des Vertrages über die Ar-

beitsweise der Europªischen Union (nachfolgend: ĂAEUVñ)xiv. Gemäß Art. 170 Abs. 1 

AEUV trägt die Europäische Union, um einen Beitrag zur Verwirklichung der Ziele des 

Art. 26 AEUV und des Art. 174 AEUV zu leisten und den Bürgern der Europäischen 

Union, den Wirtschaftsbeteiligten sowie den regionalen und lokalen Gebietskörper-

schaften in vollem Umfang die Vorteile zugutekommen zu lassen, die sich aus der 

Schaffung eines Raumes ohne Binnengrenzen ergeben, zum Auf- und Ausbau trans-

europäischer Netze unter anderem in dem Bereich der Verkehrsinfrastruktur bei. Ge-

mäß Art. 170 Abs. 2 Satz 1 AEUV zielt die Tätigkeit der Europäischen Union im Rah-

men eines Systems offener und wettbewerbsorientierter Märkte auf die Förderung des 

Verbundes und der Interoperabilität der einzelstaatlichen Netze sowie des Zugangs zu 

diesen Netzen ab. Bei dem Ziel des Art. 26 AEUV handelt es sich um den Binnenmarkt, 

bei dem Ziel des Art. 174 AEUV um den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zu-

sammenhalt. 

Gemäß Art. 171 Abs. 1 Satz 1 AEUV stellt die Europäische Union zur Erreichung der 

Ziele des Artikels 170 unter anderem eine Reihe von Leitlinien auf, in denen die Ziele, 

die Prioritäten und die Grundzüge der im Bereich der transeuropäischen Netze in Be-

tracht gezogenen Aktionen erfasst werden und in denen Vorhaben von gemeinsamem 
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Interesse ausgewiesen werden. Gemäß Art. 171 Abs. 1 Satz 2 AEUV berücksichtigt 

die Europäische Union bei ihren Maßnahmen die potenzielle wirtschaftliche Lebensfä-

higkeit der Vorhaben. 

Die Leitlinien der Europäischen Union für den Aufbau eines transeuropäischen Ver-

kehrsnetzes ergaben sich zunächst aus der Verordnung (EU) 1315/2013xv in Verbin-

dung mit der Verordnung (EU) 1316/2013xvi. Die erstgenannte Verordnung (EU) 

1315/2013 wurde durch die Verordnung (EU) 2024/1679 vom 13. Juni 2024 aufgeho-

ben. Nach Art. 68 der VO (EU) 2024/1679 gelten Bezugnahmen auf die aufgehobene 

Verordnung (EU) 1315/2013 als Bezugnahmen auf die vorliegende Verordnung und 

sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in Anhang VII zu lesen. Auch die zweit-

genannte Verordnung (EU) 1316/2013 wurde aufgehoben und zwar durch die Verord-

nung (EU) 2021/1153 vom 7. Juli 2021, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 

2024/1679 vom 13. Juni 2024. Nach Art. 30 der VO (EU) 2021/1153 lässt die vorlie-

gende Verordnung die Weiterführung oder Änderung von Maßnahmen, die im Rahmen 

der Verordnung (EU) 1316/2013 eingeleitet werden, unberührt; die genannte Verord-

nung gilt für diese Maßnahmen bis zu deren Abschluss. 

Gemäß Art. 6 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2024/1679 besteht das transeuropäische 

Verkehrsnetz aus einem Gesamtnetz und einem Kernnetz. Gemäß Art. 6 Abs. 3 in Ver-

bindung mit Art. 10 Abs. 2 der VO (EU) 2024/1679 besteht das Kernnetz aus den Teilen 

des Gesamtnetzes, die von größter strategischer Bedeutung für die Verwirklichung der 

mit dem Aufbau des transeuropäischen Verkehrsnetzes verfolgten Ziele sind, und spie-

gelt die sich entwickelnde Verkehrsnachfrage und den Bedarf an multimodalen Ver-

kehrsträgern wider. Gemäß Art. 6 Abs. 3 und Art. 10 Abs. 2 der VO (EU) 2024/1679 

trägt es insbesondere dazu bei, die wachsende Mobilität zu bewältigen, einen hohen 

Sicherheitsstandard zu gewährleisten und ein CO2-armes Verkehrssystem aufzu-

bauen. Gemäß Art. 6 Abs. 1, Art. 10 Abs. 4 und Art. 63 Abs. 1 der VO (EU) 2024/1679 

ergreifen die Mitgliedstaaten geeignete Maßnahmen, um das Kernnetz in einer Weise 

zu entwickeln, dass es die Anforderungen gemäß Art. 38 ff. der VO (EU) 2024/1679 

bis zum 31. Dezember 2030 erfüllt.  

Das Vorhaben ist in der Karte 0.2 (ĂKernnetz: Eisenbahnstrecken [G¿terverkehr], Hª-

fen und Schienen-Straßen-Terminals [RRT] ï EU-Mitgliedstaatenñ), der Karte 0.3 

(ĂKernnetz: Eisenbahnstrecken [Personenverkehr] und Flughªfen ï EU-Mitgliedstaa-

tenñ), der Karte 5.2 (ĂGesamtnetz: Eisenbahnstrecken, Hªfen und Schienen-Straßen-

Terminals [RRT]/Kernnetz: Eisenbahnstrecken [Güterverkehr], Häfen und Schienen-

Straßen-Terminals [RRT] ï CZ, DE, AT, SIñ) und der Karte 5.3 (ĂGesamtnetz: Eisen-

bahnstrecken und Flughäfen/Kernnetz: Eisenbahnstrecken [Personenverkehr] und 

Flughäfen ï CZ, DE, AT, SIñ) in Anhang I zu der Verordnung (EU) 2024/1679 dem 

Kernnetz zugeordnet und als Ăkonventionelle Eisenbahnstrecke/auszubauenñ ausge-

wiesen. 
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Die Freie und Hansestadt Hamburg ist in Teil 1 des Anhangs II zu der Verordnung (EU) 

2024/1679 als städtischer Knoten des Kernnetzes verzeichnet. 

Gemäß Art. 51 der VO (EU) 2024/1679 sind zur Verwirklichung des Kernnetzes Kern-

netzkorridore festgelegt. Gemäß Art. 7 der VO (EU) 2024/1679umfassen die Kernnetz-

korridore die wichtigsten Fernverkehrsflüsse im Kernnetz und dienen insbesondere 

dem Zweck, grenzüberschreitende Verbindungen innerhalb der Europäischen Union 

zu verbessern. 

Gemäß Art. 11 Abs. 1 der VO (EU) 2024/1679in Verbindung mit Nr. 2 des Teils I des 

Anhangs I zu der Verordnung (EU) 2024/1679 ist das Vorhaben Bestandteil des Kern-

netzkorridors Skandinavien ï Mittelmeer. In dem Kernnetzkorridor Skandinavien ï Mit-

telmeer ist unter anderem der Abschnitt von Malmö über Kopenhagen, Kolding/Lübeck 

und Hamburg nach Hannover zur Anpassung vorgesehen. Die Schienenanbindungen 

der Festen Fehmarnbeltquerung in dem Königreich Dänemark und der Bundesrepublik 

Deutschland (ĂKßbenhavn ï Hamburg via Fehmarn: Anschl¿sseñ) sind dabei unter den 

vorermittelten Abschnitten einschließlich Vorhaben aufgeführt. Darüber hinaus ist die 

Schienenanbindung der Festen Fehmarnbeltquerung in der Bundesrepublik Deutsch-

land mit dem folgenden Vermerk versehen: ĂAnschl¿sse DE in zwei Phasen abzu-

schließen: Elektrifizierung (eine Spur) und Abschluss der festen Querung; zwei Spuren 

sieben Jahre spªterñ. 

Das Vorhaben stellt somit ein Vorhaben in dem Kernnetz der Schienenverkehrsinfra-

struktur für den Personen- und den Güterzugverkehr gemäß Artt. 6 Abs. 3 und 10 Abs. 

2 in Verbindung mit dem Anhang I der Verordnung (EU) 2024/1679 dar und dient dazu, 

den Kernnetzkorridor Skandinavien ï Mittelmeer gemäß Art. 11 Abs. 1 der Verordnung 

(EU) 2024/1679 an die sich entwickelnde Verkehrsnachfrage im Sinne des Art. 11 Abs. 

1 der Verordnung (EU) 2024/1679in Verbindung mit Nr. 2 des Teils 1 des Anhangs I zu 

der Verordnung (EU) 2024/1679 anzupassen. Gemäß Art. 6 Abs. 3 und Art. 10 Abs. 2 

in Verbindung mit dem Anhang I zu der Verordnung (EU) 2024/1679 sind die Schie-

nenwege zwischen Lübeck und Puttgarden zu diesem Zweck als konventionelle Eisen-

bahnstrecke auszubauen. Der Bedarf für das Vorhaben ergibt sich somit auch bereits 

aus Art. 6 Abs. 3 und Art. 10 Abs. 2 in Verbindung mit dem Anhang I zu der Verordnung 

(EU) 2024/1679. 

Gemäß Art. 171 Abs. 2 AEUV koordinieren die Mitgliedstaaten untereinander in Ver-

bindung mit der Kommission die einzelstaatlichen Politiken, die sich erheblich auf die 

Verwirklichung der Ziele des Artikels 170 AEUV auswirken können. Das Vorhaben be-

trifft insoweit den Auf- und den Ausbau sowie die Förderung des Verbundes und der 

Interoperabilität transeuropäischer Netze in dem Bereich der Schienenverkehrsinfra-

struktur. Art. 1 ff. FFBQV dienen auch dazu, die Politiken, die die Regierungen und die 

gesetzgebenden Körperschaften der Bundesrepublik Deutschland und des König-

reichs Dänemark zu diesem Zweck verfolgen, aufeinander abzustimmen. Bei dem 
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Abschluss des Vertrages haben sie deshalb ausdrücklich auf die seinerzeit geltenden 

Vorschriften des europäischen Unionsrechts Bezug genommen. 

Zugleich stellt das Vorhaben eine geeignete Maßnahme im Sinne des Art. 6 Abs. 1, 

Art. 10 Abs. 4 und Art. 63 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2024/1679 dar , um das Kernnetz 

in einer Weise zu entwickeln, dass es die Anforderungen gemäß Art. 38 ff. der Verord-

nung (EU) Nr. 2024/1679 bis zum 31. Dezember 2030 erfüllt. Die Umsetzung des Vor-

habens stellt sicher, dass die Feste Fehmarnbeltquerung mit hinreichend leistungsfä-

higen und den Anforderungen entsprechenden Schienenwegen an die Freie und Han-

sestadt Hamburg als städtischen Knoten des Kernnetzes sowie das Kern- und das Ge-

samtnetz der Schienenverkehrsinfrastruktur in der Bundesrepublik Deutschland ange-

bunden wird. 

Das Vorhaben erfüllt die Anforderungen an die Schienenverkehrsinfrastrukturen des 

Kernnetzes gemäß Artt. 5, 16, 18, 23 Abs. 1, 27 Abs. 1, 31, 34 Abs. 1 Buchstabe f der 

VO (EU) 2024/1679 i. V. m. Art. 15 Abs. 1, Abs. 2 Buchstabe a und Abs. 7, Art. 18 

Abs. 1 Buchstabe a und Abs. 8, Art. 38 Abs. 1 Buchstabe a der VO (EU) 2024/1679 in 

Bezug auf Elektrifizierung, Achslast, zulässige Geschwindigkeiten im Güterzugverkehr, 

Lªnge von G¿terz¿gen, das Europªische Eisenbahnverkehrsleitsystem (ĂEuropean 

Rail Traffic Management Systemñ) sowie die Interoperabilitªt einschlieÇlich der techni-

schen Spezifikationen für die Interoperabilität gemäß § 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, § 26 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, § 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d und § 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1e in 

Verbindung mit § 26 Abs. 5 Satz 1 AEG, § 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 in Verbindung mit § 

26 Abs. 1a, § 26 Abs. 3 Satz 6 und § 26 Abs. 5 Satz 1 AEG sowie §§ 1 ff. der Eisen-

bahn-Inbetriebnahmegenehmigungsverordnung (nachfolgend: ĂEIGVñ)xvii. Mit §§ 1 ff. 

EIGV wurde insbesondere die Richtlinie 2008/57/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 17. Juni 2008 über die Interoperabilität des Eisenbahnsystems in 

der Gemeinschaftxviii in das deutsche Recht umgesetzt. Das Vorhaben erfüllt die zwin-

genden Anforderungen des Europäischen Unionsrechts damit vollständig. Daraus 

ergibt sich, dass die Planung und die Umsetzung des Vorhabens auch dem Bedarf 

entsprechende Maßnahmen darstellen. 

Zusammenfassend ergibt sich daraus, dass der Bedarf für das Vorhaben gemäß § 1 

Abs. 1 BSWAG in Verbindung mit Abschnitt 2 (ĂNeue Vorhabenñ), Unterabschnitt 1 

(ĂVordringlicher Bedarfñ), lfd. Nr. 14, des Bedarfsplans f¿r die Bundesschienenwege in 

der Anlage zu § 1 BSWAG festgestellt ist. 

Dabei wird der gemªÇ Ä 1 Abs. 1 BSWAG in Verbindung mit Abschnitt 2 (ĂNeue Vor-

habenñ), Unterabschnitt 1 (ĂVordringlicher Bedarfñ), lfd. Nr. 14, des Bedarfsplans f¿r die 

Bundesschienenwege in der Anlage zu § 1 BSWAG festgestellte Bedarf für das Vor-

haben durch die drei Eckwerte gemäß Art. 1 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit Art. 5 Abs. 

2 Satz 6 und Art. 5 Abs. 3 FFBQV konkretisiert: Die Schienenwege zwischen Bad 

Schwartau und Puttgarden sind als Bestandteil der transeuropäischen Verkehrsnetze 
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zu einer zweigleisigen elektrifizierten Strecke für den konventionellen Eisenbahnver-

kehr auszubauen. Dabei ist sicherzustellen, dass die bisherigen Basisparameter für 

den Personen- und den Güterzugverkehr auf den Schienenwegen zwischen Hamburg 

und Puttgarden auch künftig nicht unterschritten werden. 

Zusätzlich zu den Eckwerten gemäß Art. 1 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit Art. 5 Abs. 

2 Satz 6 und Art. 5 Abs. 3 FFBQV wird der Bedarf für das Vorhaben gemäß § 1 Abs. 1 

BSWAG in Verbindung mit Abschnitt 2 (ĂNeue Vorhabenñ), Unterabschnitt 1 (ĂVordring-

licher Bedarfñ), lfd. Nr. 14, des Bedarfsplans f¿r die Bundesschienenwege in der Anlage 

zu § 1 BSWAG durch die Klarstellung, dass das Vorhaben aus Aus- und Neubauab-

schnitten zu bestehen hat, sowie die Vorgabe, das Vorhaben in einer Weise auszule-

gen, die in den Taktfahrplänen auf der Verbindung zwischen Hamburg und Kopenha-

gen eine Zielreisezeit von unter 150 Minuten sowie auf der Verbindung zwischen Berlin 

und Kopenhagen eine Zielreisezeit von unter 240 Minuten ermöglicht, näher bestimmt. 

Davon losgelöst ist der Bedarf für den Ausbau der Schienenwege zwischen Lübeck 

und Puttgarden als konventionelle Eisenbahnstrecke auch gemäß Art. 38 Abs. 1 Satz 

1 in Verbindung mit dem Anhang I zu der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 festgestellt. 

Gemäß Art. 288 Abs. 2 AEUV sind Verordnungen verbindlich und gelten unmittelbar in 

jedem Mitgliedstaat der Europäischen Union. 

2.1.2 Bundesverkehrswegeplanung 

Der Bedarf für das Vorhaben ist in dem Bundesverkehrswegeplan 2030 näher darge-

legt. Das Vorhaben ist in der Anlage 2 zu dem Bundesverkehrswegeplan 2030 (ĂPro-

jektliste Schieneñ) in dem Abschnitt ĂNeue Vorhaben, Vordringlicher Bedarf (VB-E und 

VB)ñ, unter der lfd. Nr. 14 mit der Projektnummer 2-011-V01 und dem Maßnahmetitel 

ĂABS/NBS Hamburg ï Lübeck ï Puttgardenñ aufgef¿hrt. Die Beschreibung der MaÇ-

nahme lautet: 

Ă2. Gleis u. Elektrifizierung Bad Schwartau-Waldhalle ï Ratekau, Vmax 160 km/h; 

2-gleisige NBS Ratekau ï Göhl, Vmax 160 km/h; 2. Gleis u. Elektrifizierung Göhl 

ï Puttgarden mit 2-gleisiger Fehmarnsundquerung, Umfahrung Großenbrode u. 

Elektrifizierung der Stichstrecke nach Fehmarn-Burg, Vmax 160 km/h; 1-gleisige 

NBS nach Neustadt (Holstein, Stichstrecke); neue Verkehrsstationen Timmendor-

fer Strand, Scharbeutz, Haffkrug, Lensahn, Oldenburg, Großenbrode; Pufferbahn-

hof Lübeck; Verlängerung der Überholungsgleise HH-Wandsbek ï Puttgarden auf 

850 m Nutzlªngeñ. 

Das Vorhaben ist der Stufe Ăvordringlicher Bedarfñ zugeordnet. AuÇerdem ist angege-

ben, dass das Nutzen-Kosten-Verhältnis 1,7 beträgt und das Vorhaben zur Engpass-

beseitigung beiträgt. Die Bewertung des Vorhabens beruht auf der in dem Methoden-

handbuch zum Bundesverkehrswegeplanxix dargestellten Methodik. 
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Die Einordnung in die Dringlichkeitsstufen ist in dem Bundesverkehrswegeplan 2030 

erläutert. Die Bundesregierung verfolgt das Ziel, die für die Erhaltung sowie den Aus- 

und Neubau der Verkehrswege des Bundes verfügbaren finanziellen Mittel möglichst 

wirtschaftlich und bedarfsgerecht einzusetzen. Das Bundesministerium für Verkehr und 

digitale Infrastruktur ist in drei Schritten vorgegangen, um die verfügbaren finanziellen 

Mittel auf die verschiedenen Bereiche zu verteilen: 

Á Im ersten Schritt hat es die Maßnahmen zur Erhaltung der bestehenden Ver-
kehrswege einschließlich von Ersatzbauten ermittelt und die dafür erforderli-
chen finanziellen Mittel in die Berechnungen eingestellt. 

Á Im zweiten Schritt hat es die für Aus- und Neubaumaßnahmen verbleibenden 
finanziellen Mittel auf die Verkehrsträger verteilt. Der Verteilung lag eine Unter-
suchung, wie sich die Wirkungen der Bundesverkehrswegeplanung in Abhän-
gigkeit von der Aufteilung der finanziellen Mittel auf die Verkehrsträger in ihrer 
Gesamtheit verändern, zugrunde. 

Á Im dritten Schritt hat es schließlich die einzelnen Vorhaben für jeden Verkehrs-
träger nach ihrer Dringlichkeit eingestuft. 

F¿r die Einstufung eines Vorhabens in den Ăvordinglichen Bedarfñ sind dabei vorrangig 

das Nutzen-Kosten-Verhältnis, nachrangig auch die Bedeutung des Vorhabens für die 

Raumordnung beziehungsweise den Städtebau sowie gegebenenfalls vorteilhafte Wir-

kungen, die sich aus Verknüpfungen mit Erhaltungsmaßnahmen ergeben, maßgeblich 

gewesen. 

In der begleitenden Projektinformationxx ist die Einstufung der Dringlichkeit des Vorha-

bens im Einzelnen begr¿ndet worden. Die Einstufung des Vorhabens in den Ăvordring-

lichen Bedarfñ ergibt sich aus den folgenden Umstªnden: 

Á Ămittleres NKVñ, 

Á Ăerhebliche Reisezeitverk¿rzungñ, 

Á Ăerhebliche Transportkostensenkungñ, 

Á ĂTEN-Kernnetzkorridorñ. 

Ă¦ber den der Bewertung zugrundeliegenden Konzeptentwurf hinaus hat der Deutsche 

Bundestag in einer Fußnote zum Bundesschienenwegeausbaugesetz beschlossen, 

dass bei der weiteren Planung des Vorhabens ein Aus- und Neubau für eine Zielreise-

zeit im Taktfahrplan Hamburg ï Kopenhagen von unter 150 Minuten und Berlin ïKo-

penhagen von unter 240 Minuten zu ber¿cksichtigen ist.ñ 

Aus dem Glossar ergibt sich, dass die Abk¿rzung ĂNKVñ f¿r ĂNutzen-Kosten-Verhªltnisñ 

steht. Mit dem ĂTEN-Kernnetzkorridorñ ist der Kernnetzkorridor Skandinavien ï Mittel-

meer gemäß Art. 44 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 in Verbindung mit Nr. 

2 des Teils I des Anhangs I zu der Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 gemeint. 

Zusätzlich sind in der Begründung der Notwendigkeit des Vorhabens die folgenden 

Hinweise gegeben worden: ĂDie Erhºhung der Fahrgeschwindigkeiten auf bis zu 160 
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km/h führt im Personenverkehr zur Reduzierung der Fahrzeiten zwischen Hamburg 

und Kopenhagen. Im Güterverkehr können nach der Elektrifizierung der Strecke die 

aktuell über Flensburg und die Jütlandlinie geführten Verkehre in Richtung Ostdäne-

mark und Schweden über den Fehmarnbelttunnel geführt werden. Der sich so erge-

bende Fahrweg über Lübeck und Puttgarden in Richtung Schweden ist gegenüber der 

aktuellen Route um 140 km kürzer und somit mit deutlichen Transportkosteneinspa-

rungen verbunden.ñ Dar¿ber hinaus ist darauf hingewiesen worden, dass das Vorha-

ben notwendig ist, um die Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland gemäß Art. 

1 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit Art. 5 Abs. 2 Satz 6 und Art. 5 Abs. 3 FFBQV zu 

erfüllen. 

Mit ĂOstdªnemarkñ sind die Hauptstadtregion (Region Hovedstaden) und die Region 

Seeland (Region Sjælland) im Sinne des § 1 des Regionsgesetzes (Regionsloven) des 

Königreichs Dänemarkxxi gemeint. 

¦ber die Feststellung gemªÇ Ä 1 Abs. 1 BSWAG in Verbindung mit Abschnitt 2 (ĂNeue 

Vorhabenñ), Unterabschnitt 1 (ĂVordringlicher Bedarfñ), lfd. Nr. 14, des Bedarfsplans f¿r 

die Bundesschienenwege in der Anlage zu § 1 BSWAG sowie gemäß Art. 38 Abs. 1 

Satz 1 in Verbindung mit dem Anhang I zu der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 hinaus 

ergibt sich der Bedarf für das Vorhaben in der Sache aus der Verkürzung der Fahrt-

strecke im Schienenverkehr zwischen Hamburg und Kopenhagen gegenüber dem be-

stehenden Schienenwegenetz um rund 140 km. Aus der Verkürzung der Fahrtstrecke 

ergibt sich für die Eisenbahnverkehrsunternehmen unmittelbar wiederum eine Sen-

kung der Kosten für den Personen- und den Güterzugverkehr. Außerdem ergibt sich 

bereits aus der Verkürzung der Fahrtstrecke die Möglichkeit, die Fahrtzeiten sowohl in 

dem Personen- als auch dem Güterzugverkehr erheblich zu verkürzen. Noch darüber-

hinausgehend besteht bei einer Veränderung der Trassenführung die Möglichkeit, die 

zulässigen Geschwindigkeiten auf der Eisenbahnstrecke 1100 der Vorhabenträgerin 

zwischen Lübeck Hauptbahnhof und Puttgarden insbesondere im Personenzugverkehr 

anzuheben und dadurch die Reisezeiten weiter zu verkürzen. 

Schließlich ergibt sich der Bedarf für das Vorhaben aus der von der Bundesregierung 

angestrebten Verlagerung von Verkehren auf die Schienenwege. Die Bundesregierung 

strebt nach der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategiexxii in Verbindung mit dem Aktions-

programm Klimaschutz 2020 der Bundesregierungxxiii und dem Nationalen Aktionsplan 

Energieeffizienzxxiv an, den Energieverbrauch von Fahrzeugen und dadurch den Aus-

stoß von Luftschadstoffen, der durch den Verkehr verursacht wird, deutlich zu senken. 

Zu diesem Zweck beabsichtigt sie, den Schienenverkehr zu stärken und insbesondere 

Güterverkehre von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Die Nachhaltigkeitsstrate-

gie auf dem seinerzeit maßgeblichen Standxxv ist auch in den Bundesverkehrswege-

plan 2030 eingeflossen. Daher verfolgt die Bundesregierung auch mit dem Bundesver-

kehrswegeplan 2030 das Ziel, Verkehre, soweit es wirtschaftlich vertretbar und 
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umsetzbar ist, auf umweltfreundliche Verkehrsträger zu verlagern. Für die Projektinfor-

mation zum Bundesverkehrswegeplan 2030 sind deshalb auch die Auswirkungen, die 

sich aus der Umsetzung des Vorhabens auf das Verkehrsaufkommen ergeben, in Zah-

lenwerten ausgedrückt ermittelt worden: 

Auswirkungen des Vorhabens auf den Personenverkehr: 

Aufkommensänderungen, davon aus   

Verlagerung vom Pkw auf den Schienenpersonen-
verkehr 388 tsd. Personenfahrten/a 

Verlagerungen vom Schienenpersonenverkehr auf 
den Pkw 2 tsd. Personenfahrten/a 

Verlagerungen vom Luftverkehr auf den Schienen-
personenverkehr 18 tsd. Personenfahrten/a 

induziertem Verkehr im Schienenpersonenverkehr 40 tsd. Personenfahrten/a 

Veränderung der Pkw-Betriebsleistungen (Planfall ï 
Bezugsfall) -33.133 tsd. Pkw-km/a 

Veränderung der Betriebsleistungen des Schienen-
personenverkehrs (Planfall ï Bezugsfall) 565 tsd. Zug-km/a 

Veränderung der Zugeinsatzzeiten des Schienenper-
sonenverkehrs (Planfall ï Bezugsfall) 1 tsd. Zug-h/a 

Veränderung der Verkehrsleistungen des Schienen-
personenverkehrs (Planfall ï Bezugsfall), davon aus   

verbleibendem Verkehr im Schienenpersonenver-
kehr -2.083 tsd. Personen-km/a 

verlagertem Verkehr vom Pkw auf den Schienen-
personenverkehr 62.942 tsd. Personen-km/a 

verlagertem Verkehr vom Schienenpersonenver-
kehr auf den Pkw 170 tsd. Personen-km/a 

verlagertem Verkehr vom Luftverkehr auf den 
Schienenpersonenverkehr 12.504 tsd. Personen-km/a 

induziertem Verkehr im Schienenpersonenverkehr 7.152 tsd. Personen-km/a 

Veränderung der Reisezeiten (Planfall ï Bezugsfall), 
davon aus   

verbleibendem Verkehr im Schienenpersonenver-
kehr -424 tsd. Personen-h/a 

verlagertem Verkehr vom Pkw auf den Schienen-
personenverkehr 108 tsd. Personen-h/a 

verlagertem Verkehr vom Schienenpersonenver-
kehr auf den Pkw -2 tsd. Personen-h/a 

verlagertem Verkehr vom Luftverkehr auf den 
Schienenpersonenverkehr 32 tsd. Personen-h/a 

induziertem Verkehr im Schienenpersonenverkehr 108 tsd. Personen-h/a 
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Auswirkungen des Vorhabens auf den Güterverkehr: 

Aufkommensänderungen, davon aus   

Verlagerungen vom Lkw auf den Schienengüter-
verkehr 1.645 tsd. t/a 

Verlagerungen vom Binnenschiff auf den Schie-
nengüterverkehr 0 tsd. t/a 

Veränderung der Lkw-Betriebsleistungen (Planfall ï 
Bezugsfall) -82.368 tsd. Lkw-km/a 

Veränderung der Lkw-Fahrten (Planfall ï Bezugsfall) -113 Lkw-Fahrten/a 

Veränderung der Betriebsleistungen des Schienen-
güterverkehrs (Planfall ï Bezugsfall) 482 tsd. Zug-km/a 

Veränderung der Zugeinsatzzeiten des Schienengü-
terverkehrs (Planfall ï Bezugsfall) 32 tsd. Zug-h/a 

Veränderung der Transportleistungen des Schienen-
güterverkehrs, davon aus   

Verlagerungen vom Lkw auf den Schienengüter-
verkehr 1.475.35 tsd. tkm/a 

Verlagerungen vom Binnenschiff auf den Schie-
nengüterverkehr 0 tsd. tkm/a 

Veränderung der Transportzeiten der Ladung (Plan-
fall ï Bezugsfall), davon aus   

verbleibendem Verkehr -11.307 tsd. t-h/a 

Verlagerungen vom Lkw auf den Schienengüter-
verkehr 4.048 tsd. t-h/a 

Verlagerungen vom Binnenschiff auf den Schie-
nengüterverkehr 0 tsd. t-h/a 

 

Wie sich aus dem Bundesverkehrswegeplan 2030 ergibt, ist mit dem ĂBezugsfallñ das 

bestehende Verkehrsnetz, mit dem ĂPlanfallñ das Verkehrsnetz nach der Umsetzung 

des Vorhabens gemeint. 

Aus den ermittelten Zahlenwerten ergibt sich, dass die Umsetzung des Vorhabens zu 

einer nicht unerheblichen Verlagerung von Verkehren auf die Schiene führen wird. Im 

Bereich des Personenverkehrs wird es zu Verlagerungen sowohl von dem Luft- als 

auch dem Straßenverkehr auf den Schienenverkehr, im Bereich des Güterverkehrs zu 

Verlagerung von dem Straßenverkehr auf den Schienenverkehr kommen. Die Umset-

zung des Vorhabens leistet deshalb auch einen Beitrag zu der von der Bundesregie-

rung angestrebten Verlagerung von Verkehren auf umweltfreundliche Verkehrsträger. 
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2.1.3 Attraktives Verkehrsangebot auf der Schiene 

Im Übrigen ergibt sich der Bedarf für das Vorhaben aus der Vorgabe gemäß § 1 Abs. 

1 Satz 1 AEG, ein attraktives Verkehrsangebot auf der Schiene zu gewährleisten. Der 

Deutsche Bundestag hat damit sicherstellen wollen, dass der Schienenverkehr seine 

Rolle bei der Bewältigung der steigenden Mobilitätsbedürfnisse der Bevölkerung und 

der Entlastung der anderen Verkehrsträger erfüllen kannxxvi. Ein attraktives Verkehrs-

angebot setzt Schienenwege in einem entsprechenden Ausbau- und Erhaltungszu-

stand voraus. Die Umsetzung des Vorhabens ermöglicht, die Fahrtzeiten sowohl in 

dem Personen- als auch dem Güterzugverkehr erheblich zu verkürzen. Darüber hinaus 

ergibt sich für die Eisenbahnverkehrsunternehmen durch die Umsetzung des Vorha-

bens eine Senkung der Kosten für den Personen- und den Güterzugverkehr, die ihnen 

zusätzliche Spielräume bei der Preisgestaltung für ihre Kunden eröffnen kann. Die Um-

setzung des Vorhabens trägt deshalb auch dazu bei, ein attraktives Verkehrsangebot 

auf der Schiene zu gewährleisten und es ist dementsprechend auch vernünftigerweise 

geboten.  

2.1.4 Raumordnung 

Schließlich leitet sich der Bedarf für das Vorhaben aus den Zielen und den Grundsät-

zen der Raumordnung ab: 

Gemäß Teil B, Abschnitt 4.3.2, Nr. 2, des Landesentwicklungsplans Schleswig-Holstein 

- Fortschreibung 2021 zählt zu den Zielen der Raumordnung im Sinne des § 3 Abs. 1 

Nr. 2 ROG, die Fernverkehrsverbindungen zwischen Schleswig-Holstein und Däne-

mark auf der Strecke Hamburg ï Lübeck ï Fehmarn (ï Dänemark) zu sichern und 

langfristig auszubauen. Gemäß Teil B, Abschnitt 4.3.2, Nr. 3, des Landesentwicklungs-

plans Schleswig-Holstein - Fortschreibung 2021 zählt darüber hinaus zu den Zielen der 

Raumordnung im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG, die Eisenbahnverbindung zwischen 

Lübeck und Puttgarden gemäß deutsch-dänischem Staatsvertrag zu elektrifizieren und 

zweigleisig auszubauen. Gemäß Teil B, Abschnitt 4.3.2, Nr. 1, des Landesentwick-

lungsplans Schleswig-Holstein Fortführung - 2021 zählt zu den Grundsätzen der 

Raumordnung im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG, den Schienenverkehr hinsichtlich 

der Struktur und der Bedienung darauf auszurichten, dass er einen erheblichen Teil 

des zu erwartenden Verkehrszuwachses im Personen- und Güterverkehr bewältigen 

kann. In der Begründung zu den Zielen und den Grundsätzen der Raumordnung wird 

ausgef¿hrt, dass der ĂAusbau des Schienenpersonen- und des Schienengüterverkehrs 

(é) angesichts der steigenden Verkehrsvolumina weiterhin ein wichtiges Anliegen der 

Landesverkehrspolitikñ sei. Daher werde Ădie Umsetzung der geplanten Projekte inten-

siv betrieben (é)ñ. Unter anderem w¿rden ĂG¿terverkehre auf die im Zusammenhang 

mit der Realisierung der festen Fehmarnbeltquerung stehenden Eisenbahnverbindung 

zwischen Lübeck und Puttgarden verlagert, die auf der Grundlage des Staatsvertrags 
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zwischen Dªnemark und Deutschland elektrifiziert und zweigleisig ausgebaut werdenñ, 

soll. Ferner heiÇt es, dass, Ăumfangreiche statische Untersuchungen f¿r die beste-

hende Fehmarnsundbrücke gezeigt haben, dass die Brücke den Straße- und Schie-

nenverkehren nach Fertigstellung der Festen Fehmarnbeltquerung nicht gewachsen ist 

und daher die Verbindung ¿ber den Fehmarnsund ausgebaut werden muss.ñ Das Land 

Schleswig-Holstein hat Ădabei mit dem 2014 abgeschlossenen Raumordnungsverfah-

ren den Grundstein für einen regionalverträglichen Ausbau gelegt, der auch die beson-

deren touristischen Belange der Region ber¿cksichtigtñ.   

Übergeordnet, das heißt nicht ausschließlich auf den Schienenverkehr bezogen, zählt 

gemäß Teil B, Abschnitt 4.3, Nr. 4, des Landesentwicklungsplans Schleswig-Holstein 

ï Fortschreibung 2021 zu den Grundsätzen der Raumordnung im Sinne des § 3 Abs. 

1 Nr. 3 ROG, die Anbindung von Schleswig-Holstein als nördlichstes Bundesland an 

leistungsfähige Anschlüsse nach Skandinavien und insbesondere nach Südwesten, 

Süden und Südosten, als Maßnahme des Landesentwicklungsplans. Dies ergibt sich 

aus dem Ausbau der Transeuropäischen Verkehrsnetzte (TEN-V). Im Übrigen zählt 

gemäß Teil B, Abschnitt 4.3, Nr. 2, des Landesentwicklungsplans Schleswig-Holstein - 

Fortschreibung 2021 zu den Grundsätzen der Raumordnung im Sinne des § 3 Abs. 1 

Nr. 3 ROG, Verkehre auf öffentliche, insbesondere schienengebundene Verkehrsträ-

ger zu verlagern. In der Begründung zu den Zielen und den Grundsätzen der Raum-

ordnung wird ausgef¿hrt, dass Ădie intensive Kooperation der europªischen Staaten im 

Ostseeraum (é) eine starke Zunahme der Verkehrsbeziehungen und Verkehrsströme 

zwischen Schleswig-Holstein und Skandinavien sowie durch Schleswig-Holstein als 

wichtigem Bindeglied zwischen Nord- und Mitteleuropa sowie zwischen Ost- und Nord-

seeñ, bedinge. Von Bedeutung in diesem Zusammenhang sei Ădie durch Staatsvertrag 

zwischen Dänemark und Deutschland vereinbarte feste Fehmarnbeltquerung auf der 

Fehmarnbeltachse als Verbindung zwischen Stockholm ï Malmö/Kopenhagen über 

L¿beck nach Hamburg.ñ Diese wichtige Verkehrsachse im transeuropªischen Ver-

kehrsnetz werde Ăzunehmende Verkehre im Schienen- und Straßenverkehr bewältigen 

müssen. Die Fehmarnbeltachse als kürzeste direkte Verbindung zwischen Hamburg, 

L¿beck und Kopenhagen / Malmºñ gelte Ăes vor allem auch f¿r den Personenverkehr 

in ihrer Leistungsfähigkeit zu stärken durch 

Á die Erhöhung der Streckengeschwindigkeit im bestehenden Netz (Begradigung 
einzelner Abschnitte) sowie 

Á die Verbesserung der Durch- beziehungsweise Umfahrung Hamburgsñ 

Außerdem ist gemäß Teil B, Abschnitt 2.5, Nr. 1, des Landesentwicklungsplans Schles-

wig-Holstein ï Fortschreibung 2021 als Grundsatz der Raumordnung im Sinne des § 3 

Abs. 1 Nr. 3 ROG eine Landesentwicklungsachse von Hamburg entlang der Bunde-

sautobahn A 1 über Lübeck und Puttgarden Richtung Kopenhagen und Malmö festge-

legt worden. Gemäß Teil B, Abschnitt 2.5, Nr. 2, des Landesentwicklungsplans Schles-

wig-Holstein ï Fortschreibung 2021 sollen die Landesentwicklungsachsen als 
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Grundsatz der Raumordnung im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG zur Verbesserung 

der räumlichen Standortbedingungen sowie zur Stärkung der Verflechtungsstrukturen 

in dem Lande Schleswig-Holstein beitragen sowie unter anderem ausreichend leis-

tungsfähige, überregionale Verkehrsverbindungen für einen großräumigen Leistungs-

austausch gewährleisten. In der Begründung zu den Grundsätzen der Raumordnung 

wird ausgef¿hrt, dass bei den Landesentwicklungsachsen Ăeine zukunftsfªhige wirt-

schaftliche und verkehrliche Entwicklung sowie die Förderung von Kooperationen im 

Vordergrundñ st¿nden. ĂUm leistungsfªhige ¿berregionale Verkehrsverbindungen zu 

gewªhrleistenñ sei Ăder weitere Ausbau der Verkehrswege unter Ber¿cksichtigung der 

Landesentwicklungsachsen sicherzustellen.ñ 

Schließlich zählt gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 Satz 4 ROG zu den Grundsätzen der Raum-

ordnung, die räumlichen Voraussetzungen für nachhaltige Mobilität und ein integriertes 

Verkehrssystem zu schaffen. Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 Satz 6 ROG sind als Grundsatz 

der Raumordnung vor allem in verkehrlich hoch belasteten Räumen und Korridoren die 

Voraussetzungen zur Verlagerung von Verkehr auf umweltverträglichere Verkehrsträ-

ger wie die Schiene zu verbessern. Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 8 Satz 1 ROG sind als 

Grundsatz der Raumordnung unter anderem die räumlichen Voraussetzungen für den 

Ausbau und die Gestaltung der transeuropäischen Netze zu gewährleisten. Gemäß § 

2 Abs. 2 Nr. 8 Satz 3 ROG ist als Grundsatz der Raumordnung die Zusammenarbeit 

der Staaten zu unterstützen. Die Grundsätze der Raumordnung gemäß § 2 Abs. 2 ROG 

sind dabei gemäß § 2 Abs. 1 ROG, soweit es erforderlich ist, durch Festlegungen in 

Raumordnungsplänen zu konkretisieren. 

Der Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein ï Fortschreibung 2021 ist ein landes-

weiter Raumordnungsplan im Sinne des § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ROG in Verbindung 

mit § 5 Abs. 1 Satz 1 (1. Alt.) LaplaG. Die Ziele der Raumordnung sind gemäß § 3 Abs. 

1 Nr. 2 ROG verbindliche Vorgaben in Form von räumlich und sachlich bestimmten 

oder bestimmbaren, von dem Ministerpräsidenten des Landes Schleswig-Holstein als 

Landesplanungsbehörde gemäß § 4 LaplaG abschließend abgewogenen Festlegun-

gen in Raumordnungsplänen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums. 

Die Ziele der Raumordnung ergeben sich aus dem Landesentwicklungsplan Schles-

wig-Holstein ï Fortschreibung 2021. Insoweit handelt es sich um Letztentscheidungen 

des Ministerpräsidenten des Landes Schleswig-Holstein als Landesplanungsbehörde. 

Die Grundsätze der Raumordnung sind gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG Aussagen, zur 

Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums als Vorgaben für nachfolgende Ab-

wägungs- oder Ermessensentscheidungen der zuständigen Behörden. Die Grundsätze 

der Raumordnung ergeben sich aus § 2 ROG, §§ 24 ff. LaplaG und dem Landesent-

wicklungsplan Schleswig-Holstein ï Fortschreibung 2021. Unter anderem ergänzt und 

konkretisiert der Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein ï Fortschreibung 2021 

die Grundsätze der Raumordnung gemäß § 2 ROG und gemäß §§ 24 ff. LaplaG. 
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Gemäß § 4 Abs. 1 Satz 2 ROG in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, § 3 Abs. 1 

Nr. 5 und § 3 Abs. 1 Nr. 6 ROG haben die Vorhabenträgerinnen die Ziele der Raum-

ordnung nach Maßgabe des Landesentwicklungsplans Schleswig-Holstein ï Fort-

schreibung 2021 bei der Planung des Vorhabens zu beachten, weil sie eine Eisenbahn 

des Bundes gemäß § 2 Abs. 15 AEG ist, für das Vorhaben Raum in Anspruch genom-

men wird und das Vorhaben gemäß §§ 8 ff. BSWAG überwiegend aus Haushaltsmitteln 

des Bundes finanziert wird. Der Ausnahmetatbestand gemäß § 5 ROG ist nicht erfüllt. 

Die Vorhabenträgerinnen haben deshalb bei ihren Planungen die Ziele der Raumord-

nung gemäß Teil B, Abschnitt 4.3.2, Nr. 2 und Nr. 3, des Landesentwicklungsplans 

Schleswig-Holstein ï Fortschreibung 2021 zu beachten gehabt. Daraus ergeben sich 

die Vorgaben, die Eisenbahnstrecke 1100 von Lübeck Hauptbahnhof nach Puttgarden 

zu elektrifizieren sowie zweigleisig und leistungsfähig auszubauen. 

Gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Nr. 5 ROG hat das Eisen-

bahn-Bundesamt bei dem Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 AEG in Verbindung 

mit § 74 VwVfG die Ziele der Raumordnung gemäß Teil B, Abschnitt 4.3.2, Nr. 2 und 

Nr. 3, des Landesentwicklungsplans Schleswig-Holstein ï Fortschreibung 2021 eben-

falls zu beachten. Darüber hinaus hat es bei seiner Abwägung die Grundsätze der 

Raumordnung gemäß Teil B, Abschnitt 2.5, Nr. 1 und Nr. 2, Abschnitt 4.3, Nr. 2, Nr. 4 

und Nr. 5, sowie Abschnitt 4.3.2, Nr. 1, des Landesentwicklungsplans Schleswig-Hol-

stein ï Fortschreibung 2021 zu berücksichtigen. Schließlich hat es im Rahmen der Ab-

wägung die bundesrechtlichen Grundsätze der Raumordnung gemäß § 2 ROG, insbe-

sondere gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 Satz 4 und Satz 6 ROG sowie § 2 Abs. 2 Nr. 8 Satz 1 

und Satz 3 ROG, zu berücksichtigen. Dagegen ergeben sich aus §§ 24 ff. LaplaG keine 

in dem vorliegenden Fall zu berücksichtigenden Grundsätze der Raumordnung. 

Zusammenfassend ergibt sich aus Teil B, Abschnitt 4.3.2, Nr. 2 und Nr. 3, des Landes-

entwicklungsplans Schleswig-Holstein ï Fortschreibung 2021 sowie aus § 2 ROG in 

Verbindung mit Teil B, Abschnitt 2.5, Nr. 1 und Nr. 2, Abschnitt 4.3, Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 

3, sowie Abschnitt 4.3.2, Nr. 1, des Landesentwicklungsplans Schleswig-Holstein ï 

Fortschreibung 2021, dass das Vorhaben den Zielen und den Grundsätzen der Raum-

ordnung entspricht. Die Ziele der Raumordnung gemäß Teil B, Abschnitt 4.3.2, Nr. 2 

und Nr. 3, des Landesentwicklungsplans Schleswig-Holstein Fortschreibung 2021 

könnten nicht erreicht werden, wenn das Vorhaben nicht umgesetzt würde. Darüber 

hinaus trägt das Eisenbahn-Bundesamt durch die Berücksichtigung der Grundsätze 

der Raumordnung gemäß § 2 ROG in Verbindung mit Teil B, Abschnitt 2.5, Nr. 1 und 

Nr. 2, Abschnitt 4.3, Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3, sowie Abschnitt 4.3.2, Nr. 1, des Landes-

entwicklungsplans Schleswig-Holstein Fortschreibung 2021 im Rahmen der Abwägung 

zu einer nachhaltigen Raumentwicklung im Sinne des § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 1 

Abs. 2 ROG bei. 
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2.1.5 Territoriale Agenda der Europäischen Union 

Schließlich wird der Bedarf für das Vorhaben auch durch die Territoriale Agenda der 

Europäischen Union 2030xxvii belegt. Nach Absatz 62 der Territorialen Agenda der Eu-

ropäischen Union 2030 vom 1. Dezember 2020 werden effiziente und umweltfreundli-

che Verkehrslösungen immer wichtiger, um die Ziele im Zusammenhang mit Klima, Luft 

und Lärm sowie Erreichbarkeit und Konnektivität aller Regionen zu erreichen. Die Ver-

bindungen zwischen der Raumordnung und dem Aufbau der transeuropäischen Netze 

(TENȤV), insbesondere entlang der Korridore des Kernnetzes, werden weiter verbes-

sert. Die Anbindung aller Orte an große Verkehrsknoten unterstützt internationale Han-

delsbeziehungen und lokale Entwicklungschancen. Bei der Territorialen Agenda der 

Europäischen Union 2030 handelt es sich um eine formlose Übereinkunft unter den 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die sich auf Art. 3 Abs. 3 Uabs. 3 des Vertra-

ges über die Europäische Unionxxviii bezieht sowie auf Art. 175 Abs. 1 Satz 1 in Verbin-

dung mit Art. 174 AEUV beruht. Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 8 Satz 1 ROG sind als Grunds-

ätze der Raumordnung unter anderem die räumlichen Voraussetzungen für den Zu-

sammenhalt der Europäischen Union und für den Ausbau und die Gestaltung der trans-

europäischen Netze zu gewährleisten. Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 8 Satz 3 ROG ist als 

Grundsatz der Raumordnung wiederum die Zusammenarbeit der Staaten zu unterstüt-

zen. Das Vorhaben dient insbesondere dazu, die Freie und Hansestadt Hamburg als 

städtischen Knoten des Kernnetzes gemäß Teil 1 des Anhangs II zu der Verordnung 

(EU) Nr. 1315/2013 besser als bisher mit Kopenhagen als Hauptstadt des Königreichs 

Dänemark und städtischem Knoten des Kernnetzes gemäß Teil 1 des Anhangs II zu 

der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 sowie dem grenzüberschreitenden Ballungsraum 

ĂGreater Copenhagenñ in dem Kºnigreich Dªnemark und dem Kºnigreich Schweden 

(Konungariket Sverige) zu verbinden. Gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 in Verbindung mit 

§ 3 Abs. 1 Nr. 5 und § 2 Abs. 2 Nr. 8 Satz 1 und Satz 3 ROG hat das Eisenbahn-

Bundesamt im Rahmen der Abwägung bei dem Planfeststellungsbeschluss gemäß § 

18 AEG in Verbindung mit § 74 VwVfG deshalb auch Absatz 36 der Territorialen 

Agenda der Europäischen Union 2020 zu berücksichtigen.  
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2.2 Sachliche Planrechtfertigung 

Der Bedarf für das Vorhaben ergibt sich auch aus den zu erwartenden Verkehrsmen-

gen und den vorgegebenen Zielreisezeiten im Personenfernverkehr zwischen Berlin, 

Hamburg und Kopenhagen. Die zu erwartenden Verkehrsmengen erfordern die Zwei-

gleisigkeit, die Elektrifizierung und die Auslegung der Eisenbahnstrecke 1100 der DB 

InfraGO AG auf Züge mit einer Länge von bis zu 835 m. 

2.2.1 Ausgangslage 

Von dem Strecken-km 6,593 bis zu dem geplanten Anschluss an die Schienenverbin-

dung auf der Festen Fehmarnbeltquerung südlich von Puttgarden (Strecken-km: 

85,450) ist die Eisenbahnstrecke 1100 eingleisig ausgebaut und nicht elektrifiziert. In 

diesem Ausbauzustand ist die Eisenbahnstrecke 1100 nicht geeignet, die zu erwarten-

den Verkehrsmengen aufzunehmen. 

2.2.2 Prognosezugzahlen 2030 

Der mittlerweile für eisenbahnrechtliche Planfeststellungsverfahren zuständige 7. Se-

nat des Bundesverwaltungsgerichts hat mit Urteil vom 15.10.2020 entschieden, dass 

in eisenbahnrechtlichen Planfeststellungsverfahren ĂregelmªÇigñ die Verkehrsprogno-

sen auszulegen oder die Ermittlung der Verkehrszahlen im ausgelegten Erläuterungs-

bericht hinreichend nachvollziehbar darzustellen ist (Az. 7 A 9.19, Juris Rn. 19). Diese 

werden auf Grundlage des Deutschlandtaktes ermittelt. Dem trägt die Vorhabenträge-

rin mit den nachfolgenden Erläuterungen Rechnung.  

2.2.2.1 Grundlagen der Zugzahlenermittlung 

Die für das Projekt ermittelten Prognosezugzahlen wurden in einem formalisierten, den 

Anforderungen der Rechtsprechung entsprechenden Verfahren ermittelt. Dazu wurden 

im Auftrag des für Verkehr zuständigen Bundesministeriums (seinerzeit Bundesminis-

terium für Verkehr und digitale Infrastruktur ï BMVI) durch Gutachter Prognosen zu 

deutschlandweiten Verkehrsverflechtungen je Verkehrszelle für das Zieljahr 2030, dem 

Prognosehorizont nach dem BVWP, erstellt. 

Die in der BVWP erstellten Prognosen sind keine Zielprognosen, die politische Pro-

gramme der Bundesregierung abbilden. Sie verfolgen das Ziel, die zukünftige Ver-

kehrsentwicklung realitätsnah abzubilden, um dem Bund bei der Entwicklung von Zie-

len zu unterstützen. Dazu werden möglichst viele Effekte berücksichtigt und die Prog-

nosen durch Qualitätskontrollen, Expertengremien und Einbindung von bedeutenden 

Verladern realitätsnah abgesichert. 

Das Verfahren gliedert sich im Wesentlichen in drei Phasen: 
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Phase I ist diejenige, in der die allgemeine Bestimmung der Verkehrsnachfrage im 

Schienenpersonen- und -güterverkehr für das Jahr 2030 erfolgt; sie kann als Nachfra-

gephase bezeichnet werden. Basis ist die sog. Verkehrsverflechtungsprognose 2030. 

Die Ergebnisse der Verkehrsverflechtungsprognose sind öffentlich zugänglich 

(https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/verkehrsprognose-2030.html). Die 

Verkehrsverflechtungsprognose 2030 baut auf einer detaillierten statistischen Grund-

lage auf, die weitgehend auf öffentlichen Datenquellen basiert. Die Prognose berück-

sichtigt die Entwicklung relevanter wirtschaftlicher Rahmendaten, wie z.B. die Bevölke-

rungsentwicklung oder die regionale wirtschaftliche Entwicklung nach Wirtschaftsbran-

chen. Sie wird aus infrastruktureller Sicht restriktionsfrei erstellt, es werden also alle in 

den Bedarfsplänen der Schiene, Straße und Wasserstraße aufgenommenen Ver-

kehrsprojekte als umgesetzt angenommen. Diese verkehrsträgerspezifisch erstellte 

Nachfrageprognose stellt ein gesamtdeutsches Verkehrsnachfragepotenzial dar, wel-

ches 2030 erwartet wird. Bezüglich der Schiene gibt die Verkehrsverflechtungsprog-

nose ï aufgrund der Infrastrukturannahmen ï eine Potenzialprognose vor, die dann 

erreicht werden kann, wenn die angenommenen Infrastrukturmaßnahmen umgesetzt 

werden.  

Die in Phase I erstellte Nachfrageprognose ist die Basis für die anschließende Phase 

II, der sog. Bewertungsphase. In dieser Phase werden die ggf. umzusetzenden und in 

den BVWP neu aufzunehmenden Projekte einer gesamtwirtschaftlichen Bewertung un-

terzogen. Die Bewertung erfordert einen Vergleich zwischen einem Bezugs- und einem 

Planfall.  

Der Bezugsfall ist die verkehrliche Situation, die 2030 ohne die zu bewertenden Infra-

strukturmaßnahmen existieren würde. Daher müssen alle in Phase I im Rahmen der 

Potenzialprognose berücksichtigten, aber noch nicht fertiggestellten Maßnahmen wie-

der entfernt werden. Da das Infrastrukturnetz, gegenüber dem in der Phase I unterstell-

ten Infrastrukturnetz jetzt kleiner ist, wird es mehr Restriktionen und Kapazitätseng-

pässe aufweisen, sodass das in Phase I prognostizierte Nachfragepotenzial sowohl im 

Schienenpersonen- als auch im Schienengüterverkehr nicht in vollem Umfang umge-

setzt werden kann.  

Für die Bewertung der einzelnen Maßnahmen werden dann sog. Planfälle gebildet, in 

denen das Bezugsfallnetz ausschließlich um die zu bewertende Infrastrukturmaß-

nahme erweitert wird. Dadurch wird der Nutzen der einzelnen Maßnahmen sichtbar 

und kann mit Blick auf die Kosten der Maßnahme bewertet werden. Führt die Maß-

nahme zu kapazitativen oder nennenswerten betrieblichen Veränderungen, erhöht sich 

das Nachfragepotenzial der Schiene, bleibt i.d.R. jedoch immer unter dem in der Phase 

I prognostizierten Nachfragepotenzial, da die Planfälle immer nur eine ausgewählte 

Infrastrukturmaßnahme berücksichtigen. 

https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/verkehrsprognose-2030.html
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Nach Umsetzung aller Bewertungen wird in der Phase III das Zielnetz der BVWP ge-

bildet; das ist die Zielnetzphase. Hier wird das in Phase II aufgebaute Bezugsfallnetz 

um alle positiv bewerteten und in dem BVWP aufgenommenen Projekte ergänzt. Im 

Optimalfall sollte auch dieser Zustand eine restriktionsfreie Situation auf der Schiene 

abbilden, so dass das in Phase I prognostizierte Nachfragepotenzial erreicht werden 

kann. In Einzelfällen kann es jedoch auch zu Über- oder Unterschreitungen der in 

Phase I prognostizierten Nachfrage kommen. Überschreitungen können eintreten, 

wenn z.B. mehr Infrastrukturmaßnahmen als in Phase I geplant werden, Unterschrei-

tungen, wenn z.B. nicht alle in Phase I vorgesehenen und berücksichtigten Infrastruk-

turmaßnahmen positiv bewertet werden konnten.  

Als Ergebnis der Prognose stehen am Ende der Zielnetzphase Zugzahlen für den 

Schienenpersonen- und Schienengüterverkehr zur Verfügung, die für Planungszwecke 

benutzt werden können. 

Die Vorgehensweise bei der Ermittlung der Zugzahlen im Personen- und Güterverkehr 

sind unterschiedlich. Während sich die Herleitung der Zugzahlen im Güterverkehr eher 

an der prognostizierten Nachfrage orientiert, werden im Personenverkehr die Zugzah-

len unter Berücksichtigung von Bedienungskonzepten der DB Fernverkehr und der 

Länder hergeleitet. Die unterschiedlichen Vorgehensweisen werden im Folgenden dar-

gestellt. 

2.2.2.2 Zugzahlen Schienengüterverkehr 

Das in Phase I in der Verkehrsverflechtungsprognose berücksichtigte relevante Güter-

verkehrsaufkommen wird in Deutschland auf Kreisbasis, nach 25 Gütergruppen sowie 

für alle kontinentalen Verkehrsträger (Schiene, Straße, Binnenschifffahrt, Luftverkehr) 

differenziert dargestellt. Basis sind Daten des Statistischen Bundesamtes, die mitei-

nander verknüpft und über Befragungen oder weiteren erhobenen Daten ergänzt wur-

den. Aufgrund der besonderen Bedeutung für den Verkehr sowie der unterschiedlichen 

Wachstumsbedingungen der deutschen Seehäfen wird die Entwicklung der Seehafen-

zonen in der Verkehrsverflechtungsprognose gesondert betrachtet. 

Darüber hinaus erfolgte die Bestimmung von verkehrsträgerspezifischen Marktanteils-

veränderungen (Modal-Split) unter Berücksichtigung der verkehrsträgerspezifischen 

Entwicklung von Nutzerkosten (wie z.B. Energiekosten, Mautkosten, verkehrsträger-

spezifische Betriebskosten) sowie der Veränderungen der kapazitativen und infrastruk-

turellen Fahrsituationen, die mit der Umsetzung vorgesehener Infrastrukturmaßnah-

men verbunden sind. Als Ergebnis dieses Schrittes erfolgte die Bestimmung des Schie-

nengüterverkehrsaufkommens für die Potenzial- bzw. Nachfrageprognose (Phase I).  

In der Verkehrsverflechtungsprognose ist das verkehrsträgerspezifische Verkehrsauf-

kommen bestimmt worden, jedoch nicht die Zahl der mit dem Transport verbundenen 

Transportgefäße (Lkw, Züge, Binnenschiffe) oder die entsprechend zurückzulegenden 
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Transportwege zwischen Quelle und Ziel. Dies ist aber erforderlich, um einzelne Maß-

nahmen in Phase II bewerten und streckenbezogene Zugzahlen prognostizieren zu 

können. Für keinen Verkehrsträger stehen öffentliche Informationen zur Verfügung, wie 

sich das Verkehrsaufkommen innerhalb der Kreise auf Verlader und Unternehmen ver-

teilt bzw. mit welchen Fahrzeugen bzw. im Schienengüterverkehr Zügen und über wel-

che Routen der Verkehr abgefahren wird. Deswegen erfolgt die Verteilung des Schie-

nengüterverkehrsaufkommens auf Züge, Zugläufe und Routen mittels eines Modellie-

rungs- und Umlegungsprozesses, welcher seit Jahrzehnten im Rahmen der Bundes-

verkehrswegeplanung eingesetzt wird. 

Kern des Modellierungsprozesses ist nach Umsetzung eines Wagen- und Zugbildungs-

prozesses die Umlegung des in der Verkehrsverflechtungsprognose ermittelten Schie-

nengüterverkehrsaufkommens des Jahres 2030 auf die jeweils maßgebliche Infrastruk-

tur. Im Rahmen der Phase II (Bewertungsphase) ist dies das Infrastrukturnetz des Be-

zugsfalls und des jeweiligen Planfalls. Wenn in Phase III das für die Prognose maß-

gebliche Zielnetz gebildet wurde, werden das erwartete Schienengüterverkehrsauf-

kommen dann auf das Zielnetz umgelegt und so streckenbezogene Zugzahlen prog-

nostiziert. 

Der erste Schritt des Modellierungsprozesses besteht aus einer Wagen- und Zugbil-

dungsrechnung. Hierbei werden die Verkehrsmengen der Schiene auf Wagen verteilt, 

in Züge eingestellt und die optimierten (gewünschten) Laufrouten der Züge gebildet. 

Ergebnis dieser Wagen- und Zugbildung sind Züge je Relation mit Angaben zu Fre-

quenz, Länge und Beladung der Züge. Wesentliche Annahmen zur Wagen- und Zug-

bildung (Ladegewichte, max. Zuglängen, Leeranteile, Rangierkonzepte etc.) sind im 

Rahmen der Prognosearbeiten mit Verladern und Zugoperateuren im Schienengüter-

verkehr abgestimmt. 

Anschließend sind die gebildeten Güterverkehrszüge im Rahmen eines belastungsab-

hängigen Umlegungsprozesses auf die einzelnen Strecken umgelegt worden. Treten 

im Rahmen des Umlegungsprozesses Engpässe auf, dann führen sie zu Wartezeiten. 

In diesen Fällen wird modellintern nach Alternativwegen gesucht. Der Zug wird immer 

dann über eine Alternativstrecke geroutet, wenn der mit dem Umweg zusätzlich ver-

bundene Zeitaufwand niedriger ist als die vermiedenen Wartezeiten.  

2.2.2.3 Zugzahlen im Schienenpersonenverkehr 

Auch die Entwicklung des Schienenpersonenverkehrs wurde im Rahmen der Verkehrs-

verflechtungsprognose (Phase I) in Abhängigkeit bestimmender Strukturdaten, wie Be-

völkerung, Einkommen und Wertschöpfung, sowie nach Fahrtzwecken (Beruf, Ausbil-

dung, Einkauf, Geschäfts- und Dienstreisen, Urlaub und Privatfahrt) abgeleitet. Da hier 

anders als im Güterverkehr nicht auf detaillierte Statistiken für die Abbildung des Per-

sonenverkehrsaufkommens im Analysejahr zurückgegriffen werden kann, wird das zu 
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Grunde liegende Verkehrsaufkommen auf Basis zahlreicher Erhebungen, wie ĂMobili-

tªt in Deutschlandñ, Mobilitªtspanel, Fernverkehrserhebungen und Reiseanalysen, ge-

schätzt. Aus diesen Erhebungen gehen detaillierte Informationen über das räumliche 

und sozio-demographische Verkehrsverhalten der Bevölkerung hervor, welche die Er-

stellung einer Verkehrsverflechtungsmatrix und eine Unterscheidung nach Personen-

fern- und Personennahverkehren erlauben. 

Für die verkehrsträgerspezifische Aufteilung auf den motorisierten Individualverkehr, 

den Öffentlichen Verkehr (z.B. Busfahrten), die Schiene und die Luftfahrt werden neben 

Kostenrechnungen auch ergänzende verkehrsträgerspezifische Daten und Informatio-

nen aus dem öffentlichen Nahverkehr, der Schiene und den Flughäfen genutzt. 

2.2.2.4 Zugzahlen im Schienenpersonenfernverkehr (SPFV) 

Für die Verteilung der Nachfrage im SPFV auf die entsprechenden Zugangebote und 

Linien wurden die Bedienungsangebote des SPFV unter Berücksichtigung aktueller 

Angebotskonzepte der DB Fernverkehr AG sowie weiterer bekannter Entwicklungen 

von Drittanbietern in Deutschland und im benachbarten Ausland für den Prognosezeit-

raum abgeschätzt. 

Auch wenn die Planungen der DB Fernverkehr AG bei der Konzeption der Bedienungs-

angebote des SPFV berücksichtigt wurden, gilt für den BVWP und damit die Verkehrs-

prognose 2030 grundsätzlich eine betreiberneutrale Betrachtungsweise. Die letztend-

liche Verantwortlichkeit für die Angebotskonzeption liegt damit beim BMDV und den 

Gutachtern. Maßgebend hierfür ist ein marktkonformes Gleichgewicht zwischen dem 

Angebot und der im Rahmen der Verkehrsverflechtungsprognose erstellten Nachfra-

geprognose für den SPFV. Dies bedeutet, dass das zunächst unabhängig von der 

Nachfrage bestimmte Angebotskonzept mit der Nachfrage abgeglichen und ggf. ange-

passt wird. 

Dieses in der Phase I entwickelte Angebotskonzept wird in den darauffolgenden Pha-

sen aufgrund von infrastrukturbedingten Veränderungen von Reisezeiten, Distanzen 

und damit verbundenen Nachfrageveränderungen in Folge der Verlagerung von Per-

sonenfahrten auf die Schiene kontinuierlich angepasst. 

2.2.2.5 Zugzahlen im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) 

Grundlage für die Zugzahlenprognosen im SPNV sind grundsätzlich die Bestellungen 

der entsprechenden Nahverkehrsleistungen durch die Aufgabenträger der Länder. 

Hierbei wurde bei den zuständigen Aufgabenträgern abgefragt, welches Nahverkehrs-

angebot sie für das Zieljahr der Prognose planen. 

Um eine größtmögliche Aktualität dieser Zugzahlen zu gewährleisten, werden die Zug-

zahlen im SPNV von der DB InfraGO AG nach deren Übergabe durch das BMDV durch 

eine entsprechende Nachfrage bei den Aufgabenträgern der Länder verifiziert. Das 
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SPNV-Angebot wird dabei um die aktuellen Erkenntnisse ergänzt bzw. korrigiert, um 

Fehlallokationen bzgl. des Infrastrukturausbaubedarfs zu vermeiden. 

Im Übrigen ist auch auf die Homepage des BMDV zu diesem Thema zu verweisen. 

Dort sind u.a. die Berichte zur Verkehrsprognose 2030 abrufbar:  

https://bmdv.bund.de/DE/Themen/Mobilitaet/Infrastrukturplanung-Investitionen/Bun-

desverkehrswegeplan-2030/bundesverkehrswegeplan-2030.html 

2.2.2.6 Projektspezifische Zugzahlen Schienenanbindung der Festen Fehmarn-
beltquerung 

Bis zum Jahr 1997 verkehrte täglich eine zweistellige Anzahl an Güterzügen auf der 

Strecke Bad Schwartau bis nach Dänemark. Dieser wurde eingestellt und die Züge 

verkehren seitdem über Padborg. Es gibt lediglich Fahrten von Zügen und Triebfahr-

zeugen zu innerbetrieblichen Zwecken der DB InfraGO AG. Darüber hinaus können die 

Eisenbahnverkehrsunternehmen auf der Eisenbahnstrecke 1100 Züge im Gelegen-

heitsverkehr anbieten. 

Bis zum Jahr 2019 sind im Schienenpersonenfernverkehr im Abschnitt Lübeck bis Putt-

garden bis zu 15 Züge gefahren. Aufgrund der Baumaßnahmen zur Anbindung der 

Festen Fehmarnbeltquerung auf der dänischen Seite wurde der Fernverkehr vorerst 

eingestellt und die Züge werden über Padborg nach Kopenhagen geleitet. Derzeit ver-

kehrt nördlich des Abzweig Schwartau Waldhalle lediglich Schienenpersonennahver-

kehr auf der Strecke 1100.  

Im Schienenpersonennahverkehr verkehren täglich fahrplanmäßig: 

Tabelle 3: Zugzahlen Schienenpersonennahverkehr 

 SPFV SPNV SGV 

Strecke 1100 

(Bad Schwartau ï 
Neustadt) 

0 Bis zu 40 0 

Strecke 1100 

(bis Puttgarden) 
0 Bis zu 20 0 

 

  

https://bmdv.bund.de/DE/Themen/Mobilitaet/Infrastrukturplanung-Investitionen/Bundesverkehrswegeplan-2030/bundesverkehrswegeplan-2030.html
https://bmdv.bund.de/DE/Themen/Mobilitaet/Infrastrukturplanung-Investitionen/Bundesverkehrswegeplan-2030/bundesverkehrswegeplan-2030.html
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Für den Prognose-Nullfall 2030 (ohne Vorhabenrealisierung) ergeben sich folgende 

Zugzahlen: 

Tabelle 4: Zugzahlen Prognose-Nullfall 2030 

 SPFV SPNV SGV 

Strecke 1100 

(Bad Schwartau ï 
Neustadt) 

Bis zu 20 Bis zu 75 0 

Strecke 1100 

(bis Puttgarden) 
Bis zu 20* Bis zu 38 0 

*davon bis nach Puttgarden bis zu 16 Züge 

 

Die DB InfraGO AG erwartet auf Grundlage der Verkehrsprognose des Bundesver-

kehrsministeriums nach Eröffnung der Festen Fehmarnbeltquerung für den Eisenbahn-

verkehr auf der Eisenbahnstrecke 1100, der Eisenbahnstrecke 1103 und der Eisen-

bahnstrecke 1104 nachfolgende Verkehre. 

Für den Prognose-Planfall 2030 (mit Vorhabenrealisierung) wurden folgende Zugzah-

len gegenübergestellt: 

Tabelle 5: Zugzahlen Prognose-Planfall 2030 Deutschlandtakt 

 SPFV SPNV SGV 

Strecke 1100 

(Bad Schwartau ï 
Neustadt) 

Bis zu 24 Bis zu 112 0 

Strecke 1100 

(bis Puttgarden) 
Bis zu 24* Bis zu 38 68** 

*davon bis nach Puttgarden bis zu 20 Züge (saisonal fahren 4 Züge von Hamburg bis Fehmarn-Burg, aber 

nicht weiter bis Puttgarden bzw. Dänemark) 

**bis zum Anschluss an die Schienenverbindung auf der Festen Fehmarnbeltquerung südlich von Puttgar-

den 

 

Die Verkehrsdaten aus dem Bundesverkehrswegeplan 2030 wurden im Sommer 2018 

vom Bundesverkehrsministerium an die DB Netz AG übergeben, welche DB Netz-in-

tern einer Plausibilisierung unterzogen wurden. Die Daten wurden zuerst innerhalb der 

DB Netz AG an die Abteilung für Verkehrswegeplanung und EU-Korridore übermittelt. 

Nach deren Prüfung auf Plausibilität wurden die Verkehrsdaten im Herbst 2018 an die 

Abteilung für Infrastrukturentwicklung im Regionalbereich Nord gesendet. Hierbei ha-

ben sich vorrangig bei den Angaben zum prognostizierten 
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Schienenpersonennahverkehr Anpassungen aufgrund neuerer Erkenntnisse über zu-

künftige Veränderungen des jeweiligen Betriebsprogramms in Absprache mit den zu-

ständigen Aufgabenträgern des Landes Schleswig-Holstein ergeben. Projektspezifi-

sche Anpassungen im Schienenpersonennahverkehr erfolgten von Lübeck Haupt-

bahnhof bis Puttgarden und beim Fernverkehr von Hamburg Hauptbahnhof bis nach 

Fehmarn-Burg, bei dem saisonale Fahrten berücksichtigt wurden. 

Die Organisationseinheit DB Umwelt der Deutschen Bahn AG hat die auf diesem Wege 

ermittelten Rohdaten im Wesentlichen durch die Verkehrsdaten Traktion der Zuggat-

tung, der Bremsbauart mit Scheibenbremsenanteil und der maximalen Geschwindig-

keit ergänzt.  

Darüber hinaus werden die Eisenbahnverkehrsunternehmen auf der Eisenbahnstrecke 

1100, soweit Zugtrassen im Sinne des § 1 Abs. 20 des Eisenbahnregulierungsgeset-

zesxxix verfügbar sind, auch Züge im Gelegenheitsverkehr anbieten können. 

Die hier zugrunde gelegten Zugzahlen weichen geringfügig von den Zugzahlen ab, die 

in dem Planfeststellungsverfahren für die Feste Fehmarnbeltquerung von der dortigen 

Vorhabenträgerin Femern A/S zugrunde gelegt wurden. Die Abweichungen sind insbe-

sondere in unterschiedlichen Basisjahren und der Einbeziehung dänischer Statistiken 

und Daten in der dortigen Prognose begründet (vgl. vom BVerwG bestätigter Planfest-

stellungsbeschluss für den Neubau einer Festen Fehmarnbeltquerung von Puttgarden 

nach Rødby v. 31.1.2019, S. 1124). 

2.2.3 Zweigleisigkeit 

Um die zu erwartenden Verkehrsmengen aufnehmen zu können, muss die Eisenbahn-

strecke 1100 in dem Abschnitt von dem Bahnhof Bad Schwartau bis zu dem Anschluss 

an die Schienenverbindung auf der Festen Fehmarnbeltquerung südlich von Puttgar-

den inkl. einer neuen Fehmarnsundquerung zweigleisig neu- beziehungsweise ausge-

baut werden. Außerdem ermöglicht die Zweigleisigkeit, Zugkreuzungen zu vermeiden, 

dadurch den Betriebsablauf flüssiger zu gestalten und die Fahrtzeiten sowohl im Per-

sonen- als auch im Güterzugverkehr zu verkürzen. 

2.2.4 Elektrifizierung 

Die Eisenbahnstrecke 1100 in dem Abschnitt von Lübeck Hauptbahnhof bis zu dem 

Abzweig Schwartau Waldhalle, die Eisenbahnstrecke 1120 von Lübeck Hauptbahnhof 

nach Hamburg Hauptbahnhof, die Eisenbahnstrecke 1122 in dem Abschnitt zwischen 

Lübeck Hauptbahnhof und dem Bahnhofsteil Lübeck Hauptgüterbahnhof Abzweig so-

wie die Eisenbahnstrecke 1130 von Lübeck Hauptbahnhof über Lübeck Hauptgüter-

bahnhof bis zu dem Bahnhofsteil Lübeck Hauptgüterbahnhof Abzweig sind elektrifi-

ziert. 
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In dem Königreich Dänemark ist die Strecke Nr. 1 (Strækning nr. 1) des staatlichen 

Eisenbahnnetzes in dem Abschnitt von Kopenhagen Hauptbahnhof (Københavns 

Hovedbanegård) über Roskilde nach Ringsted elektrifiziert. Banedanmark als Betreiber 

des staatlichen Eisenbahnnetzes elektrifiziert die Strecke Nr. 2 (Strækning nr. 2) von 

Ringsted bis zu dem geplanten Anschluss an die Schienenverbindung auf der Festen 

Fehmarnbeltquerung südlich von Holeby. Hier sind die Bauarbeiten auf dem Abschnitt 

zwischen Ringsted und Vordingborg seit 2023 bereits abgeschlossen. Daneben hat 

Banedanmark eine neue elektrifizierte Strecke von dem Bahnhof Ny Ellebjerg (Ny El-

lebjerg Station) in Kopenhagen über Køge Nord nach Ringsted gebaut. Die Neubau-

strecke zweigt in dem Bahnhof Ny Ellebjerg von der ebenfalls elektrifizierten Strecke 

Nr. 11 (Strækning nr. 11) von Kopenhagen Hauptbahnhof nach Peberholm ab. Darüber 

hinaus plant die Femern A/S nach eigener Auskunft, die Schienenverbindung auf der 

Festen Fehmarnbeltquerung zu elektrifizieren. 

Das Bahnstromsystem auf dem staatlichen Eisenbahnnetz des Königreichs Dänemark 

weicht von dem Bahnstromsystem auf dem Eisenbahnnetz der DB InfraGO AG ab. Die 

Femern A/S plant nach eigener Auskunft, die Schienenverbindung auf der Festen 

Fehmarnbeltquerung in dem Bahnstromsystem auf dem staatlichen Eisenbahnnetz 

des Königreichs Dänemark zu elektrifizieren sowie zwischen dem Tunnelkopf auf 

Fehmarn und dem Anschluss an die Eisenbahnstrecke 1100 der DB InfraGO AG eine 

Trennstelle zwischen den Bahnstromsystemen einzurichten. 

Um elektrisch angetriebene Triebfahrzeuge durchgehend auf der gesamten Eisen-

bahnverbindung von Hamburg über Lübeck und die Feste Fehmarnbeltquerung nach 

Kopenhagen einsetzen zu können, muss auch die Eisenbahnstrecke in dem Abschnitt 

von dem Abzweig Schwartau Waldhalle bis zu dem Anschluss an die Schienenverbin-

dung auf der Festen Fehmarnbeltquerung südlich von Puttgarden elektrifiziert werden. 

Die Femern A/S plant nach eigener Auskunft, die Schienenverbindung auf der Festen 

Fehmarnbeltquerung darauf auszulegen, dass im Regelbetrieb ausschließlich 

elektrisch angetriebene Triebfahrzeuge eingesetzt werden. Wenn auf die Elektrifizie-

rung der Eisenbahnstrecke 1100 in dem Abschnitt von dem Abzweig Schwartau Wald-

halle bis zu dem Anschluss an die Schienenverbindung auf der Festen Fehmarnbelt-

querung südlich von Puttgarden verzichtet würde, könnten auf diesem Abschnitt nur 

mit Verbrennungsmotoren angetriebene Triebfahrzeuge eingesetzt werden. Das würde 

bedeuten, dass in Lübeck Hauptbahnhof beziehungsweise Lübeck Hauptgüterbahnhof 

sowie auf einem zusätzlich an dem Anschluss an die Schienenverbindung auf der Fes-

ten Fehmarnbeltquerung südlich von Puttgarden neu zu bauenden Betriebsbahnhof 

jeweils das Triebfahrzeug gewechselt beziehungsweise elektrisch angetriebenen 

Triebwagen und Triebwagenzügen ein mit Verbrennungsmotoren angetriebenes Trieb-

fahrzeug vorgespannt werden müsste. Daraus würden sich Fahrtzeitverlängerungen 

sowie ein zusätzlicher betrieblicher und wirtschaftlicher Aufwand für die Eisenbahnver-

kehrsunternehmen ergeben. Im Übrigen verfügen elektrisch angetriebene 
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Triebfahrzeuge ohnehin regelmäßig über eine höhere Zugkraft und ein höheres Be-

schleunigungsvermögen als vergleichbare, mit Verbrennungsmotoren angetriebene 

Triebfahrzeuge. Die Elektrifizierung trägt deshalb dazu bei, die Eisenbahnstrecke 1100 

optimal auslasten zu können. Ein Verzicht auf die Elektrifizierung kommt für die DB 

InfraGO AG und die DB Energie GmbH deshalb nicht in Betracht. 

Wenn auf die Elektrifizierung der Eisenbahnstrecke 1100 Abzweig, der Eisenbahnstre-

cke 1023 und der Eisenbahnstrecke 1103 verzichtet würde, könnten im Personennah-

verkehr zwischen Lübeck Hauptbahnhof und dem Bahnhofsteil Neustadt (Holst) Pbf 

beziehungsweise der Station Fehmarn-Burg der AKN Eisenbahn GmbH nur mit Ver-

brennungsmotoren angetriebene Triebfahrzeuge eingesetzt werden. Wenn auf die 

Elektrifizierung der Eisenbahnstrecke 1104 verzichtet würde, könnte die Station 

Fehmarn-Burg der AKN Eisenbahn GmbH nicht mit über die Schienenverbindung auf 

der Festen Fehmarnbeltquerung verkehrenden Zügen bedient werden. Ein Verzicht auf 

die Elektrifizierung kommt für die DB InfraGO AG und die DB Energie GmbH deshalb 

auch insoweit nicht in Betracht. 

Schließlich bietet die DB Energie GmbH den Eisenbahnverkehrsunternehmen an, ihre 

elektrisch angetriebenen Triebfahrzeuge mit Bahnstrom aus erneuerbaren Energien zu 

versorgen. Die Elektrifizierung der Eisenbahnstrecke 1100 in dem Abschnitt von dem 

Abzweig Schwartau Waldhalle bis zu dem Anschluss an die Schienenverbindung auf 

der Festen Fehmarnbeltquerung südlich von Puttgarden, der Eisenbahnstrecke 1100 

Abzweig, der Eisenbahnstrecke 1023, der Eisenbahnstrecke 1103 und der Eisenbahn-

strecke 1104 wird deshalb auch dazu beitragen, dem politischen Ziel der Bundesregie-

rung, den Ausstoß von Luftschadstoffen, der durch den Verkehr verursacht wird, zu 

senken, dienen. 

2.2.5 Zuglängen 

In dem Königreich Dänemark beträgt die zulässige Länge von Zügen auf dem staatli-

chen Eisenbahnnetz nach Auskunft von Banedanmark bis zu 835 m. Dementspre-

chend plant die Femern A/S nach eigener Auskunft, die Schienenverbindung auf der 

Festen Fehmarnbeltquerung ebenfalls auf Züge mit einer Länge von bis zu 835 m aus-

zulegen. Auf dem Eisenbahnnetz der DB InfraGO AG beträgt die zulässige Länge von 

Zügen gemäß § 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AEG in Verbindung mit § 34 Abs. 8 der Eisen-

bahn-Bau- und Betriebsordnung (nachfolgend: ĂEBOñ)xxx und der Richtlinie 408 ĂFahr-

dienstvorschriftñ der DB InfraGO AGxxxi grundsätzlich höchstens 740 m. 

Als Ausnahme von diesem Grundsatz sind auf der Verbindung von Maschen und dem 

Anschluss an die Hamburger Hafenbahn der Hamburg Port Authority über Hamburg 

und Neumünster nach Pattburg (Padborg) gemäß § 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AEG in 

Verbindung mit § 34 Abs. 8 EBO und den Nutzungsbedingungen Netz der DB Netz AG 
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(NBN 2024)xxxii Züge mit einer Länge von bis zu 835 m zulässig. Dabei handelt es sich 

um 

Á die Eisenbahnstrecke 1280 von Maschen Rangierbahnhof bis zu dem Bahnhof 
Hamburg-Rothenburgsort, 

Á die Eisenbahnstrecke 1234 von dem Bahnhof Hamburg-Rothenburgsort bis zu 
dem Bahnhof Hamburg-Eidelstedt, 

Á die Eisenbahnstrecke 1232 von dem Bahnhof Hamburg-Eidelstedt, Stellwerk 
ĂEnñ, bis zu dem Bahnhof Hamburg-Eidelstedt, Stellwerk ĂEgsñ, 

Á die Eisenbahnstrecke 1220 von dem Bahnhof Hamburg-Eidelstedt bis zu dem 
Bahnhof Neumünster, 

Á die Eisenbahnstrecke 1040 von dem Bahnhof Neumünster bis zu dem Bahnhof 
Flensburg Weiche und 

Á die Eisenbahnstrecke 1000 von dem Bahnhof Flensburg Weiche bis zu dem 
Anschluss an die Strecke Nr. 26 (Strækning nr. 26) des staatlichen Eisenbahn-
netzes des Königreichs Dänemark in Richtung Pattburg sowie 

Á die Eisenbahnstrecke 1253 von dem Abzweig Süderelbbrücke und die Eisen-
bahnstrecke 1254 von dem Bahnhof Hamburg-Wilhelmsburg bis zu dem An-
schluss an die Hamburger Hafenbahn der Hamburg Port Authority in Richtung 
des Bahnhofs Hamburg Hafen, Bahnhofsteil Hohe Schaar. 

Außerdem stehen Eisenbahnstrecken für Umleitungen von Zügen mit einer Länge von 

bis zu 835 m bei Betriebsstörungen zur Verfügung. 

Um Züge mit einer Länge von bis zu 835 m auch zwischen dem Anschluss an die 

Schienenverbindung auf der Festen Fehmarnbeltquerung südlich von Puttgarden so-

wie Lübeck Hauptbahnhof und Lübeck Hauptgüterbahnhof einsetzen zu können, müs-

sen die Eisenbahnstrecke 1100 und die Eisenbahnstrecke 1130 in dem Abschnitt zwi-

schen Lübeck Hauptbahnhof und Lübeck Hauptgüterbahnhof entsprechend ausgelegt 

werden. In dem Bundesverkehrswegeplan 2030 ist darüber hinaus bereits vorgesehen, 

auch die Überholungsleise auf der Eisenbahnstrecke 1120 in dem Abschnitt von 

Lübeck Hauptbahnhof bis zum Bahnhof Hamburg-Wandsbek auf eine Nutzlänge von 

850 m zu verlängern. Auf dem Bahnhof Hamburg-Wandsbek besteht Anschluss an die 

Eisenbahnstrecke 1242 von dem Bahnhof Hamburg-Wandsbek bis zu dem Abzweig 

Hamburg-Horn. An dem Abzweig Hamburg-Horn besteht wiederum Anschluss an die 

Eisenbahnstrecke 1234 in und aus der Richtung des Bahnhofs Hamburg-Rothenburgs-

ort. 

Nach der Ertüchtigung auch der Eisenbahnstrecke 1130 in dem Abschnitt von Lübeck 

Hauptgüterbahnhof bis zu dem Bahnhofsteil Lübeck Hauptgüterbahnhof Abzweig, der 

Eisenbahnstrecke 1120 in dem Abschnitt von Lübeck Hauptbahnhof bis zum dem 

Bahnhof Hamburg-Wandsbek und der Eisenbahnstrecke 1242 von dem Bahnhof Ham-

burg-Wandsbek bis zu dem Abzweig Hamburg-Horn werden die Eisenbahnverkehrs-

unternehmen Züge mit einer Länge von 835 m zwischen Abfahrts- und Ankunftsbahn-

höfen in dem Königreich Dänemark sowie Maschen Rangierbahnhof und dem Bahnhof 



Vorhaben:  Unterlage 1 

ABS/NBS Hamburg - Lübeck - Puttgarden 

Planfeststellungsabschnitt 1.2, Bau-km 107,532 ï Bau-km 123,576 

 

 

Stand: 05.03.2025  Seite 64 

 

Hamburg Hafen, Bahnhofsteil Hohe Schaar, der Hamburg Port Authority über die Feste 

Fehmarnbeltquerung einsetzen können. 

Die DB InfraGO AG erwartet, dass es sich bei den Zügen mit einer Länge von 835 m, 

die auf der Eisenbahnstrecke 1100 verkehren werden, im Regelbetrieb ausschließlich 

um Güterzüge handeln wird. Der DB InfraGO AG ist bekannt, dass der Betrieb von 

Güterzügen mit einer Länge von 835 m für die Eisenbahnverkehrsunternehmen wirt-

schaftlich günstiger als von Güterzügen mit einer Länge von 740 m ist. Der Betrieb von 

Güterzügen mit einer Länge von 835 m trägt deshalb dazu bei, die Wettbewerbsfähig-

keit des Verkehrsträgers Schiene zu verbessern. Für die DB InfraGO AG ergibt sich 

aus der Möglichkeit, den Verkehr von Güterzügen mit einer Länge von bis zu 835 m 

zulassen zu können, eine im Vergleich zu sämtlichen Eisenbahnstrecken, die darauf 

nicht ausgelegt sind, erhöhte Leistungsfähigkeit der Eisenbahnstrecke 1100. 

Wenn die DB InfraGO AG darauf verzichten würde, die Eisenbahnstrecke 1100 auf 

Züge mit einer Länge von bis zu 835 m auszulegen, müssten die Eisenbahnverkehrs-

unternehmen sämtliche Züge mit einer Länge von mehr als 740 m, die sie auf der Ver-

bindung von Kopenhagen über Lübeck nach Hamburg einsetzen, auf einem Bahnhof 

nördlich der Festen Fehmarnbeltquerung auflösen und neu zusammenstellen. Daraus 

würden sich Fahrtzeitverlängerungen sowie ein zusätzlicher betrieblicher und wirt-

schaftlicher Aufwand für die Eisenbahnverkehrsunternehmen ergeben. Ein Verzicht auf 

die Auslegung der Eisenbahnstrecke 1100 auf Züge mit einer Länge von bis zu 835 m 

kommt für die DB InfraGO AG deshalb nicht in Betracht. 

2.2.6 Zielreisezeiten 

Der Bedarf für das Vorhaben ergibt sich auch aus den zu erreichenden Zielreisezeiten. 

In der FuÇnote zu dem Vorhaben in Abschnitt 2 (ĂNeue Vorhabenñ), Unterabschnitt 1 

(ĂVordringlicher Bedarfñ), unter der lfd. Nr. 14 des Bedarfsplans f¿r die Bundesschie-

nenwege in der Anlage zu Ä 1 BSWAG sind Zielreisezeiten Ăim Taktfahrplan Hamburg 

ï Kopenhagen von unter 150 Minuten und Berlin ï Kopenhagen von unter 240 Minutenñ 

vorgegeben. 

Die Reisezeit im Personenfernverkehr zwischen Berlin Hauptbahnhof und Hamburg 

Hauptbahnhof auf der Eisenbahnstrecke 6171 in dem Abschnitt von Berlin Hauptbahn-

hof nach Berlin-Wedding Abzweig, der Eisenbahnstrecke 6170 in dem Abschnitt von 

Berlin-Wedding Abzweig bis zu dem Bahnhof Berlin-Moabit und der Eisenbahnstrecke 

6107 von Berlin Hauptbahnhof beziehungsweise dem Bahnhof Berlin-Moabit bis zu 

dem Bahnhof Berlin-Spandau sowie auf der Eisenbahnstrecke 6100 in dem Abschnitt 

von dem Bahnhof Berlin-Spandau nach Hamburg Hauptbahnhof beträgt unter Berück-

sichtigung der Höchstgeschwindigkeiten nach dem Verzeichnis zulässiger Geschwin-

digkeiten der DB InfraGO AG in beiden Richtungen jeweils mindestens eine Stunde 

und 40 Minuten. 
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Die Reisezeit im Personenfernverkehr zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Lübeck 

Hauptbahnhof auf der Eisenbahnstrecke 1120 beträgt unter Berücksichtigung der 

Höchstgeschwindigkeiten nach dem Verzeichnis zulässiger Geschwindigkeiten der DB 

InfraGO AG in beiden Richtungen jeweils mindestens 37 Minuten. 

Die von Banedanmark betriebene Neubaustrecke von dem Bahnhof Ny Ellebjerg nach 

Ringsted ist auf eine Höchstgeschwindigkeit im Personenzugverkehr von 250 km/h 

ausgelegt. Weiterhin ist geplant, die Strecke Nr. 2 von Ringsted bis zu dem Anschluss 

an die Schienenverbindung auf der Festen Fehmarnbeltquerung südlich von Holeby für 

eine Höchstgeschwindigkeit im Personenzugverkehr von 200 km/h auszubauen. Dar-

über hinaus plant die Femern A/S nach eigener Auskunft, die Schienenverbindung auf 

der Festen Fehmarnbeltquerung ebenfalls auf eine Höchstgeschwindigkeit im Perso-

nenzugverkehr von 200 km/h auszulegen. 

Nach Auskunft von Banedanmark wird die Reisezeit im Personenfernverkehr zwischen 

dem Anschluss an die Schienenverbindung auf der Festen Fehmarnbeltquerung süd-

lich von Holeby und Kopenhagen Hauptbahnhof über Ringsted und Køge Nord nach 

dem Ausbau der Strecke Nr. 2 von Ringsted bis zu dem Anschluss an die Schienen-

verbindung auf der Festen Fehmarnbeltquerung südlich von Holeby in beiden Richtun-

gen jeweils mindestens eine Stunde und sieben Minuten betragen. 

Nach Auskunft der Femern A/S wird die Reisezeit im Personenfernverkehr auf der 

Schienenverbindung auf der Festen Fehmarnbeltquerung in beiden Richtungen jeweils 

mindestens sieben Minuten betragen. 

Die DB InfraGO AG erwartet, dass die Eisenbahnverkehrsunternehmen mit sämtlichen 

Zügen, die sie im Personenfernverkehr zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Kopen-

hagen Hauptbahnhof einsetzen werden, auch Lübeck Hauptbahnhof bedienen werden. 

Für den Halt in Lübeck Hauptbahnhof sind zwei Minuten zu veranschlagen. 

Um die Zielreisezeit zwischen Hamburg und Kopenhagen von 150 Minuten zu errei-

chen, darf die Reisezeit im Personenfernverkehr auf der Eisenbahnstrecke 1100 zwi-

schen Lübeck Hauptbahnhof und dem Anschluss an die Schienenverbindung auf der 

Festen Fehmarnbeltquerung südlich von Puttgarden in beiden Richtungen deshalb je-

weils 37 Minuten nicht überschreiten. Die Eisenbahnstrecke 1100 in dem Abschnitt 

zwischen dem Bahnhof Bad Schwartau und dem Anschluss an die Schienenverbin-

dung auf der Festen Fehmarnbeltquerung südlich von Puttgarden muss deshalb, so-

weit es die Trassenführung zulässt, auf eine Höchstgeschwindigkeit im Personenzug-

verkehr von 200 km/h ausgelegt werden. 
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3 Variantenpr¿fung 

Für das Vorhaben wurde ein Raumordnungsverfahren gemäß § 15 ROG in Verbindung 

mit § 1 ROV und §§ 14 ff. LaplaG durchgeführt. Der Untersuchungsraum für das Raum-

ordnungsverfahren erstreckte sich von dem Abzweig Schwartau Waldhalle im Süden 

bis zum Fehmarnsund im Norden. Die DB InfraGO AG hat nach den Maßgaben der 

Antragskonferenz zum Raumordnungsverfahren im Juni 2010 verschiedene Trassen-

varianten hinsichtlich der überörtlichen, raumbedeutsamen Auswirkungen untersucht. 

Als Ergebnis des Raumordnungsverfahrens, das unter umfassender Öffentlichkeitsbe-

teiligung stattgefunden hat, hat der Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein 

als Landesplanungsbehörde mit der landesplanerischen Beurteilung vom 6. Mai 2014 

eine landesplanerische Vorzugsvariante mitgeteilt. 

Der Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein als Landesplanungsbehörde hat 

zur Absicherung der landesplanerischen Beurteilung Maßgaben und Hinweise formu-

liert, durch die vorgetragene Bedenken aufgefangen werden. Diese Maßgaben und 

Hinweise sind in der vorliegenden Planfeststellungsunterlage berücksichtigt. 

Unter anderem ist bei der Vorzugsvariante nach der landesplanerischen Beurteilung 

mit Beeintrªchtigungen von Gebieten des Netzes ĂNATURA 2000ñ zu rechnen, f¿r die 

im Planfeststellungsverfahren im Rahmen von FFH-Verträglichkeitsuntersuchungen 

Alternativenprüfungen durchzuführen sind und gegebenenfalls unter Einbeziehung der 

zustªndigen Behºrden zu entscheiden sein wird. Das Netz ĂNATURA 2000ñ umfasst 

die nach der Richtlinie 92/43/EWGxxxiii und der Richtlinie 2009/147/EGxxxiv gemeldeten 

Gebiete (ĂFFH-Gebieteñ/Vogelschutzgebiete). 

Aus diesem Grund hat die DB InfraGO AG Planungen für eine Optimierung der Vor-

zugsvariante nach der landesplanerischen Beurteilung vorgenommen. Diese opti-

mierte Streckenplanung berücksichtigt sowohl die wesentlichen Gesichtspunkte der 

landesplanerischen Beurteilung als auch naturschutzfachliche Betroffenheiten. 

Die Vorhabenträgerin kann im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens die Trassen-

auswahl nicht allein auf das Ergebnis der Variantenprüfung im Raumordnungsverfah-

ren stützen. Eine einfache Übernahme des Ergebnisses des Raumordnungsverfahrens 

wäre abwägungsfehlerhaft und damit rechtswidrig. Das fachplanerische Abwägungs-

gebot verlangt, sich ernsthaft anbietende Alternativlösungen bei der Zusammenstel-

lung des abwägungserheblichen Materials zu berücksichtigen und mit der ihnen objek-

tiv zukommenden Bedeutung in die vergleichende Prüfung der von den möglichen Al-

ternativen jeweils berührten öffentlichen und privaten Belange einzustellen (BVerwG, 

Urteil vom 5. Oktober 2021, Az. 7 A 14.20, juris, Rn. 76). Der Variantenvergleich dieses 

Planfeststellungsabschnitts erfolgt in Teil B dieses Erläuterungsberichtes. 
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4 Beschreibung vorhandener Zustand 

4.1 Geschichtliche Entwicklung 

Die Eisenbahnstrecken 1100, 1023, 1103, 1104, 1110, 1113, 1120, 1121, 1122 und 

1130 der DB InfraGO AG entstanden schrittweise über einen Zeitraum von mehreren 

Jahrzehnten: 

Die Eisenbahnstrecke 1100 in dem Abschnitt von dem Abzweig Schwartau Waldhalle 

bis zu dem Bahnhof Bad Schwartau und die Eisenbahnstrecke 1110 in dem Abschnitt 

von dem Bahnhof Bad Schwartau bis nach Bad Schwartau Abzweig wurden von der 

Eutin-Lübecker Eisenbahn-Gesellschaft gebaut und am 10. April 1873 in Betrieb ge-

nommen. 

Die Eisenbahnstrecke 1100 in dem Abschnitt von dem Bahnhof Bad Schwartau bis 

nach Neustadt (Holst) Güterbahnhof wurde von der Deutschen Reichsbahn gebaut und 

in Teilabschnitten zwischen dem 1. Juni 1925 und dem 1. Juni 1928 in Betrieb genom-

men. 

Die Eisenbahnstrecke 1100 in dem Abschnitt von Neustadt (Holst) Güterbahnhof bis 

zu dem ehemaligen Abzweig Lütjenbrode Süd und in dem Abschnitt von dem ehema-

ligen Abzweig Lütjenbrode Ost bis zu dem Bahnhof Großenbrode wurde von der Kreis 

Oldenburger Eisenbahngesellschaft gebaut sowie in dem Teilabschnitt von Neustadt 

(Holst) Güterbahnhof bis zu dem Bahnhof Oldenburg (Holst) am 30. September 1881 

sowie in dem Teilabschnitt von dem Bahnhof Oldenburg (Holst) bis zu dem ehemaligen 

Abzweig Lütjenbrode Süd und in dem Abschnitt von dem ehemaligen Abzweig Lütjen-

brode Ost bis zu dem Bahnhof Großenbrode am 17. Januar 1898 in Betrieb genom-

men. 

Die Eutin-Lübecker Eisenbahn-Gesellschaft wurde am 1. Januar 1941 und die Kreis 

Oldenburger Eisenbahngesellschaft am 1. August 1941 von der Deutschen Reichs-

bahn übernommen. Die Bezeichnung der Deutschen Reichsbahn wurde am 7. Sep-

tember 1949 in Deutsche Bundesbahn geändert. 

Die Eisenbahnstrecke 1100 in dem Abschnitt von dem ehemaligen Abzweig Lütjen-

brode Süd bis zu dem ehemaligen Abzweig Lütjenbrode Ost wurde von der Deutschen 

Bundesbahn gebaut und am 16. Dezember 1952 in Betrieb genommen. 

Die Eisenbahnstrecke 1100 in dem Abschnitt von dem Bahnhof Großenbrode bis zu 

dem Bahnhof Puttgarden wurde von der Deutschen Bundesbahn gebaut sowie in dem 

Teilabschnitt von dem Bahnhof Großenbrode bis zu dem Betriebsbahnhof Burg 

(Fehmarn) West am 30. April 1963 und in dem Teilabschnitt von dem Betriebsbahnhof 

Burg (Fehmarn) West bis zu dem Bahnhof Puttgarden am 14. Mai 1963 in Betrieb ge-

nommen. 
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Die Eisenbahnstrecke 1023 wurde von der Altona-Kieler Eisenbahn-Gesellschaft ge-

baut und am 31. Mai 1866 in Betrieb genommen. Die Altona-Kieler Eisenbahn-Gesell-

schaft wurde am 1. Juli 1886 von den Königlich Preußischen Staatseisenbahnen über-

nommen. Die Königlich Preußischen Staatseisenbahnen wurden seit Ende 1918 als 

Preußische Staatseisenbahnen bezeichnet. Die Preußischen Staatseisenbahnen gin-

gen am 1. April 1920 auf die Reichseisenbahnen, die Reichseisenbahnen am 14. Feb-

ruar 1921 auf die Deutsche Reichsbahn über. 

Die Eisenbahnstrecke 1103 wurde von der Kreis Oldenburger Eisenbahngesellschaft 

gebaut und am 8. September 1905 in Betrieb genommen. 

Die Eisenbahnstrecke 1104 wurde von der Deutschen Bundesbahn gebaut und am 30. 

April 1963 in Betrieb genommen. 

Die Eisenbahnstrecke 1110 wurde am 10. April 1873 durch die Eutin-Lübecker Eisen-

bahngesellschaft in Betrieb genommen. 

Die Eisenbahnstrecke 1113 wurde am 1. August 1882 durch die Lübeck-Büchener-

Eisenbahngesellschaft in Betrieb genommen. 

Die Eisenbahnstrecke 1120 wurde am 1. August 1865 durch die Lübeck-Büchener-

Eisenbahngesellschaft in Betrieb genommen. 

Die Eisenbahnstrecke 1121 wurde am 16. Oktober 1851 auf dem Abschnitt zwischen 

Lübeck und Büchen in Betrieb genommen. 

Die Eisenbahnstrecke 1122 wurde am 1. Juli 1870 durch die Großherzogliche Meck-

lenburgische Friedrich-Franz-Eisenbahn auf dem Abschnitt zwischen Lübeck und Klei-

nen in Betrieb genommen. 

Die Eisenbahnstrecken der Deutschen Bundesbahn gingen am 1. Januar 1994 auf die 

Deutsche Bahn AG und am 1. Januar 1999 von der Deutsche Bahn AG auf die DB 

Netz AG (ab 27.12.2023 DB InfraGO AG) über. 

4.2 Streckenverlauf und Ausbauzustand 

Die Eisenbahnstrecke 1100 beginnt in Lübeck und verläuft weitgehend in nördlicher 

Richtung über Bad Schwartau, die Ostseebäder Timmendorfer Strand, Scharbeutz, 

Haffkrug und Sierksdorf, Neustadt in Holstein und Lensahn bis Oldenburg in Holstein. 

Von Oldenburg in Holstein verläuft sie in nordöstlicher Richtung über Großenbrode und 

den Fehmarnsund bis nach Fehmarn. Die Streckenlänge beträgt insgesamt 88,6 km. 

Von der Eisenbahnstrecke 1100 zweigen an dem Abzweig Schwartau Waldhalle die 

Eisenbahnstrecke 1113 nach Lübeck-Travemünde Strand, in dem Abzweig Bad 

Schwartau die Eisenbahnstrecke 1110 nach Eutin, in Neustadt (Holst) Güterbahnhof 

die Eisenbahnstrecke 1023 nach Neustadt (Holst) sowie in dem Betriebsbahnhof Burg 
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(Fehmarn) West die Eisenbahnstrecke 1103 und die Eisenbahnstrecke 1104 nach 

Fehmarn-Burg ab. In dem Bahnhof Puttgarden besteht Anschluss an die Fährverbin-

dung über den Fehmarnbelt nach Rødbyhavn, über die auch Personenzüge befördert 

werden. 

Die Eisenbahnstrecken 1120, 1121, 1122 und 1130 führen von Lübeck Hauptbahnhof 

bzw. Hauptgüterbahnhof aus in Richtung Süden. 

Die Eisenbahnstrecke 1100, 1110, 1113, 1120, 1121, 1122 und 1023 sind Hauptbah-

nen, die Eisenbahnstrecke 1103, 1104 und 1130 sind Nebenbahnen im Sinne des § 26 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AEG in Verbindung mit § 1 Abs. 2 EBO. 

Die Eisenbahnstrecke 1100 ist in dem Abschnitt von Lübeck Hauptbahnhof bis zu dem 

Haltepunkt Bad Schwartau zweigleisig, in dem Abschnitt von dem Haltepunkt Bad 

Schwartau bis zu dem Bahnhof Puttgarden eingleisig ausgebaut. Die Eisenbahnstre-

cken 1110, 1023, 1103, 1104, 1121, 1122 und 1130 sind im vom Vorhaben betroffenen 

Bereich eingleisig ausgebaut. Die Eisenbahnstrecken 1113 und 1120 sind im vom Vor-

haben betroffenen Bereich zweigleisig ausgebaut. 

Die Eisenbahnstrecke 1100 ist in dem Abschnitt von Lübeck Hauptbahnhof bis zu dem 

Abzweig Schwartau Waldhalle elektrifiziert, in dem Abschnitt von dem Abzweig 

Schwartau Waldhalle bis zu dem Bahnhof Puttgarden nicht elektrifiziert. Die Eisen-

bahnstrecken 1110, 1023, 1103, 1104, 1121 und 1122 sind im vom Vorhaben betroffe-

nen Bereich nicht elektrifiziert. Die Eisenbahnstrecken 1120, 1113 und 1130 sind 

durchgängig elektrifiziert. 

Die Eisenbahnstrecken 1100, 1110, 1113, 1120, 1121, 1122 und 1023 sind auf die 

Verkehrsarten ĂPersonenzugñ und ĂG¿terzugñ ausgelegt. Die Eisenbahnstrecke 1103 

und die Eisenbahnstrecke 1104 sind auf die Verkehrsart ĂPersonenzugñ ausgelegt. Die 

Eisenbahnstrecke 1130 ist auf die Verkehrsart ĂG¿terzugñ ausgelegt. 

Die Eisenbahnstrecken 1100, 1103, 1104, 1113, 1120, 1121, 1122 und 1130 sind je-

weils der Streckenklasse ĂD4ñ im Sinne der DIN EN 15528:2016-01xxxv zugeordnet. Die 

Eisenbahnstrecke 1110 ist der Streckenklasse ĂCEñ im Sinne der DIN EN 15528:2016-

01 zugeordnet. Die Eisenbahnstrecke 1023 ist zwischen Strecken-km 61,622 und Stre-

cken-km 62,430 der Streckenlasse D4 und zwischen Strecken-km 62,430 und Stre-

cken-km 63,346 der Streckenklasse CE zugeordnet. Die Eisenbahnstrecke 1100 ist 

zwischen km 74,380 und km 75,370 der Streckenklasse C3 zugeordnet.  

Die Eisenbahnstrecke 1100 bildet als konventionelle Eisenbahnstrecke einen Bestand-

teil des Kernnetzes der transeuropäischen Verkehrsnetze im Sinne des Art. 2 Abs. 1 in 

Verbindung mit der Karte 0.2 (ĂKernnetz: Eisenbahnstrecken [G¿terverkehr], Hªfen und 

Schienen-Straßen-Terminals [RRT] ï EU-Mitgliedstaatenñ), der Karte 0.3 (ĂKernnetz: 

Eisenbahnstrecken [Personenverkehr] und Flughäfen ï EU-Mitgliedstaatenñ), der 

Karte 5.2 (ĂGesamtnetz: Eisenbahnstrecken, Hªfen und Schienen-Straßen-Terminals 
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[RRT]/Kernnetz: Eisenbahnstrecken [Güterverkehr], Häfen und Schienen-Straßen-Ter-

minals [RRT] ï CZ, DE, AT, SIñ) und der Karte 5.3 (ĂGesamtnetz: Eisenbahnstrecken 

und Flughäfen/Kernnetz: Eisenbahnstrecken [Personenverkehr] und Flughäfen ï CZ, 

DE, AT, SIñ) in Anhang I zu der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013. Sie ist für den Perso-

nenzugverkehr in die TSI-Streckenklasse P3/P5 und für den Güterzugverkehr in die 

TSI-Streckenklasse ĂF1ñ im Sinne des Art. 1 in Verbindung mit Abschnitt 4.2.1 des An-

hangs zu der Verordnung (EU) Nr. 1299/2014xxxvi und Nr. 1.1 des Anhangs I zu der 

Richtlinie 2008/57/EG eingestuft. 

Für den Personenzugverkehr bestehen an der Eisenbahnstrecke 1100 Lübeck Haupt-

bahnhof, der Haltepunkt Bad Schwartau, der Bahnhof Timmendorfer Strand, der Bahn-

hof Scharbeutz, der Bahnhof Haffkrug, der Bahnhof Sierksdorf, der Bahnhof Lensahn, 

der Bahnhof Oldenburg (Holst), der Bahnhof Großenbrode und der Bahnhof Puttgar-

den, an der Eisenbahnstrecke 1023 der Haltepunkt Neustadt (Holst) sowie an der Ei-

senbahnstrecke 1103 die Station Fehmarn-Burg der AKN Eisenbahn GmbH. Der Hal-

tepunkt Neustadt (Holst) und die Station Fehmarn-Burg der AKN Eisenbahn GmbH 

können mit Zügen ausschließlich von der Eisenbahnstrecke 1100 aus erreicht werden. 

Zusätzlich bestehen an der Eisenbahnstrecke 1100 für die Kreuzung und die Überho-

lung von Zügen sowie teilweise für die Flügelung von Triebwagenzügen und für den 

Güterzugverkehr der Bahnhof Ratekau, Neustadt (Holst) Güterbahnhof, der Bahnhof 

Hasselburg, der Bahnhof Groß Schlamin, der Bahnhof Beschendorf, der Bahnhof Grü-

ner Hirsch, der Bahnhof Göhl, der Bahnhof Neukirchen, der Bahnhof Strukkamp und 

der Betriebsbahnhof Burg (Fehmarn) West. 

Auf der Eisenbahnstrecke 1100 beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 

Á in dem Abschnitt von Lübeck Hauptbahnhof bis Bad Schwartau Abzweig bis zu 
120 km/h, 

Á in dem Abschnitt von Bad Schwartau Abzweig bis Neustadt (Holst) Güterbahn-
hof bis zu 160 km/h, 

Á in dem Abschnitt von Neustadt (Holst) Güterbahnhof bis zu dem Bahnhof Has-
selburg bis zu 120 km/h, 

Á in dem Abschnitt von dem Bahnhof Hasselburg bis zu dem Bahnhof Neukirchen 
100 km/h, 

Á in dem Abschnitt von dem Bahnhof Neukirchen bis zu dem Bahnhof Großen-
brode bis zu 120 km/h, 

Á in dem Abschnitt von dem Bahnhof Großenbrode bis zu der südlichen Rampe 
der Fehmarnsundbrücke bis zu 160 km/h, 

Á in dem Abschnitt von der südlichen Rampe bis zu der nördlichen Rampe der 
Fehmarnsundbrücke 140 km/h und 

Á in dem Abschnitt von der nördlichen Rampe der Fehmarnsundbrücke bis zu 
dem Bahnhof Puttgarden bis zu 160 km/h. 
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Auf der Eisenbahnstrecke 1110 beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Be-

reich Bad Schwartau bis zu 120 km/h. Auf der Eisenbahnstrecke 1023 beträgt die zu-

lässige Höchstgeschwindigkeit 40 km/h, auf der Eisenbahnstrecke 1103 bis zu 60 km/h 

und auf der Eisenbahnstrecke 1104 60 km/h. Auf der Eisenbahnstrecke 1120 beträgt 

die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Bereich Lübeck Hbf 60 km/h, ab dem Bereich 

Lübeck Hgbf in Richtung Süden 90 km/h. Außerhalb des Vorhabensbereichs erhöht 

sich die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 140 bis 160 km/h. Die zulässige Höchst-

geschwindigkeit der Strecke 1121 im Vorhabensbereich beträgt 80 km/h. Die zulässige 

Höchstgeschwindigkeit der Strecke 1122 im Vorhabensbereich beträgt bis km 1,0 60 

km/h, dann bis km 2,2 80 km/h und im weiteren Verlauf dann 100 km/h. Die zulässige 

Höchstgeschwindigkeit auf der Strecke 1130 beträgt 20 km/h bis 40 km/h. Die zuläs-

sige Höchstgeschwindigkeit der Strecke 1113 im Abzweig Schwartau Waldhalle beträgt 

80 km/h. 

5 Beschreibung geplanter Zustand 

Die Vorhabenträgerinnen weisen vorab darauf hin, dass an den Grenzen zwischen den 

Planfeststellungsabschnitten teilweise Kilometrierungssprünge vorliegen. 

5.1 Einstufung 

Das Vorhaben dient der Anbindung der Festen Fehmarnbeltquerung an das Eisen-

bahnnetz der DB InfraGO AG. Die Eisenbahnstrecken 1100, 1110, 1113, 1120, 1121, 

1122 und 1023 bleiben weiterhin eine Hauptbahn im Sinne des § 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 

1 AEG in Verbindung mit § 1 Abs. 2 EBO. Die Eisenbahnstrecken 1103 und 1104 blei-

ben weiterhin Nebenbahnen im Sinne des § 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AEG in Verbindung 

mit § 1 Abs. 2 EBO. Die Eisenbahnstrecke 1100 Abzweig wird ebenfalls eine Haupt-

bahn im Sinne des § 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AEG in Verbindung mit § 1 Abs. 2 EBO 

sein. Die Eisenbahnstrecke 1130 wird durch die Zusammenführung der Betriebsstellen 

Lübeck Hbf, Lübeck Hgbf und Lübeck Hgbf Abzweig aufgelöst, die Gleise der Strecke 

1113 werden entsprechend zu Bahnhofsgleisen und werden der Strecke 1120 zuge-

ordnet. 

Die Eisenbahnstrecken 1100 und 1120 werden als konventionelle Eisenbahnstrecke 

weiterhin einen Bestandteil des Kernnetzes der transeuropäischen Verkehrsnetze im 

Sinne des Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit der Karte 0.2 (ĂKernnetz: Eisenbahnstrecken 

[Güterverkehr], Häfen und Schienen-Straßen-Terminals [RRT] ï EU-Mitgliedstaatenñ), 

der Karte 0.3 (ĂKernnetz: Eisenbahnstrecken [Personenverkehr] und Flughªfen ï EU-

Mitgliedstaatenñ), der Karte 5.2 (ĂGesamtnetz: Eisenbahnstrecken, Hªfen und Schie-

nen-Straßen-Terminals [RRT]/Kernnetz: Eisenbahnstrecken [Güterverkehr], Häfen und 

Schienen-Straßen-Terminals [RRT] ï CZ, DE, AT, SIñ) und der Karte 5.3 (ĂGesamtnetz: 

Eisenbahnstrecken und Flughäfen/Kernnetz: Eisenbahnstrecken [Personenverkehr] 
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und Flughäfen ï CZ, DE, AT, SIñ) in Anhang I zu der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 

bilden. Die Eisenbahnstrecken 1023, 1103, 1104, 1110, 1113, 1121 und 1122 werden 

weiterhin keinen Bestandteil der transeuropäischen Verkehrsnetze im Sinne des Art. 2 

Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 bilden. Die Eisenbahnstrecke 1100 Ab-

zweig wird ebenfalls keinen Bestandteil der transeuropäischen Verkehrsnetze im Sinne 

des Art. 2 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 bilden. 

Die Eisenbahnstrecke 1100 wird eine umgerüstete Strecke im Sinne des Art. 1 in Ver-

bindung mit Abschnitt 7.3.1 und Abschnitt 7.2 Abs. 2 des Anhangs zu der Verordnung 

(EU) Nr. 1299/2014 darstellen. Die Eisenbahnstrecken 1023, 1103, 1104, 1110, 1113, 

1120, 1121 und 1122 werden erneuerte Strecken im Sinne des Art. 1 in Verbindung 

mit Abschnitt 7.3.2 des Anhangs zu der Verordnung (EU) Nr. 1299/2014 darstellen. Die 

Eisenbahnstrecke 1100 Abzweig wird ebenfalls eine erneuerte Strecke im Sinne des 

Art. 1 in Verbindung mit Abschnitt 7.3.2 des Anhangs zu der Verordnung (EU) Nr. 

1299/2014 darstellen. 

5.2 Geplanter Streckenverlauf 

Die Eisenbahnstrecke 1100 wird in dem Abschnitt von Lübeck Hbf bis südlich der Orts-

lage Ratekau auf der bestehenden Trasse verlaufen. 

Südlich der Ortslage Ratekau wird die Trasse in Richtung Osten ausschwenken und 

östlich um die Ortslage herumgeführt. Nordöstlich der Ortslage Ratekau wird an der 

Kreuzung der Trasse mit der Landesstraße L 181 (Bäderstraße) der neue Haltepunkt 

Timmendorfer Strand / Ratekau angelegt. Anschließend wird die Trasse die Bundesau-

tobahn A 1 kreuzen. Auf der Ostseite der Bindesautobahn A 1 ist für den Ortsteil Rup-

persdorf der Gemeinde Scharbeutz eine östliche Umfahrung vorgesehen. Im An-

schluss daran, unmittelbar südlich der künftigen Kreuzung der Bahnstrecke mit der 

Landesstraße L 180 (Zum Grellberg) erfolgt die Bündelung der geplanten Eisenbahn-

strecke mit der Bundesautobahn A 1. Die Trasse folgt im weiteren Verlauf in Richtung 

Norden dieser engen Bündelung mit der Autobahn A 1 und verläuft bis zum Ende des 

PFA 1.2 an dessen Ostseite. 

Westlich der Ortslage Scharbeutz wird an der Kreuzung der Trasse mit der Gemein-

destraÇe ĂBºvelstredderñ der neue Haltepunkt Scharbeutz angelegt. Westlich der Orts-

lage Haffkrug wird der neue Bahnhof Haffkrug angelegt. Von dem neuen Bahnhof Haff-

krug wird ein Abzweig zu dem bestehenden Streckengleis in und aus der Richtung des 

Bahnhofs Sierksdorf angelegt. Die Eisenbahnstrecke 1100 Abzweig und die Eisen-

bahnstrecke 1023 werden von dem Anschluss an den Abzweig bis zu dem Bahnhofsteil 

Neustadt (Holst) Pbf auf der bestehenden Trasse verlaufen. 

Südlich der Anschlussstelle Neustadt in Holstein-Mitte der Bundesautobahn A 1 wird 

die Trasse die Bundesautobahn A 1 kreuzen und nördlich der Kreuzung auf der 
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westlichen Seite gebündelt mit der Bundesautobahn A 1 verlaufen. Nordwestlich des 

Neustädter Binnenwassers wird die Bündelung der Trasse mit der Bundesautobahn A 

1 aufgegeben, die Trasse in Richtung Norden aus- und anschließend auf die beste-

hende Trasse einschwenken sowie südwestlich der Ortslage Altenkrempe der Be-

triebsbahnhof Altenkrempe angelegt. Auf der bestehenden Trasse wird die Linienfüh-

rung verbessert. 

Östlich der Hasselburger Mühle und südwestlich der Ortslage Groß Schlamin wird die 

Trasse wieder an die Bundesautobahn A 1 herangeführt und auf der nordwestlichen 

Seite gebündelt mit der Bundesautobahn A 1 verlaufen. Östlich der Ortslage Lensahn 

wird unmittelbar an der Anschlussstelle Lensahn der Bundesautobahn A 1 der neue 

Haltepunkt Lensahn angelegt. Südöstlich und östlich der Ortslage Lübbersdorf wird die 

Bündelung der Trasse mit der Bundesautobahn A 1 aufgegeben und der Betriebsbahn-

hof Oldenburg (Holst) angelegt. Nördlich des Betriebsbahnhofs Oldenburg (Holst) wird 

die Trasse zunächst dem bisherigen Verlauf folgen und die Bundesautobahn A 1 kreu-

zen. 

Nördlich der Kreuzung mit der Bundesautobahn A 1 wird die Trasse den bisherigen 

Verlauf verlassen, in Richtung Osten schwenken und südöstlich um die Ortslage 

Oldenburg in Holstein herumgef¿hrt. An der Kreuzung mit der GemeindestraÇe ĂMilch-

dammñ wird der neue Haltepunkt Oldenburg (Holst) angelegt. Westlich der Ortslage 

Göhl wird die Trasse wieder in ihren bisherigen Verlauf einschwenken. Auf der beste-

henden Trasse wird die Linienführung verbessert. 

Östlich des Hofes Neu-Klaustorf und südöstlich der Ortslage Lütjenbrode wird die 

Trasse den bisherigen Verlauf verlassen, zunächst in Richtung Norden verlaufen, dann 

in Richtung Osten schwenken und nördlich um die Ortslage Großenbrode herumge-

führt. An der Kreuzung mit der Kreisstraße K 42 wird der neue Bahnhofsteil Großen-

brode / Heiligenhafen angelegt. Nördlich der Ortslage wird entlang der Bundesstraße 

B 207 der Betriebsbahnhof Großenbrode angelegt. Nordöstlich der Ortslage wird die 

Trasse südlich der Rampe der Fehmarnsundbrücke auf dem Festland an das beste-

hende Streckengleis anschließen. 

Auf der Fehmarnsundbrücke und den Rampen bleibt das bestehende Streckengleis 

unverändert erhalten. Eine neue Fehmarnsundquerung wird durch die DB InfraGO AG 

und die DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH geplant und 

umgesetzt. 

Nördlich der Rampe der Fehmarnsundbrücke auf Fehmarn wird die Trasse östlich der 

Ortslage Strukkamp an das bestehende Streckengleis anschließen (Bau-km: 175,139) 

und in ihrer bisherigen Lage gebündelt mit der Bundesstraße B 207 bis zu dem An-

schluss an die Schienenverbindung auf der Festen Fehmarnbeltquerung südlich von 

Puttgarden (Bau-km: 184,160) verlaufen. Westlich der Ortslage Burg wird der Betriebs-

bahnhof Fehmarn West angelegt. 
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Auf dem Betriebsbahnhof Fehmarn West werden die Eisenbahnstrecke 1103 und die 

Eisenbahnstrecke 1104 abzweigen und unverändert ein Gleisdreieck bilden. Die Ei-

senbahnstrecke 1103 wird bis zu dem Anschluss an die Station Fehmarn-Burg der AKN 

Eisenbahn GmbH verlaufen. Die Eisenbahnstrecke 1104 wird die Verbindung zwischen 

der Eisenbahnstrecke 1103 und der Eisenbahnstrecke 1100 aus und in Richtung Nor-

den bilden. Die Trassen werden an die Lage der Abzweigstellen auf dem Betriebsbahn-

hof Fehmarn West angepasst. Innerhalb des Gleisdreiecks wird eine Abstellanlage an-

gelegt. 

5.3 Geplanter Ausbauzustand 

Die Eisenbahnstrecke 1100 wird in dem Abschnitt von dem Abzweig Schwartau Wald-

halle (Strecken-km: 4,699) bis an den Anschluss an die südliche Rampe der 

Fehmarnsundbrücke (Bau-km: 172,713) und von dem Anschluss an die nördliche 

Rampe der Fehmarnsundbrücke (Bau-km: 175,139) bis zu dem Anschluss an die 

Schienenverbindung auf der Festen Fehmarnbeltquerung südlich von Puttgarden 

(Bau-km: 184,160) über zwei Streckengleise verfügen. In dem Abschnitt von dem 

Bahnhof Bad Schwartau nach Bad Schwartau Abzweig wird der Eisenbahnstrecke 

1100 das bisherige Streckengleis der Eisenbahnstrecke 1110 als zweites Streckengleis 

zugeordnet. In den Ausbauabschnitten wird ein zweites Streckengleis verlegt. Die Neu-

bauabschnitte werden mit zwei Streckengleisen ausgeführt. Der Abschnitt auf der 

Fehmarnsundbrücke und den Rampen wird unverändert über ein Streckengleis verfü-

gen. Im Endzustand nach Fertigstellung der neuen Fehmarnsundquerung wird die Stre-

cke auch in diesem Bereich zweigleisig ausgeführt sein, sodass eine durchgängige 

Zweigleisigkeit erreicht wird. 

Die Betriebsbahnhöfe Ratekau, Altenkrempe, Großenbrode und Fehmarn West wer-

den    zusätzlich zu den beiden Streckengleisen mit jeweils zwei Überholungsgleisen 

ausgestattet. Der Betriebsbahnhof Oldenburg (Holst) wird zusätzlich zu den beiden 

Streckengleisen mit zwei Überholungsgleisen und einem Ladegleis ausgestattet. Der 

Bahnhof Haffkrug wird zusätzlich zu den beiden Streckengleisen mit einem Gleis für 

die Strecke nach Neustadt (Holst) ausgestattet. Der Bahnhof Bad Schwartau wird mit 

einem dritten Gleis ausgestattet. Im Bereich Lübeck Hbf / Lübeck Hgbf entstehen ins-

gesamt vier Überholgleise, drei davon als Neubau. 

Die Eisenbahnstrecken 1100 Abzweig, 1103, 1104, 1110, 1121, 1122 und 1023 werden 

unverändert über ein Streckengleis verfügen. Die Eisenbahnstrecken 1113 und 1120 

werden unverändert über jeweils zwei Streckengleise verfügen. Die Abstellanlage an 

der Eisenbahnstrecke 1103 wird mit vier Gleisen ausgestattet. 

Das Grundmaß der Spurweite auf den Eisenbahnstrecke 1100, 1100 Abzweig, 1023, 

1103, 1104, 1110, 1113, 1120, 1121 und 1122 wird gemäß § 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
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AEG in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Satz 1 EBO 1.435 mm betragen und damit die An-

forderungen an die Regelspurweite der Eisenbahnstrecken des Kernnetzes der trans-

europäischen Verkehrsnetze gemäß Art. 39 Abs. 2 lit. A) Nr. iv) der Verordnung (EU) 

Nr. 1315/2013 erfüllen. 

Die Eisenbahnstrecke 1100 in dem Abschnitt von dem Abzweig Schwartau Waldhalle 

(Strecken-km: 4,699) bis an den Anschluss an die Schienenverbindung auf der Festen 

Fehmarnbeltquerung südlich von Puttgarden (Bau-km: 184,160), die Eisenbahnstrecke 

1100 Abzweig, die Eisenbahnstrecke 1023, die Eisenbahnstrecke 1103 und die Eisen-

bahnstrecke 1104 werden einschließlich des dritten Gleises auf den Bahnhöfen Bad 

Schwartau und Haffkrug, des Kreuzungsgleises in Neustadt (Holst) Güterbahnhof, der 

Überholungsgleise auf den Betriebsbahnhöfen Ratekau, Altenkrempe, Oldenburg 

(Holst), Großenbrode und Fehmarn West sowie der Abstellanlage an der Eisenbahn-

strecke 1103 und den Überholgleisen im Bereich Lübeck Hbf/Hgbf elektrifiziert. Sie 

werden mit einer Oberleitung zur Versorgung elektrisch angetriebener Triebfahrzeuge 

mit Bahnstrom (Wechselstrom, 15 kV, 16,7 Hz) im Sinne der DIN EN 50163 (VDE 0115-

102):2005-07xxxvii ausgerüstet. Die Eisenbahnstrecke 1100 wird damit die Anforderun-

gen an die Elektrifizierung der Eisenbahnstrecken des Kernnetzes der transeuropäi-

schen Verkehrsnetze gemäß Art. 12 Abs. 2 lit. B) in Verbindung mit Art. 39 Abs. 2 lit. 

A) Nr. i) der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 erfüllen. 

Die Eisenbahnstrecken 1100, 1110, 1113, 1120, 1121, 1122 und 1023 werden unver-

ªndert auf die Verkehrsarten ĂPersonenzugñ und ĂG¿terzugñ ausgelegt sein. Die Eisen-

bahnstrecke 1100 Abzweig wird auf die Verkehrsart ĂPersonenzugñ und ĂG¿terzugñ 

ausgelegt sein. Die Eisenbahnstrecken 1103 und 1104 werden unverändert auf die 

Verkehrsart ĂPersonenzugñ ausgelegt sein. 

Die Eisenbahnstrecken 1100, 1100 Abzweig, 1023, 1103, 1104, 1113, 1120, 1121 und 

1122 werden jeweils der Streckenklasse ĂD4ñ im Sinne der DIN EN 15528:2016-01 

zugeordnet. Die Eisenbahnstrecke 1110 verbleibt bei der Streckenklasse ĂCEñ. Die Ei-

senbahnstrecke 1100, die Eisenbahnstrecke 1100 Abzweig, die Eisenbahnstrecke 

1023, die Eisenbahnstrecke 1103 und die Eisenbahnstrecke 1104 werden damit die 

Anforderungen an die zulässige Achslast der neugebauten oder erneuerten Hauptbah-

nen gemäß § 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AEG in Verbindung mit § 8 Abs. 2 Satz 1 EBO 

erfüllen. Die Eisenbahnstrecke 1100 wird damit außerdem die Anforderungen an die 

zulässige Achslast der Eisenbahnstrecken des Kernnetzes der transeuropäischen Ver-

kehrsnetze gemäß Art. 39 Abs. 2 lit. A) Nr. ii) der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 er-

füllen. 

Die Eisenbahnstrecke 1100 wird auf Züge mit einer Länge von bis zu 835 m ausgelegt 

und damit die Anforderungen an die zulässige Länge der Züge auf den Eisenbahnstre-

cken des Kernnetzes der transeuropäischen Verkehrsnetze gemäß Art. 39 Abs. 2 lit. 

A) Nr. ii) der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 erfüllen. 
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Die Eisenbahnstrecke 1100 wird für den Personenzugverkehr in die TSI-Strecken-

klasse ĂP4ñ und f¿r den G¿terzugverkehr in die TSI-Streckenklasse ĂF1ñ im Sinne des 

Art. 1 in Verbindung mit Abschnitt 4.2.1 des Anhangs zu der Verordnung (EU) Nr. 

1299/2014 und Nr. 1.1 des Anhangs I zu der Richtlinie 2008/57/EG eingestuft. 

Auf der Eisenbahnstrecke 1100 wird die zulässige Geschwindigkeit in dem Abschnitt 

von dem Abzweig Schwartau Waldhalle (Strecken-km: 4,699) bis km 4,956 130 km/h 

betragen. Der Abschnitt von km 4,956 bis km 5,139 wird auf eine Entwurfsgeschwin-

digkeit von 140 km/h, der Abschnitt bis km 6,490 auf eine Entwurfsgeschwindigkeit von 

160 km/h, der anschließende Abschnitt bis nördlich des Betriebsbahnhofs Oldenburg 

(Holst) (Bau-km: 150,442) wird auf eine Entwurfsgeschwindigkeit von 200 km/h und 

der Abschnitt nördlich des Betriebsbahnhofs Oldenburg (Holst) (Bau-km: 150,442) bis 

an die südliche Rampe der Fehmarnsundbrücke (Bau-km: 172,713) auf eine Entwurfs-

geschwindigkeit von 160 km/h ausgelegt. In dem Abschnitt von der südlichen Rampe 

der Fehmarnsundbrücke (Bau-km: 172,713) bis zu der nördlichen Rampe der 

Fehmarnsundbrücke (Bau-km: 175,139) wird die zulässige Geschwindigkeit unverän-

dert bei 140 km/h bleiben. Der Abschnitt von der nördlichen Rampe der Fehmarnsund-

brücke (Bau-km: 175,139) bis zu der offenen Strecke östlich der Ortslage Strukkamp 

(Bau-km: 175,936) wird auf eine Entwurfsgeschwindigkeit von bis zu 160 km/h ausge-

legt. Der Abschnitt von der offenen Strecke östlich der Ortslage Strukkamp (Bau-km: 

175,936) bis zu dem geplanten Anschluss an die Schienenverbindung auf der Festen 

Fehmarnbeltquerung südlich von Puttgarden (Bau-km: 184,160) wird auf eine Ent-

wurfsgeschwindigkeit von 200 km/h ausgelegt. Im Endzustand nach Inbetriebnahme 

der Fehmarnsundquerung wird die Strecke ab Bau-km 169,090 bis zur Fehmarnbelt-

querung durchgängig auf 200 km/h ausgelegt sein. Die Eisenbahnstrecke 1100 wird 

damit die Anforderungen an die zulässige Höchstgeschwindigkeit der Züge auf den 

Eisenbahnstrecken des Kernnetzes der transeuropäischen Verkehrsnetze gemäß Art. 

39 Abs. 2 lit. A) Nr. ii) der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 erfüllen. 

Die Eisenbahnstrecke 1100 Abzweig wird in dem Abschnitt von dem Bahnhof Haffkrug 

(Bau-km: 200,000) bis zu dem bestehenden Streckengleis (Bau-km: 200,950) auf eine 

Entwurfsgeschwindigkeit von 100 km/h ausgelegt. In dem Abschnitt auf dem bestehen-

den Streckengleis von dem Anschluss an den Abzweig bis nach Neustadt (Holst) Gü-

terbahnhof wird die zulässige Geschwindigkeit unverändert bei bis zu 140 km/h blei-

ben. In dem Abschnitt von Neustadt (Holst) Güterbahnhof bis zu dem Bahnhofsteil 

Neustadt Pbf (Holst) wird die zulässige Geschwindigkeit auf 80 km/h ausgelegt. 

Die Eisenbahnstrecke 1103 wird auf eine Entwurfsgeschwindigkeit von 80 km/h und 

die Eisenbahnstrecke 1104 auf eine Entwurfsgeschwindigkeit von 60 km/h ausgelegt. 

Die Umgestaltung des Abzweig Schwartau Waldhalle ermöglicht künftig abzweigende 

Fahrten zur Strecke 1113 von 100 km/h. 

Die abzweigenden Fahrten auf die Strecke 1110 sind künftig mit 130 km/h möglich. 
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Auf den Gleisen der Strecke 1120 erfolgt eine Anpassung der zulässigen Höchstge-

schwindigkeit auf bis zu 100 km/h im Bahnhofsbereich. 

Die Strecke 1121 ist im Vorhabensbereich auf 80 km/h ausgelegt, die Strecke 1122 auf 

100 km/h. 

Die Eisenbahnstrecke 1100, die Eisenbahnstrecke 1100 Abzweig, die Eisenbahnstre-

cke 1023, die Eisenbahnstrecke 1103 und die Eisenbahnstrecke 1104 werden mit dem 

europªischen Eisenbahnverkehrsleitsystem (ĂEuropean Rail Traffic Management Sys-

temñ) im Sinne des Art. 3 lit. L) der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 in Verbindung mit 

Art. 1 der Verordnung (EU) Nr. 2023/1695xxxviii ausgerüstet. Sie werden mit dem Zugsi-

cherungssystem der Klasse ĂAñ und dem Funksystem der Klasse ĂAñ im Sinne des Art. 

1 in Verbindung mit Abschnitt 2.2 des Anhangs zu der Verordnung (EU) Nr. 2023/1695 

ausgerüstet. Die Eisenbahnstrecke 1100 wird damit die Anforderungen an die Ausrüs-

tung der Eisenbahnstrecken des Kernnetzes der transeuropäischen Verkehrsnetze mit 

dem europäischen Eisenbahnverkehrsleitsystem gemäß Art. 12 Abs. 2 lit. A) in Verbin-

dung mit Art. 39 Abs. 2 lit. A) Nr. iii) der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 erfüllen. 

Die Eisenbahnstrecke 1100, die Eisenbahnstrecke 1100 Abzweig, die Eisenbahnstre-

cke 1023, die Eisenbahnstrecke 1103 und die Eisenbahnstrecke 1104 werden die An-

forderungen an die Interoperabilität einschließlich der technischen Spezifikationen für 

die Interoperabilität gemäß § 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 lit. A), § 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d 

und § 26 Abs. 4 Nr. 1 AEG in Verbindung mit §§ 1 ff. EIGV sowie gemäß Art. 1 ff. der 

Verordnung (EU) Nr. 1299/2014, Art. 1 ff. der Verordnung (EU) Nr. 1301/2014xxxix und 

Art. 1 ff. der Verordnung (EU) Nr. 2023/1695 erfüllen. 

Die Eisenbahnstrecke 1100, die Betriebsbahnhöfe Ratekau, Altenkrempe, Oldenburg 

(Holst), Großenbrode und Fehmarn West, die Bahnhöfe Bad Schwartau und Haffkrug, 

die Haltepunkte Timmendorfer Strand / Ratekau, Scharbeutz, Lensahn und Oldenburg 

(Holst), der Bahnhofsteil Großenbrode / Heiligenhafen, die Eisenbahnstrecke 1100 Ab-

zweig, der Bahnhof Neustadt (Holst) Güterbahnhof und der Haltepunkt Sierksdorf an 

der Eisenbahnstrecke 1100 Abzweig, die Eisenbahnstrecke 1023, der Bahnhofsteil 

Neustadt (Holst) Pbf an der Eisenbahnstrecke 1023, die Eisenbahnstrecke 1103, die 

Abstellanlage an der Eisenbahnstrecke 1103 und die Eisenbahnstrecke 1104 werden 

im Übrigen die Anforderungen gemäß § 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AEG in Verbindung mit 

§§ 4 ff. EBO erfüllen. 

Die Anlagen für die Abfertigung der Fahrgäste der Eisenbahnverkehrsunternehmen auf 

den Bahnhöfen Bad Schwartau und Haffkrug sowie auf den Haltepunkten Timmendor-

fer Strand / Ratekau, Scharbeutz, Lensahn, Oldenburg (Holst) und dem Bahnhofsteil 

Großenbrode / Heiligenhafen werden die Anforderungen an die Barrierefreiheit gemäß 

§ 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AEG in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Satz 1 EBO, § 4 und § 8 

Abs. 5 Satz 1 des Behindertengleichstellungsgesetzesxl, Art. 1 ff. der Verordnung (EU) 
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Nr. 1300/2014xli und der Richtlinie 813 ĂPersonenbahnhºfe planenñ der DB Station & 

Service AGxlii erfüllen. 

Das Ladegleis auf dem Betriebsbahnhof Oldenburg (Holst) wird mit einer Laderampe 

(Kopframpe) ausgestattet. 

6 Planung und Planfeststellungsverfahren 

Die Vorhabenträgerinnen planen das Vorhaben in Abschnitten. Die Planungen in den 

Abschnitten werden zeitlich gestaffelt abgeschlossen. Dabei ist die Verknüpfung der 

Abschnitte jeweils gewährleistet. 

Verfahrensrechtlich bildet jeder der Abschnitte einen Planfeststellungsabschnitt. Für 

jeden Planfeststellungsabschnitt wird ein gesondertes Planfeststellungsverfahren ge-

führt. 

6.1 Überblick über die räumliche Zuordnung der Planfeststel-

lungsabschnitte 

Sämtliche Planfeststellungsabschnitte sind auf dem Gebiet des Landes Schleswig-Hol-

stein gelegen. Die Planfeststellungsabschnitte Lübeck und 1.1 sind auf dem Gebiet der 

Hansestadt Lübeck und auf dem Gebiet des Kreises Ostholstein gelegen. Die Planfest-

stellungsabschnitte 1.2, 2, 3, 4, 5.1, 5.2 und 6 sowie die Fehmarnsundquerung sind auf 

dem Gebiet des Kreises Ostholstein gelegen. 

6.2 Räumliche Zuordnung der Planfeststellungsabschnitte 

Der Planfeststellungsabschnitt Lübeck ist auf dem Gebiet der Hansestadt Lübeck und 

der Stadt Bad Schwartau gelegen. 

Der Planfeststellungsabschnitt 1.1 ist auf den Gebieten der Hansestadt Lübeck, der 

Stadt Bad Schwartau und der Gemeinde Ratekau gelegen. 

Der Planfeststellungsabschnitt 1.2 ist auf den Gebieten der Gemeinden Ratekau, Sch-

arbeutz, Timmendorfer Strand und Sierksdorf (Amt Ostholstein-Mitte) gelegen. 

Der Planfeststellungsabschnitt 2 ist auf den Gebieten der Stadt Neustadt in Holstein 

sowie der Gemeinden Altenkrempe (Amt Ostholstein-Mitte) und Sierksdorf (Amt Ost-

holstein-Mitte) gelegen. 

Der Planfeststellungsabschnitt 3 ist auf den Gebieten der Gemeinden Schashagen 

(Amt Ostholstein-Mitte), Beschendorf (Amt Lensahn), Damlos (Amt Lensahn), Lensahn 

(Amt Lensahn) und Manhagen (Amt Lensahn) gelegen. 
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Der Planfeststellungsabschnitt 4 ist auf den Gebieten der Stadt Oldenburg in Holstein 

sowie der Gemeinde Göhl (Amt Oldenburg-Land) gelegen. 

Der Planfeststellungsabschnitt 5.1 ist auf den Gebieten der Gemeinden Göhl (Amt 

Oldenburg-Land), Heringsdorf (Amt Oldenburg-Land), Neukirchen (Amt Oldenburg-

Land) und Großenbrode (Amt Oldenburg-Land) gelegen. 

Der Planfeststellungsabschnitt 5.2 ist auf den Gebieten der Gemeinden Großenbrode 

(Amt Oldenburg-Land) und Neukirchen (Amt Oldenburg-Land) gelegen. 

Der Planfeststellungsabschnitt 6 und die neue Fehmarnsundquerung sind auf den Ge-

bieten der Stadt Fehmarn und der Gemeinde Großenbrode (Amt Oldenburg-Land) ge-

legen. 

6.3 Grenzen der Planfeststellungsabschnitte 

Der Planfeststellungsabschnitt Lübeck beginnt auf dem Gebiet der Hansestadt Lübeck 

an der Eisenbahnüberführung Travekanal und endet auf dem Gebiet der Hansestadt 

Lübeck an dem Abzweig Schwartau Waldhalle der Eisenbahnstrecke 1113 der DB In-

fraGO AG. 

Der Planfeststellungsabschnitt 1.1 beginnt auf dem Gebiet der Hansestadt Lübeck hin-

ter dem Abzweig Schwartau Waldhalle der Eisenbahnstrecke 1100 der DB InfraGO AG 

und endet hinter dem Abzweig Bad Schwartau der Eisenbahnstrecke 1110 der DB In-

fraGO AG auf dem Gebiet der Gemeinde Ratekau. 

Der Planfeststellungsabschnitt 1.2 beginnt auf dem Gebiet der Gemeinde Ratekau hin-

ter dem Abzweig Bad Schwartau der Eisenbahnstrecke 1110 der DB InfraGO AG und 

endet an der Grenze auf dem Gebiet der Gemeinde Scharbeutz zu dem Gebiet der 

Gemeinde Sierksdorf. 

Der Planfeststellungsabschnitt 2 beginnt an der Grenze des Gebietes der Gemeinde 

Sierksdorf zu dem Gebiet der Gemeinde Scharbeutz und endet an der Grenze des 

Gebietes der Gemeinde Altenkrempe zu dem Gebiet der Gemeinde Schashagen. 

Der Planfeststellungsabschnitt 3 beginnt an der Grenze des Gebietes der Gemeinde 

Schashagen zu dem Gebiet der Gemeinde Altenkrempe und endet an der Grenze des 

Gebietes der Gemeinde Damlos zu dem Gebiet der Stadt Oldenburg in Holstein. 

Der Planfeststellungsabschnitt 4 beginnt an der Grenze des Gebietes der Stadt Olden-

burg in Holstein zu dem Gebiet der Gemeinde Damlos und endet an der Grenze des 

Gebietes der Gemeinde Göhl zu dem Gebiet der Gemeinde Heringsdorf. 

Der Planfeststellungsabschnitt 5.1 beginnt an der Grenze des Gebietes der Gemeinde 

Heringsdorf zu dem Gebiet der Gemeinde Göhl und endet auf dem Gebiet der Ge-

meinde Neukirchen an dem Bahnübergang Bergmühle.  
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Der Planfeststellungsabschnitt 5.2 beginnt auf dem Gebiet der Gemeinde Neukirchen 

an dem Bahnübergang Bergmühle und endet auf dem Gebiet der Gemeinde Großen-

brode auf der südlichen Rampe der Fehmarnsundbrücke. 

Der Planfeststellungsabschnitt 6 beginnt auf dem Gebiet der Gemeinde Großenbrode 

auf der südlichen Rampe der Fehmarnsundbrücke und endet auf dem Gebiet der Stadt 

Fehmarn an dem geplanten Anschluss an die Schienenverbindung auf der Festen 

Fehmarnbeltquerung südlich von Puttgarden. 

Die neue Fehmarnsundquerung beginnt auf dem Gebiet der Gemeinde Großenbrode 

und endet auf dem Gebiet der Stadt Fehmarn. 
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B. Abschnitt 

1 Antragsgegenstand (Umfang des Bauvorhabens) 

1.1 Planfeststellungsabschnitt 1.2 

Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens ist der Planfeststellungsabschnitt 1.2 von 

Ratekau bis Scharbeutz. Der Planfeststellungsabschnitt 1.2 ist auf folgenden Gebieten 

des Landes Schleswig-Holstein gelegen: 

Á Kreis Ostholstein: 

o Gemeinde Ratekau 

o Gemeinde Scharbeutz 

o Gemeinde Sierksdorf 

o Gemeinde Timmendorfer Strand 

Der Planfeststellungsabschnitt 1.2 beginnt etwa auf der Gemeindegrenze zwischen 

Bad Schwartau und Ratekau bei Bau-km 107,532, verläuft über Gebiete der Gemeinde 

Scharbeutz und endet dort an Bau-km 123,576 westlich des Ortes Haffkrug. Ab Bau-

km 109,000 verläuft die Neubaustrecke autobahnparallel mit der BAB A1 auf deren 

westlicher Seite. Bei Bau-km 111,280 unterquert die neue Trasse die BAB A1. Gemäß 

Beschlussfassung des Bundestages vom 02.07.2020 haben die Vorhabenträgerinnen 

eine vertiefte Variantenprüfung vorgenommen die die Trassenführung ab hier in einem 

weiten Bogen um den Ortsteil Ruppersdorf der Gemeinde Ratekau führt (siehe Kapitel 

Varianten Ratekau bis Timmendorf (Umfahrung Ruppersdorf)). Ab Bau-km 115,600 er-

reicht die Neubaustrecke wieder eine autobahnparallele Lage auf der östlichen Seite 

der BAB A1. Kurz vor Ende des PFA 1.2 wird ein Abzweig von der Neubaustrecke 1100 

auf die Bestandsstrecke Richtung Neustadt in Holstein vorgesehen. 

1.2 Beschreibung Planfeststellungsabschnitt 1.2 

Die Vorhabenträgerinnen planen in dem Planfeststellungsabschnitt 1.2 den Neubau 

der Eisenbahnstrecke 1100 für zwei Gleise über eine Gesamtlänge von ca. 16 km. Der 

Neubau der Gleisanlagen auf der Eisenbahnstrecke 1100 umfasst die Herstellung des 

Ober- und des Unterbaus einschließlich, der Entwässerungsanlagen. Die Trasse der 

Eisenbahnstrecke 1100 wird in den Abschnitten ab Bau-km 107,532 bis Bau-km 

111,200 und ab Bau-km 115,600 bis Bau-km 123,576 in ihrer neuen Lage gebündelt 

mit der Bundesautobahn A 1 geführt. Zwischen Bau-km 111,300 und Bau-km 115,600 

wird die ĂOrtsumfahrung Ruppersdorfñ realisiert, bei der die Neubaustrecke ºstlich an 

den Ortsteilen Alt- und Neuruppersdorf vorbeiführt. 
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Abbildung 1: Streckenabschnitt PFA 1.1 und PFA 1.2 

Zudem umfasst der Planfeststellungsabschnitt 1.2 folgende weitere Maßnahmen: 

Á Rückbau der bestehenden Infrastruktur der Strecke 1100 zwischen Bahn-km 
7,532 und Bahn-km 12,0  

Á Neubau von Überholungsgleisen im Betriebsbahnhof Ratekau 

Á Neubau von drei Verkehrsstationen 

o Haltepunkt Timmendorfer Strand / Ratekau 

o Haltepunkt Scharbeutz 

o Bahnhof Haffkrug 

Á Neubau eingleisiger Abzweig von der Neubaustrecke 1100 in Richtung der Be-
standsstrecke nach Neustadt Holstein 

Á Elektrifizierung der Neubaustrecke 1100 mit Oberleitungsanlagen 

Á Ausrüstung der Neubaustrecke 1100 mit Anlagen der Leit- und Sicherungstech-
nik 

Á Neubau von GSM-R-Mastanlagen 

Á Neubau von Schalthäusern 

Á Neubau von zwölf Eisenbahnüberführungen 

Á Neubau von elf Straßenüberführungen 

Á Neubau von Lärmschutzwänden 

Á Neubau von Stützbauwerken 

Á Neubau von Durchlässen 

Á Neubau von Regenrückhaltebecken 

Á Neubau von Hebeanlagen 

Á Neubau von Zufahrten und Zugängen für den Brand- und Katastrophenschutz 
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Als Folgemaßnahmen werden Straßen und Wege umgeplant sowie die Verlegung von 

Kabeln und Leitungen Dritter vorgesehen. Landschaftspflegerische Ausgleichs-, Er-

satz- und Vermeidungsmaßnahmen werden ebenfalls umgesetzt. 

2 Varianten und Variantenvergleich 

Wie in diesem Erläuterungsbericht, Teil A, Kap. 3 Variantenprüfung, bereits ausgeführt, 

haben die Vorhabenträgerinnen im Rahmen eines Raumordnungsverfahrens nach §14 

Landesplanungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein verschiedene Trassenvarian-

ten untersucht.  

Im Zuge des Planungsprozesses wurden zunächst drei großräumige Varianten be-

trachtet: die Antragstrasse, die sogenannte Westvariante und der Ausbau der Be-

standsstrecke. Zusätzlich ergab sich die Notwendigkeit innerhalb der Antragstrasse 

kleinräumigere Variantenverläufe zu untersuchen. Deren Vorstellung schließt sich im 

Abschnitt 2.2 an, sowie Variantenbetrachtungen zu Ingenieurbauwerken in Abschnitt 

2.3 und zu Straßenverkehrsanlagen und Wegen in Abschnitt 2.4. 

2.1 Großräumige Trassenvarianten 

In diesem Abschnitt werden die drei großräumigen Verläufe beschrieben und hinsicht-

lich verschiedener Kriterien bewertet und gegenübergestellt. 

2.1.1 Variantenbeschreibung 

2.1.1.1 Antragstrasse 

Im Süden Ratekaus beginnt mit dem Ausschwenken der neuen Eisenbahntrasse aus 

der bestehenden Eisenbahnstrecke der Neubauabschnitt im Anschluss an den 

PFA 1.1, in dem zunächst Ratekau im Osten umfahren wird. Die Entwurfsgeschwindig-

keit beträgt 200 km/h.  

  



Vorhaben:  Unterlage 1 

ABS/NBS Hamburg - Lübeck - Puttgarden 

Planfeststellungsabschnitt 1.2, Bau-km 107,532 ï Bau-km 123,576 

 

 

Stand: 05.03.2025  Seite 84 

 

 

Abbildung 2: Antragstrasse Süd 

Durch die Bündelung der Antragstrasse mit der Bundesautobahn A 1 wird Ratekau von 

betriebsbedingten Emissionen, wie beispielsweise Lärm und Erschütterung entlastet.  

Östlich Ratekaus wird der neue Haltepunkt Timmendorfer Strand/Ratekau an der Que-

rung mit der Landesstraße L 181 angeordnet. Dessen Erschließung erfolgt über das 

vorhandene Straßennetz. Im Anschluss an den Haltepunkt wird die Bundesautobahn 

A 1 gequert. Daran anschließend wird die Bestandstrasse spitzwinklig gekreuzt und 

der Ortsteil Ruppersdorf wird östlich so umfahren, dass ein großer Abstand zum Ortsteil 

Groß Timmendorf gehalten werden kann bevor die Trasse hin zur Bundesautobahn A 1 

geschwenkt wird. 

Die Eisenbahntrasse erstreckt sich in ihrem weiteren Verlauf unmittelbar am östlichen 

Rand der Bundesautobahn A 1, sodass beide Verkehrsträger gebündelt geführt wer-

den. Westlich Groß Timmendorfs, beginnend am Kreuzungspunkt mit der Landes-

straße L 180, wird der neue Betriebsbahnhof Ratekau angeordnet. 

 

Abbildung 3: Antragstrasse Nord 
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Aufgrund der Bündelung von Bundesautobahn A 1 und Eisenbahntrasse wird die Au-

tobahnanschlussstelle Pansdorf angepasst. Im darauffolgenden Trassenabschnitt zwi-

schen Scharbeutz und Haffkrug verläuft die Eisenbahntrasse weiterhin in Bündelung 

mit der Bundesautobahn auf deren Ostseite. 

Der neue Haltepunkt Scharbeutz liegt am westlichen Ortsrand von Scharbeutz. Die 

Autobahnanschlussstellen Scharbeutz und Eutin werden den neuen Gegebenheiten 

angepasst. 

Westlich Haffkrugs wird der neue Bahnhof Haffkrug angeordnet, von dem aus die be-

stehende Eisenbahnstrecke von und nach Sierksdorf sowie Neustadt i.H. über einen 

neuen Abzweig angebunden wird. 

Die Eisenbahntrasse erstreckt sich ab dem Bahnhof Haffkrug weiter nah parallel zur 

Bundesautobahn A 1 Richtung Norden. Hier befindet sich der Übergang in den PFA 2. 

2.1.1.2 Variante Ausbau der Bestandsstrecke 

Die Variante sieht einen zweigleisigen Ausbau sowie eine Elektrifizierung der beste-

henden Eisenbahnstrecke 1100 ĂL¿beck Hbf ï Puttgardenñ mit Neubauabschnitten zur 

Umfahrung von Neustadt i.H. und Oldenburg i.H. vor.  

 

Abbildung 4: Ausbau der Bestandsstrecke Süd 

Der Beginn der Streckenertüchtigung, d.h. der zweigleisige Ausbau, beginnt unmittel-

bar am Abzweig der Strecke 1110. Im weiteren Verlauf wird das neue Streckengleis für 

eine durchgehende Entwurfsgeschwindigkeit von 160 km/h trassiert und das Bestands-

gleis für die neue Geschwindigkeit ertüchtigt. Bis Haffkrug sind keine Linienverbesse-

rungen aufgrund der neuen Entwurfsgeschwindigkeit erforderlich und das neue Gleis 

wird in Abhängigkeit zu den örtlichen Gegebenheiten rechts oder links der Bestand-

strasse geplant. Die Bahnhöfe Timmendorfer Strand und Scharbeutz werden in Halte-

punkte umgewandelt. In Ratekau, wo derzeit keine Zughalte für den Personenverkehr 

erfolgen, soll zukünftig wieder Reisendenverkehr stattfinden. Hierfür wird ein neuer 
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Haltepunkt für den Schienenpersonennahverkehr vorgesehen. Der alte Bahnhof Rate-

kau, an dem derzeit bereits keine Zughalte für den Personenverkehr stattfinden und 

der damit keine eisenbahnverkehrliche Funktion hat, wird in freie Strecke umgewan-

delt, d.h. vorhandene Weichen werden rückgebaut. Nördlich von Ratekau, unmittelbar 

hinter der Querung mit der Bundesautobahn A 1, wird ein neuer Betriebsbahnhof mit 

zwei Überholungsgleisen vorgesehen.  

 

Abbildung 5: Ausbau Bestandsstrecke Nord 

Um zu erwartende negative ökologische Auswirkungen zu vermeiden, wird die Trasse 

um das FFH-Schutzgebiet/Natura 2000 Gebiet Neustädter Binnenwasser herumge-

führt. Vor Haffkrug wird daher die Bestandsstrecke verlassen, die Bundesautobahn A 1 

gequert und das Binnenwasser sowie Neustadt i.H. westlich umfahren. Am Beginn der 

Umfahrung ist der neue Hp Haffkrug gelegen. 

Infolge des neuen Betriebsprogrammes werden die betriebsbedingten Emissionen, wie 

beispielsweise Lärm und Erschütterung ansteigen und erheblichen Einfluss auf die 

Stadtgebiete der Seebäder haben. Es ist davon auszugehen, dass umfangreiche Lärm-

vorsorgemaßnahmen vorzusehen sind, die erhebliche Auswirkungen auf das Stadt- 

und Landschaftsbild haben werden.  

Die Auflösung der vorhandenen niveaugleichen Kreuzungspunkte (Auflassung von 

Bahnübergängen) wird durch die notwendigen Anpassungen von Straßenführungen in 

Verbindung mit den erforderlichen Bauwerken Auswirkungen auf die Verkehrsführun-

gen in den Stadtgebieten haben. 

2.1.1.3 Westvariante 

Die Seebäder Timmendorf und Scharbeutz werden in dieser Variante westlich der BAB 

A 1 (E 47) umfahren. Von Bad Schwartau kommend wird Ratekau im Korridor der Stre-

cke 1110 westlich durch den Staatsforst Reinfeld passiert. Die Streckenführung bindet 

auf Höhe des Ruppersdorfer Sees aus der Trasse der Strecke 1110 nach Osten aus 
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und führt durch die an das Naturschutzgebiet angrenzenden Moorflächen hin zur 

BAB A 1 (E 47). Dadurch wird das Siedlungsgebiet Ratekau nach Norden hin vom Ge-

werbegebiet südlich von Techau getrennt. Daran schließt der Betriebsbahnhof Ratekau 

mit zwei Überholungsgleisen an. Im weiteren Verlauf wird die Ortslage Pansdorf östlich 

umfahren. Im Bereich der Anschlussstelle 17 Pansdorf wird der Ortsteil Luschendorf 

tangiert. Ab dem Streckenkilometer 11 verläuft die Trasse autobahnparallel durch das 

Landschaftsschutzgebiet Pönitzer Seenplatte und Haffwiesen, um im weiteren Verlauf 

die westlich von Scharbeutz gelegenen FFH-Gebiete im Bereich der Forste Kronshörn 

und Neukoppel südlich der Anschlussstelle 19 Eutin zu durchfahren. 

Die Verkehrsstation Ratekau wird auf dem Gemeindegebiet Ratekau am nördlichen 

Wohnbebauungsrand im Übergang zum Gewerbegebiet errichtet. Die weiteren Ver-

kehrsstationen werden außerhalb bestehender Ortslagen errichtet. Die Verkehrsstation 

Timmendorfer Strand wird auf Höhe Pansdorf an der L 180 Zum Grellberg auf dem 

Gemeindegebiet Ratekau liegen. Die Verkehrsstation Scharbeutz wird über die Ge-

meindestraße Bövelstredder erreichbar sein und der Haltepunkt Haffkrug wird von der 

B 76 aus nördlich der Anschlussstelle Eutin neu erschlossen. 

 

Abbildung 6: Westumfahrung Süd 
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Abbildung 7: Westumfahrung Nord 

2.1.2 Variantenbewertung 

Die Bewertung der Varianten erfolgt zur Steigerung der Nachvollziehbarkeit zunächst 

in Form einer Matrix (dazu 2.1.2.1), in der anhand von diversen Kriterien Rangfolgen 

vergeben werden, die addiert werden und im Ergebnis so zu lesen sind, dass die Vari-

ante mit dem niedrigsten Gesamtwert vorzugswürdig ist. Nachfolgend werden die ein-

zelnen Kriterien noch näher erläutert (dazu 2.1.2.2) und die sich daraus ableitende vor-

zugswürdige Variante wird in der Zusammenfassung (dazu 2.1.2.3) abschließend be-

nannt. 

2.1.2.1 Vergleichsmatrix 

Tabelle 6: Vergleichsmatrix großräumiger Trassenvarianten 

 Antragstrasse 
Ausbau der Be-
standsstrecke 

Westvariante 

Schutzgut  
Flora/Fauna 

2 1 3 

Schutzgut Mensch 1 3 2 

Flächenentwick-
lung/Erschließung 

2 1 3 

straßenverkehrliche 
Belange 

1 3 1 

Summe 6 8 9 

Rang 1 2 3 
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2.1.2.2 Erläuterungen zur Kriterienbewertung 

Schutzgut Flora/Fauna  

Durch die Bündelung von Verkehrsträgern ergeben sich umweltfachliche Vorteile in 

Bezug auf die Schutzgüter nach UVPG.  

Beim Ausbau der Bestandsstrecke ist der Eingriff in Naturräume dementsprechend am 

geringsten, da durch die bereits vorhandene Eisenbahninfrastruktur nur in unmittelbar 

angrenzenden Bereichen Erweiterungen vorgenommen werden. Bei den in der An-

tragstrasse betroffenen Flächen handelt es sich überwiegend um Ackerflächen/Nutz-

land. Demgegenüber greift die Westvariante bereits nördlich der Anschlussstelle Pans-

dorf in das westseitig der BAB A 1 liegende Landschaftsschutzgebiet Pönitzer Seen-

platte und Haffwiesen ein. Die im Zuge der Trasse zu errichtenden Kreuzungsbau-

werke an den Straßen in diesen Waldgebieten in Verbindung mit den Eingriffen in die 

Gewässerkörper stellen erhebliche Eingriffe dar. Aufgrund von Flächenverlusten des 

Natura 2000-Gebietes ĂWªlder im Pºnitzer Seengebietñ werden erhebliche Beeinträch-

tigungen entstehen. Diese umfangreichen Betroffenheiten des Schutzgutes 

Flora/Fauna sind in der Gesamtbetrachtung ein gewichtiger Grundaspekt, der die 

grundlegende Eignung der Westvariante infrage stellt. 

Im Rahmen einer Gesamtbetrachtung der nach dem UVPG zu betrachtenden Schutz-

güter und unter Berücksichtigung der naturschutzrechtlichen Vorgaben nach 

BNatSchG weist der Ausbau der Bestandstrasse leichte Vorteile gegenüber der An-

tragstrasse auf. Die Westvariante ist hinsichtlich des Schutzgutes Flora/Fauna nicht 

nur mit großem Abstand die schlechteste Variante, sondern sie kann schon im Rahmen 

einer Grobprüfung jedenfalls unter diesem Aspekt ausgeschieden werden. 

Schutzgut Mensch  

Die Antragstrasse stellt beim Schutzgut Menschen einschließlich der menschlichen 

Gesundheit die beste Variante dar, im Hinblick auf das Teilschutzgut Wohnen aufgrund 

geringerer Belastung durch Lärm und Erschütterungen sogar die deutlich beste Vari-

ante dar, da Ortslagen in der Antragstrasse größtmöglich gemieden werden. 

Die Westvariante schneidet dabei schlechter ab, vor allem aufgrund der Führung im 

südlichen Abschnitt nah an bzw. durch Ratekau. Beim Ausbau der Bestandsstrecke 

wird die Betroffenheit in Ratekau und den Seebädern erhöht, sodass diese als am 

schlechtesten zu bewerten ist. 

Flächenentwicklung/Erschließung  

Durch das Abrücken der Antragstrasse von Ratekau nach Osten wird eine zukünftige 

städtebauliche Entwicklung in diese Richtung ermöglicht. Die Gemeinde Ratekau ist 

durch die Eisenbahnstrecke Richtung Kiel auf der westlichen Seite heute schon 
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eingegrenzt. Durch die Umfahrung Ratekaus in der Antragstrasse wird der bereits ge-

gebene ĂUmzingelungseffektñ nicht verstärkt. 

In Anbetracht der zusätzlichen Trennwirkung eines Bahnkörpers im Gemeindegebiet 

wird aus stadtplanerischer/siedlungstechnischer Sicht die Westvariante für die Ge-

meinde Ratekau als zusätzliche wesentliche Zäsur bewertet. Im Hinblick auf die bereits 

vorhandenen Trassen der Strecken 1100 und 1110 im Gemeindegebiet bildet die West-

variante den schließenden Schenkel in einem die Gemeinde Ratekau begrenzenden 

Dreieck zusätzlich zur BAB A1 im Osten. Eine Bündelung der Verkehrsträger wird ef-

fektiv erst nördlich von Groß Timmendorf erreicht. Bis zur AS Pansdorf entstehen zwi-

schen den Verkehrsträgern aufgrund des relativ geringen Abstandes zueinander ein-

geschlossene und schlecht nutzbare Flächen.  

Die in dem Abschnitt angestrebte Trassenbündelung westlich der Bundesautobahn A 1 

erzeugt eine zusätzliche Betroffenheit mit dem Ausbauprojekt der TenneT TSO GmbH 

zur 380-kV-Leitung Raum Lübeck ï Raum Göhl. Der angestrebten Trassenkorridor der 

Neubaustrecke würde mit dem mittlerweile bekanntgewordenen Trassenverlauf der 

TenneT TSO GmbH kollidieren. 

Ebenso ist mit erhöhten betriebsbedingten Emissionen auf der Neubaustrecke in den 

umliegenden Ansiedlungen zu rechnen. 

Die Antragstrasse wird diesbezüglich gegenüber der Westvariante als besser bewertet; 

nicht zuletzt weil die zusätzliche Betroffenheit aus dem Vorhaben der TenneT TSO 

GmbH mitbewertet wird. 

Beim Ausbau der Bestandsstrecke ist durch die lediglich zu erweiternde bestehende 

Eisenbahninfrastruktur mit geringer zusätzlicher Flächenbetroffenheit zu rechnen, 

wodurch diese Variante bei diesem Kriterium am besten abschneidet. 

Straßenverkehrliche Belange  

Gegenüber dem Ausbau der Bestandsstrecke entfallen mit der Westvariante und der 

Antragstrasse alle Bahnübergänge, wodurch die Verkehrssicherheit erhöht sowie der 

Verkehrsablauf verbessert wird. Die dafür erforderlichen Kreuzungsbauwerke mit be-

stehender Infrastruktur können gegenüber dem Ausbau der Bestandstrasse mit ver-

hältnismäßig geringem Aufwand erzeugt werden und verursachen im Bereich der be-

stehenden Siedlungsstrukturen keine so gravierenden Eingriffe. 

Beim Ausbau der Bestandsstrecke würden vor allem in den Ortslagen der Seebäder 

durch die Erweiterung der bestehenden und erforderlichen neuen Ingenieurbauwerke 

zur Auflösung der niveaugleichen Kreuzungen entsprechende Rampenbauwerke sei-

tens der Straßen- oder Eisenbahninfrastruktur errichtet werden. Diese würden teils 

empfindliche Zerschneidungswirkungen erzeugen und zusätzlich Flächen in Anspruch 
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nehmen, sodass die Variante zum Ausbau der Bestandsstrecke diesbezüglich am 

schlechtesten bewertet wird. 

2.1.2.3 Zusammenfassung 

Die aufsummierten Ränge der Vergleichsaspekte zeigen die Westvariante auf 

Rang 3 (9), den Ausbau der Bestandsstrecke auf Rang 2 (8) und die Antragstrasse auf 

Rang 1 (6). 

Aus den vorgenannten Aspekten sieht die Vorhabenträgerin in der Streckenführung 

der Antragstrasse bei Realisierung das höchste Maß an Verträglichkeit unter Abwä-

gung der betroffenen. Dieses Ergebnis des Variantenvergleiches bestätigt die Ergeb-

nisse des Raumordnungsverfahrens, in dem die Variante 1A (Ausbau der Bestands-

strecke) und die Variante E (Umfahrung Seebäder mit Trassenführung westlich der 

BAB) als schlechter als die Variante A (Umfahrung Seebäder mit Trassenführung öst-

lich der BAB), welcher die Antragstrasse im Wesentlichen folgt, beurteilt worden sind. 

Nach der Betrachtung der großräumigen Varianten und der daraus abgeleiteten bevor-

zugten Streckenführung wurden kleinräumige Untersuchungen möglicher Untervarian-

ten und deren Auswirkungen durchgeführt. Bei der Westvariante und beim Ausbau der 

Bestandstrasse wurde im Weiteren darauf verzichtet. 

2.2 Kleinräumige Trassenvarianten 

In diesem Kapitel werden Abschnitte der Antragstrassen detaillierter betrachtet, an-

hand der im Planungsprozess untersuchten Varianten. Der erste kleinräumige Ab-

schnitt umfasst unterschiedliche Trassenführungen im Bereich der Ortslagen Lübeck 

bis Ratekau (Variantenvergleich Süd), die nachfolgend beschrieben, bewertet und ver-

glichen werden. Sodann werden im Kapitel 2.2.3 die Varianten zwischen Ratekau und 

Timmendorf (Umfahrung Ruppersdorf) beschrieben, bewertet und verglichen. 

2.2.1 Variantenbeschreibung Lübeck bis Ratekau (Variantenvergleich 
Süd) 

In diesem Variantenvergleich werden vier Varianten im Abschnitt von Lübeck bis Ra-

tekau beschrieben und verglichen. Diese sind die Variante Antragstrasse (Bestand-

strasse Bad Schwartau und Umfahrung Ratekau), eine autobahnparallele Variante ab 

Lübeck und zwei Varianten östlich von Bad Schwartau ab Lübeck-Dänischburg. Alle 

Varianten fädeln nördlich von Ratekau wieder in die Bestandstrasse 1100 ein. Um 

diese Varianten richtig beurteilen zu können wurde dieser Vergleich PFA-übergreifend 

(PFA 1.1 und PFA 1.2) geführt. 
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2.2.1.1 Variante Antragstrasse 

Die Antragsvariante beginnt an der Planfeststellungsgrenze zum PFA Lübeck und ver-

läuft in der alten Trassenlage der Strecke 1100 in nördlicher Richtung durch den Ort 

Bad Schwartau unter Beibehaltung des bestehenden Verkehrshaltes. Innerhalb der 

Stadt Bad Schwartau wird die Trasse tiefergelegt, um Wegbeziehungen zu vereinfa-

chen und die Fläche der Lärmschutzwände zu verringern. Sie verläuft weiter über den 

Bestandsdamm Niederung Schwartau Aue. Nach der Kreuzung mit der Sereetzer 

Straße zweigt die neue Trasse in Richtung BAB A 1 durch das Waldgebiet ab. Die 

Durchfahrt durch Ratekau wird dabei durch die autobahnnahe Trasse vermieden. Auf 

Höhe von Ratekau wird der neue Hp Timmendorfer Strand / Ratekau vorgesehen. 

Nach diesem kreuzt die Trasse die BAB A 1und schließt im Folgenden an den Verlauf 

der Bestandstrasse an.  

 

Abbildung 8: Antragstrasse Ortslage Ratekau 

In der nachfolgenden Tabelle sind die wesentlichen Variantenparameter und Belange 

zur Entscheidungsfindung der Variantenwahl zusammengestellt. 

Tabelle 7: Variantenparameter Antragstrasse 

Zusammenstellung der wesentlichen Variantenparameter 

Anlagebedingte Flächeninanspruchnahme 12,67 ha 

Baubedingte Inanspruchnahme 39,41 ha 

Versiegelung 9,39 ha 

Gesamte Flächeninanspruchnahme 61,47 ha 

Baukosten 307.000.000 ú 

Bauzeit ca. 48 Monate 
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Neubau Gleistrasse (außerhalb Bestand) 4.300 m 

Eisenbahnbetriebliche Belange 

Die Anbindung des Bahnhofs Bad Schwartau 
an Strecke 1100 wird weiter gewährleistet. 
Eine Fernverkehrsanbindung für Ratekau er-
folgt via neuem Haltepunkt Timmendorfer 
Strand/Ratekau. Durch den Wegfall zweier 
Bahnübergänge erfolgt eine Verbesserung 
der Verkehrssicherheit und des Verkehrsab-
laufs (Kaltenhöfer Straße ï Geibelstraße und 
Elisabethstraße). 

Veränderungen von Wegebeziehungen 

Rückbau BÜ und Bau Wendeanlage Elisabe-
thstraße  
Neue EÜ Elisabethstraße (Fußgänger, Rad-
fahrer)  
Ersatzstraße Kfz-Verkehr Elisabethstraße - 
Nikolausstraße  
Rückbau EÜ Bahnsteigtunnel Bf Bad 
Schwartau und EÜ Fußwegtunnel  
FÜ für Fußgänger und Radfahrer Bf Bad 
Schwartau mit Fahrradrampen  
Rückbau BÜ und Neubau SÜ Kaltenhöfer 
Straße  
Umbau AS 18 Ratekau 

Verkehrsstationen 

Errichtung des neuen Haltepunktes Timmen-
dorfer Strand/Ratekau  
Komplettumbau des Haltepunktes Bad-
Schwartau zu einem Bahnhof 

Ingenieurbauwerke 

Es werden eine Fußgängerüberführungen, 
fünf Eisenbahnüberführungen, drei Straßen-
überführungen, Erschütterungstrog und 
Fahrwegtiefgründungen, Fangedamm, Bohr-
pfahlwände und Lärmschutzwände benötigt. 

Betroffenheiten Dritter 
Rückbau von Privatgebäuden, Umwege 
durch Ersatzstraßen und Lärmschutzwände 
direkt an Privatgebäuden 

Schutzgutübergreifend wesentliche Vergleichsparameter 

Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit 

anlagebedingte Flächeninanspruchnahme 
von Siedlungs- und Erholungsflächen (Ver-
siegelung + Eingriff) 

Landschaftsschutzgebiet 6,38 ha 
Regionaler Grünzug 2,93 ha 
Gebiet besonderer Erholungseignung 0 ha 

Baubedingte Flächeninanspruchnahme von 
Siedlungs- und Erholungsflächen 

Landschaftsschutzgebiet 13,60 ha 
Regionaler Grünzug 9,33 ha 
Gebiet besonderer Erholungseignung 0 ha 

Auswirkungen auf Erholungsinfrastruktur und 
Wegebeziehungen 

Variante kreuzt regional bedeutsame Rad- 
(3) und Wanderwege (1) 

Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt 

Dauerhafter Verlust von Brutvogellebensräu-
men (Versiegelung + Eingriff) 

22,06 ha 
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Verlust von Biotoptypen durch Überbauung - 
flächenhafte Strukturen 

17.71 ha 

Beeinträchtigung von Lebensräumen durch 
temporäre Inanspruchnahme - flächenhafte 
Strukturen 

36 ha 

Verlust gesetzlich geschützter Biotope (Ver-
siegelung + Eingriff + Temporär) - flächen-
hafte Strukturen 

1,44 ha 

Überbauung, temporäre Inanspruchnahme 
und Zerschneidung von Naturschutzgebieten 

keine 

Überbauung, temporäre Inanspruchnahme 
und Zerschneidung von Biotopverbundflä-
chen 

2,74 ha 

Überbauung, temporäre Inanspruchnahme 
und Zerschneidung und Zerschneidung von 
Natura 2000-Gebieten 

2,58 ha 

2.2.1.2 Variante Autobahnparallele 

 

Abbildung 9: Trassenverlauf Variante Autobahnparallele (Sereetz) 

Der Verlauf der autobahnparallelen Streckenvariante beginnt an der Bestandsstrecke 

1113 (Lübeck Hbf - Travemünde Strand) an km 5,4+00 in der Stadt Lübeck. Sie verläuft 

parallel zur Bundesautobahn BAB A 1 auf der östlichen Seite in enger Bündelung nach 

Norden und endet in der Gemeinde Ratekau an der Grenze zum PFA 1.2 bei Bau-km 

112,000 am Fluss Aalbek. 

Nach Verlassen der Bestandsstrecke kreuzt die Untersuchungsstrecke die Autobahn-

anschlussstelle (AS) Sereetz (Ost), den Rastplatz ñSereetzer Feldò der BAB A 1 und 

die AS Ratekau. Im Bereich der Dorfschaft Sereetz werden die Gleise so nah wie mög-

lich an die BAB A 1 gelegt, um den Eingriff in die Ortschaft zu minimieren.  

In der nachfolgenden Tabelle sind die wesentlichen Variantenparameter und Belange 

zur Entscheidungsfindung der Variantenwahl zusammengestellt. 
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Tabelle 8: Variantenparameter Autobahnparallel 

Zusammenstellung der wesentlichen Variantenparameter 

Anlagebedingte Flächeninanspruchnahme 15,71 ha 

Baubedingte Inanspruchnahme 38,10 ha 

Versiegelung 7,00 ha 

Gesamte Flächeninanspruchnahme 60,82 ha 

Baukosten 230.000.000 ú 

Bauzeit ca. 54 Monate 

Neubau Gleistrasse (außerhalb Bestand) Ca. 7.000 m 

Eisenbahnbetriebliche Belange 

Die Anbindung des Bahnhofs Bad Schwartau 
an Strecke 1100 ist nicht mehr gegeben. 
Eine Fernverkehrsanbindung für Ratekau 
kann gegebenenfalls über einen neuen Hal-
tepunkt Timmendorfer Strand/Ratekau erfol-
gen. 

Veränderungen von Wegebeziehungen keine 

Verkehrsstationen 
Gegebenenfalls Errichtung eines neuen Hal-
tepunktes Timmendorfer Strand/Ratekau  

Ingenieurbauwerke 

Es werden zwölf Eisenbahnüberführungen, 
Erschütterungstrog und Fahrwegtiefgründun-
gen, Bohrpfahlwände und Lärmschutzwände 
benötigt. 

Betroffenheiten Dritter 

Abbruch Firma HASU Bad Schwartau,  
mindestens Abriss von 2 Privathäusern in 
Sereetz und Umverlegung des Rastplatz A1 
ñSereetzer Feldò 

Schutzgutübergreifend wesentliche Vergleichsparameter 

Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit 

anlagebedingte Flächeninanspruchnahme 
von Siedlungs- und Erholungsflächen (Ver-
siegelung + Eingriff) 

LSG 2,16 ha 
Regionaler Grünzug 5,30 ha 
Gebiet besonderer Erholungseignung 0 ha 

Baubedingte Flächeninanspruchnahme von 
Siedlungs- und Erholungsflächen 

LSG 4,58 ha 
Regionaler Grünzug 11,59 ha 
Gebiet besonderer Erholungseignung 0 ha 

Auswirkungen auf Erholungsinfrastruktur und 
Wegebeziehungen 

Variante kreuzt regional bedeutsame Rad- 
(4) und Wanderwege (1) 

Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt 

Dauerhafter Verlust von Brutvogellebensräu-
men (Versiegelung + Eingriff) 

22,72 ha 



Vorhaben:  Unterlage 1 

ABS/NBS Hamburg - Lübeck - Puttgarden 

Planfeststellungsabschnitt 1.2, Bau-km 107,532 ï Bau-km 123,576 

 

 

Stand: 05.03.2025  Seite 96 

 

Verlust von Biotoptypen durch Überbauung - 
flächenhafte Strukturen 

22,03 ha 

Beeinträchtigung von Lebensräumen durch 
temporäre Inanspruchnahme - flächenhafte 
Strukturen 

35,02 ha 

Verlust gesetzlich geschützter Biotope (Ver-
siegelung + Eingriff + Temporär) - flächen-
hafte Strukturen 

6,48 ha 

Überbauung, temporäre Inanspruchnahme 
und Zerschneidung von Naturschutzgebieten 

4,93 ha 

Überbauung, temporäre Inanspruchnahme 
und Zerschneidung von Biotopverbundflä-
chen 

12,65 ha 

Überbauung, temporäre Inanspruchnahme 
und Zerschneidung und Zerschneidung von 
Natura 2000-Gebieten 

keine 

2.2.1.3 Variante X1 

 

Abbildung 10: Umfahrung Dänischburg X1 

Die Bezeichnung der Variante als X1 resultiert aus der Bezeichnung der Trassenalter-

native als Variante X (Trasse X aus Betroffenheitsanalyse des Kreises Ostholstein) des 

Raumordnungsverfahrens. In dieser Variante X1 sind die Untervarianten X1 und X2 

(Kapitel 2.2.1.4, im ROV als X2.1 bezeichnet) schon Gegenstand des ROV gewesen.  

Der Ausgangspunkt (km 0,0) der Trasse X1 liegt in Lübeck-Dänischburg mit Ausfäde-

lung aus der Bestandsstrecke 1113 ĂAbzweig Schwartau Waldhalle - Lübeck-Tra-

vem¿nde Strandñ am km 9,175 der Strecke 1113 zwischen dem vorhandenen B¦ 

Siemser Landstraße und der vorhandenen EÜ der Strecke 1113 über die BAB 226. Die 

X1-Trasse quert unmittelbar hinter der Ausfädelung die BAB 226 und wendet sich mit 

einem engen Bogen Richtung Norden, wobei der enge Gleisbogen lediglich eine Ent-

wurfsgeschwindigkeit von 100 km/h zulässt. Im Anschluss an den engen Gleisbogen 
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verlªuft die Trasse in gestreckter Linienf¿hrung durch das Waldgebiet ĂWaldhusener 

Forstñ weiter Richtung Norden. Sie befindet sich dabei in enger B¿ndelung mit den dort 

vorhandenen elektrischen Freileitungen. Die Entwurfsgeschwindigkeit beträgt ab dem 

Beginn der gestreckten Linienf¿hrung 160 km/h. Nºrdlich des ĂWaldhusener Forstñ ver-

schwenkt die Trasse leicht Richtung Nordwesten, quert die Landesstraße (L) 181 un-

mittelbar an der Anschlussstelle ĂRatekauñ der BAB 1 und fªdelt nºrdlich von Ratekau 

wieder in die Bestandstrasse 1100 ein.  

Der Betriebsbahnhof (Bbf) wird in Nord-Süd-Richtung angeordnet östlich zwischen 

Seeretz und dem Waldhusener Moorsee. 

In der nachfolgenden Tabelle sind die wesentlichen Variantenparameter und Belange 

zur Entscheidungsfindung der Variantenwahl zusammengestellt. 

Tabelle 9: Variantenparameter X1 

Zusammenstellung der wesentlichen Variantenparameter 

Anlagebedingte Flächeninanspruchnahme 
inkl. Bestandsstrecke 

15,98 ha 

Baubedingte Inanspruchnahme 43,49 ha 

Versiegelung 7,20 ha 

Gesamte Flächeninanspruchnahme 66,67 ha 

Baukosten 399.000.000 ú 

Bauzeit ca. 54 Monate 

Neubau Gleistrasse (außerhalb Bestand) 5.970 m 

Eisenbahnbetriebliche Belange 

Die Anbindung des Bahnhofs Bad Schwartau 
an Strecke 1100 ist nicht mehr gegeben. 
Aufgrund der Trassenführung auf der Ost-
seite der BAB 1 muss ein neuer Haltepunkt 
Ratekau errichtet werden dessen Wegebe-
ziehungen gegenüber der Antragsvariante 
länger für die Ortschaft Ratekau sind. 

Veränderungen von Wegebeziehungen 

Rückbau Bahnübergang Schwartau-Wald-
halle, Ersatz durch Fußgängerüberführung 
Rampen an Fußgängerüberführung Lübeck-
Dänischburg IKEA 
Rückbau Bahnübergänge Schäferkamp und 
Siemser Landstraße 
Ersatzstraße Luisenhof zur Anbindung 
Straßenüberführungen Am Rugenberg, Alte 
Travemünder Hauptstraße und Lütt Koh-
weide Redder 

Verkehrsstationen 
Aufgrund der Trassenführung auf der Ost-
seite der BAB 1 muss ein neuer Haltepunkt 
Ratekau errichtet werden. 
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Ingenieurbauwerke 

Es werden zwei Fußgängerüberführungen, 
drei Eisenbahnüberführungen, drei Straßen-
überführungen, eine Talbrücke, Erschütte-
rungstrog und Fahrwegtiefgründungen, Fan-
gedamm, Bohrpfahlwände und Lärmschutz-
wände benötigt. 

Betroffenheiten Dritter 

Umweg durch Ersatzstraße und Lärmschutz-
wände direkt an Privatgrundstücken  

Kollision mit der Stromtrasse der TenneT 
TSO GmbH 

Schutzgutübergreifend wesentliche Vergleichsparameter 

Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit 

anlagebedingte Flächeninanspruchnahme 
von Siedlungs- und Erholungsflächen (Ver-
siegelung + Eingriff) 

Landschaftsschutzgebiet 3,95 ha 
Regionaler Grünzug 16,72 ha 
Gebiet besonderer Erholungseignung 0 ha 

Baubedingte Flächeninanspruchnahme von 
Siedlungs- und Erholungsflächen 

Landschaftsschutzgebiet 11,61 ha 
Regionaler Grünzug 29,33 ha 
Gebiet besonderer Erholungseignung 0 ha 

Auswirkungen auf Erholungsinfrastruktur und 
Wegebeziehungen 

Variante kreuzt regional bedeutsame Rad- 
(4) und Wanderwege (1) 

Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt 

Dauerhafter Verlust von Brutvogellebensräu-
men (Versiegelung + Eingriff) 

18,24 ha 

Verlust von Biotoptypen durch Überbauung - 
flächenhafte Strukturen 

17,97 ha 

Beeinträchtigung von Lebensräumen durch 
temporäre Inanspruchnahme - flächenhafte 
Strukturen 

42,7 ha 

Verlust gesetzlich geschützter Biotope (Ver-
siegelung + Eingriff + Temporär) - flächen-
hafte Strukturen 

11,11 ha 

Überbauung, temporäre Inanspruchnahme 
und Zerschneidung von Naturschutzgebieten 

3,32 ha 

Überbauung, temporäre Inanspruchnahme 
und Zerschneidung von Biotopverbundflä-
chen 

24,74 ha 

Überbauung, temporäre Inanspruchnahme 
und Zerschneidung und Zerschneidung von 
Natura 2000-Gebieten 

0,59 ha 
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2.2.1.4 Variante X2 

 

Abbildung 11: Umfahrung Dänischburg X2 

Die X2-Trasse stellt eine Untervariante der X1-Trasse dar. Im hiesigen Variantenver-

gleich wird lediglich der Streckenabschnitt von Siems-Dänischburg bis Bbf Ratekau 

betrachtet, weil nur in diesem Streckenabschnitt ein Unterschied zur Variante X1 be-

steht.. Sie hat ihren Ausfädelungspunkt (km 0,0) aus der Strecke 1113 am km 9,745 

der Strecke 1113 hinter der Überführung über die BAB 226. Somit ist im Gegensatz zur 

X1-Trasse kein Neubau einer zusätzlichen Brücke über die Bundesautobahn erforder-

lich.  

Die Variante X2 wendet sich unmittelbar hinter der Ausfädelung in einem engen Bogen 

Richtung Norden und verläuft dabei unmittelbar am Ufer des Waldhusener Moorsees. 

Der Gleisbogen erlaubt lediglich eine Entwurfsgeschwindigkeit von 100 km/h. Aufgrund 

der örtlichen Gegebenheiten, insbesondere des Waldhusener Moorsees, kann kein 

größerer Radius angesetzt werden.  

Im Anschluss an den engen Gleisbogen beträgt die Entwurfsgeschwindigkeit 160 km/h. 

Am nºrdlichen Rand des ĂWaldhusener Forstñ trifft die Variante X2 bei km 2,5 auf die 

Trasse der Variante X1 und wird im Folgenden gemeinsam weitergeführt.  

Der Betriebsbahnhof (Bbf) liegt wie in der Variante X1 östlich von Seeretz und westlich 

des Waldhusener Moorsees. 

In der nachfolgenden Tabelle sind die wesentlichen Variantenparameter und Belange 

zur Entscheidungsfindung der Variantenwahl zusammengestellt. 

  



Vorhaben:  Unterlage 1 

ABS/NBS Hamburg - Lübeck - Puttgarden 

Planfeststellungsabschnitt 1.2, Bau-km 107,532 ï Bau-km 123,576 

 

 

Stand: 05.03.2025  Seite 100 

 

Tabelle 10: Variantenparameter X2 

Zusammenstellung der wesentlichen Variantenparameter 

Anlagebedingte Flächeninanspruchnahme 
inkl. Bestandsstrecke 

16,87 ha 

Baubedingte Inanspruchnahme 45,89 ha 

Versiegelung 7,51 ha 

Gesamte Flächeninanspruchnahme 70,27 ha 

Baukosten 479.000.000 ú 

Bauzeit ca. 54 Monate 

Neubau Gleistrasse (außerhalb Bestand) 6.140 m 

Eisenbahnbetriebliche Belange 

Die Anbindung des Bahnhofs Bad 
Schwartau an Strecke 1100 ist nicht mehr 
gegeben. 
Aufgrund der Trassenführung auf der Ost-
seite der BAB 1 muss ein neuer Haltepunkt 
Ratekau errichtet werden dessen Wegebe-
ziehungen gegenüber der Antragsvariante 
länger für die Ortschaft Ratekau sind 

Veränderungen von Wegebeziehungen 

Rückbau Bahnübergang Schwartau-Wald-
halle, Ersatz durch Fußgängerüberführung 
Rampen an Fußgängerüberführung 
Lübeck-Dänischburg IKEA 
Rückbau Bahnübergänge Schäferkamp 
und Siemser Landstraße 
Ersatzstraße Luisenhof zur Anbindung 
Straßenüberführungen Am Rugenberg, Alte 
Travemünder Hauptstraße und Lütt Koh-
weide Redder  

Verkehrsstationen 
Aufgrund der Trassenführung auf der Ost-
seite der BAB 1 muss ein neuer Haltepunkt 
Ratekau errichtet werden. 

Ingenieurbauwerke 

Es werden zwei Fußgängerüberführungen, 
drei Eisenbahnüberführungen, drei Stra-
ßenüberführungen, eine Talbrücke, Er-
schütterungstrog und Fahrwegtiefgründun-
gen, Fangedamm, Bohrpfahlwände und 
Lärmschutzwände benötigt. 

Betroffenheiten Dritter 

Umweg durch Ersatzstraße und Lärm-
schutzwände direkt an Privatgrundstücken 

Kollision mit der Stromtrasse der TenneT 
TSO GmbH 

Schutzgutübergreifend wesentliche Vergleichsparameter 

Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit 

anlagebedingte Flächeninanspruchnahme von 
Siedlungs- und Erholungsflächen (Versiege-
lung + Eingriff) 

Landschaftsschutzgebiet 5,29 ha 
Regionaler Grünzug 17,95 ha 
Gebiet besonderer Erholungseignung 0 ha 
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Baubedingte Flächeninanspruchnahme von 
Siedlungs- und Erholungsflächen 

Landschaftsschutzgebiet 14,86 ha 
Regionaler Grünzug 31,38 ha 
Gebiet besonderer Erholungseignung 0 ha 

Auswirkungen auf Erholungsinfrastruktur und 
Wegebeziehungen 

Variante kreuzt regional bedeutsame Rad- 
(4) und Wanderwege (1) wobei davon der 
Radweg Alte Salzstraße auf 575 Meter 
überplant wird 

Pflanzen/Tiere/ biologische Vielfalt 

Dauerhafter Verlust von Brutvogellebensräu-
men (Versiegelung + Eingriff) 

18,73 ha 

Verlust von Biotoptypen durch Überbauung - 
flächenhafte Strukturen 

18,32 ha 

Beeinträchtigung von Lebensräumen durch 
temporäre Inanspruchnahme - flächenhafte 
Strukturen 

44,86 ha 

Verlust gesetzlich geschützter Biotope (Ver-
siegelung + Eingriff + Temporär) - flächenhafte 
Strukturen 

10,00 ha 

Überbauung, temporäre Inanspruchnahme 
und Zerschneidung von Naturschutzgebieten 

3,32 ha 

Überbauung, temporäre Inanspruchnahme 
und Zerschneidung von Biotopverbundflächen 

32,41 ha 

Überbauung, temporäre Inanspruchnahme 
und Zerschneidung und Zerschneidung von 
Natura 2000 Gebieten 

3,74 ha 
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2.2.2 Variantenbewertung 

2.2.2.1 Vergleichsmatrix Varianten Lübeck bis Ratekau (Variantenvergleich Süd) 

Tabelle 11: Vergleichsmatrix Varianten Lübeck bis Ratekau 

Vergleichs-kri-
terien 

Antragstrasse 
Autobahnparal-
lele Variante 

Variante X1 Variante X2 

Kosten 2 1 3 4 

Bauzeit 1 2 2 2 

Betroffenheiten 
Dritter 

2 2 1 1 

Eisenbahnbe-
triebliche Be-
lange 

1 2 2 2 

Schutzgutüber-
greifender Vari-
antenvergleich 

1 2 3 4 

Summe 7 9 11 13 

Rang 1 2 3 4 

 

Rangfolge 

1 = Bester Rang 2 3 4 = Schlechtester Rang 

2.2.2.2 Variantenvergleich 

Die Antragstrasse ist aus technischer Sicht die beste. Sie ermöglicht die Erhaltung der 

bahnbetrieblichen Anbindung der Strecke 1100 (Bäderbahn) an den Bahnhof Bad 

Schwartau. Durch die gewählte Trassierung sind gegenüber den X1 und X2 Variante 

keine Geschwindigkeitseinschränkungen gegeben. Durch den Ausbau wird auch die 

Betriebssicherheit für die Strecke 1110 nach Kiel durch die Auflösung von zwei niveau-

gleichen Bahnübergängen erhöht. Die Einrichtung einer Fernverkehrsanbindung der 

Gemeinde Ratekau ist zwar für alle Varianten möglich, deren Erreichbarkeit ist aber 

außer bei der Antragsvariante mit wesentlich längeren Wegen verbunden. Bei der Kos-

tenbetrachtung schneidet die Antragstrasse mit Rang 2 zwar nicht als die Beste ab, 

allerdings sind bei der Variante Autobahnparallele Kosten für einen gegebenenfalls zu 

errichtenden Haltepunkt nicht eingeflossen und die Baugrundverhältnisse bedingen 

noch kostenrelevante Risiken. Bei beiden X-Trassen kommt es im Verlauf der Tras-

senführung im Bereich der Anordnung des Betriebsbahnhofes zu Überschneidungen 

mit der Stromtrasse der TenneT TSO GmbH. 



Vorhaben:  Unterlage 1 

ABS/NBS Hamburg - Lübeck - Puttgarden 

Planfeststellungsabschnitt 1.2, Bau-km 107,532 ï Bau-km 123,576 

 

 

Stand: 05.03.2025  Seite 103 

 

Aus umweltfachlicher Sicht ist die Antragstrasse die günstigste Variante. Der Flächen-

verbrauch ist zwar geringfügig höher als bei der autobahnparallelen, jedoch gegenüber 

den X-Varianten mit 5,2 bzw. 8,8 ha wesentlich kleiner. Zudem ist die Beeinträchtigung 

von Biotopen hoher Bedeutung, insbesondere gesetzlich geschützte, gegenüber den 

anderen deutlich geringer. Weiterhin zerschneidet die Antragstrasse in deutlich gerin-

geren Umfang den Biotopverbund. Auch bei den Schutzgütern Boden, Wasser und 

Landschaft gehen von der Antragstrasse geringere Beeinträchtigungen aus, wobei der 

Verlust von hochwertigen Landschaftsräumen sowie die visuelle Störung hervorzuhe-

ben ist, welche bei den anderen Varianten um ein Vielfaches größer sind. Das Schutz-

gut Kultur- und Sachgüter wird von allen Varianten flächenmäßig nur gering beeinträch-

tigt.  

2.2.2.3 Zusammenfassung 

Die aufsummierten Ränge der Vergleichsaspekte zeigen die X-Varianten auf 

Rang 3 (11) bzw. 4 (13), die Variante Autobahnparallele auf Rang 2 (9) und die An-

tragstrasse auf Rang 1 (7). Die Antragsvariante ist nach Abwägung der technischen 

und betrieblichen Vor- und Nachteile einerseits und nach Auswertung des schutzgut-

übergreifenden (Umwelt)Variantenvergleiches (der detaillierte Variantenvergleich ist 

der Antragsunterlagen Unterlage 15.1.1, Kap. 5.9.1 zu entnehmen) die Vorzugslösung 

der Vorhabenträgerin. 

2.2.3 Variantenbeschreibung Ratekau bis Timmendorf (Umfahrung Rup-
persdorf) 

In diesem Variantenvergleich werden drei Varianten im Abschnitt von Ratekau bis Tim-

mendorf beschrieben und verglichen. Diese sind die Variante Antragstrasse, eine au-

tobahnparallele Variante ab Ratekau und die Vorzugsvariante aus dem Raumord-

nungsverfahren.  

Die Trassen der drei Varianten beginnen südöstlich von Altruppersdorf hinter dem 

Kreuzungsbauwerk mit der BAB A 1 und enden auf der Ostseite der BAB A 1 in Höhe 

Luschendorf kurz hinter der L 180 Zum Grellberg.  
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2.2.3.1 Variante Antragstrasse 

 

Abbildung 12: Ortsumfahrung Ruppersdorf Antragstrasse 

Die Antragstrasse führt um die Dorfschaften Alt- und Neuruppersdorf östlich herum und 

umgeht im weiteren Verlauf die kleine Ansiedlung Neuhof westlich, um dann auf der 

Ostseite der BAB A 1 in Höhe Luschendorf Richtung Norden autobahnparallel zu ver-

laufen. Die Linienführung vermeidet damit weitestgehend die Annäherung an die vor-

handene Bebauung und greift kaum in bestehende Siedlungsstrukturen ein. Nördlich 

der L 180 Zum Grellberg wird der Betriebsbahnhof angeordnet.  

Die Trasse wird über weite Teile im Einschnitt geführt. Für die Kreuzung mit dem Rup-

persdorfer Weg wird dieser in seiner Lage belassen und als Straßenüberführung aus-

geführt. 

In der nachfolgenden Tabelle sind die wesentlichen Variantenparameter und Belange 

zur Entscheidungsfindung der Variantenwahl zusammengestellt. 

Tabelle 12: Variantenparameter Antragstrasse 

Zusammenstellung der wesentlichen Variantenparameter 

Anlagebedingte Flächeninanspruchnahme 12,70 ha 

Baubedingte Inanspruchnahme 28,81 ha 

Versiegelung 8,94 ha 

Gesamte Flächeninanspruchnahme 50,45 ha 

Baukosten 73.500.000 ú 

Bauzeit ca. 48 Monate 

Neubau Gleistrasse (außerhalb Bestand) 4.820 m 
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Eisenbahnbetriebliche Belange 
Betrieblich gibt es keine Unterschiede zwi-
schen den Varianten. 

Veränderungen von Wegebeziehungen 
Es werden ca. 4.750 m Straßenbau erforder-
lich. 

Verkehrsstationen Entfällt 

Ingenieurbauwerke 
Es werden eine Eisenbahnüberführung, zwei 
Straßenüberführungen und Lärmschutz-
wände benötigt. 

Betroffenheiten Dritter 
Die Wegebeziehungen zur Erschließung be-
troffener Flurstücke werden nicht stark be-
einträchtigt. 

Schutzgutübergreifend wesentliche Vergleichsparameter 

Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit 

anlagebedingte Flächeninanspruchnahme 
von Siedlungs- und Erholungsflächen (Ver-
siegelung + Eingriff) 

24,61 ha 

Auswirkungen auf Erholungsinfrastruktur und 
Wegebeziehungen 

Variante kreuzt regional bedeutsame Rad- 
und Reitwege  

Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt 

Dauerhafter Verlust von Brutvogellebensräu-
men (Versiegelung + Eingriff) 

21,65 ha 

Verlust von Biotoptypen durch Überbauung - 
flächenhafte Strukturen 

20,07 ha 

Beeinträchtigung von Lebensräumen durch 
temporäre Inanspruchnahme - flächenhafte 
Strukturen 

19,78 ha 

Verlust gesetzlich geschützter Biotope (Ver-
siegelung + Eingriff + Temporär) - flächen-
hafte Strukturen 

0,71 ha 

Überbauung, temporäre Inanspruchnahme 
und Zerschneidung von Biotopverbundflä-
chen 

0,69 ha 

 



Vorhaben:  Unterlage 1 

ABS/NBS Hamburg - Lübeck - Puttgarden 

Planfeststellungsabschnitt 1.2, Bau-km 107,532 ï Bau-km 123,576 

 

 

Stand: 05.03.2025  Seite 106 

 

2.2.3.2 Variante Autobahnparallele 

 

Abbildung 13: Ortsumfahrung Ruppersdorf Autobahnparallel 

Diese Trasse schwenkt hinter der Kreuzung der BAB A 1 südöstlich von Altruppersdorf 

in nordwestlicher Richtung in Richtung BAB A 1 und führt autobahnnah östlich der BAB 

A 1 bis Höhe Luschendorf. Der Betriebsbahnhof liegt autobahnparallel nördlich der Be-

bauung der Dorfschaft Altruppersdorf. 

Die bestehende Siedlungsstruktur der Dorfschaft Altruppersdorf wird durch die Tras-

senführung in zwei Teile zerschnitten. Die Wohnhäuser mit den Anschriften 23626 Ra-

tekau, Ruppersdorf, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 und 19 liegen künftig in einem ca. 140 m 

breiten Streifen zwischen Autobahn und Eisenbahn. Dabei nähert sich die Trasse auf 

bis zu 30 m an die bestehende Bebauung an. Westseitig der Trasse wird eine Lärm-

schutzwand angeordnet, die mit ihrer Oberkante 3 m über der Schienenoberkante liegt. 

Auf der anderen Seite der Bahntrasse liegt insbesondere das Gebäude mit der Haus-

nummer 2 ebenfalls isoliert. 

Der Ruppersdorfer Weg als Verbindungsweg zwischen Ratekau und Groß Timmendorf 

wird in dieser Variante auf die Ostseite der Bahntrasse verlegt. Für die dafür erforder-

liche Straßenüberführung im südlichen Teil der Dorfschaft wird die Bestandsstraße in 

ihrem Verlauf erst in Dammlage geführt und wieder auf den Bestand abgesenkt, um 

die zwischen Autobahn und Eisenbahn verbleibenden Gelasse anzubinden und nörd-

lich liegenden Flächen zu erschließen. Für die künftig eingeschlossenen Grundstücke 

werden die Wegebeziehung in Richtung Norden damit um bis zu 1,5 km länger. 

Die Trennwirkung des Bahnkörpers im Bereich der Ansiedlungen erfordert auch meh-

rere kleinteilige Eingriffe in die offenen Graben- und Gewässerstrukturen der Aalbek, 

des Ruppersdorfer Grabens und des Voßhöhlengrabens und deren Zuläufe, die mehr-

fach gekreuzt werden. 
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Etwas weiter im Norden wird die Bahntrasse rückseitig an den am Ruppersdorfer Weg 

gelegenen Wohngebäuden mit den Adressen 29, 31, 33, 35, 37 und 39, 39a entlang-

geführt, sodass sich auch diese Gebäude bei Realisierung der autobahnparallelen Va-

riante in einem schmalen Streifen zwischen Betriebsbahnhof und Straße wiederfinden 

würden. 

In der nachfolgenden Tabelle sind die wesentlichen Variantenparameter und Belange 

zur Entscheidungsfindung der Variantenwahl zusammengestellt. 

Tabelle 13: Variantenparameter Autobahnparallele 

Zusammenstellung der wesentlichen Variantenparameter 

Anlagebedingte Flächeninanspruchnahme 9,86 ha 

Baubedingte Inanspruchnahme 13,57 ha 

Versiegelung 9,16 ha 

Gesamte Flächeninanspruchnahme 32,59 ha 

Baukosten 64.400.000 ú 

Bauzeit ca. 48 Monate 

Neubau Gleistrasse (außerhalb Bestand) 4.700 m 

Eisenbahnbetriebliche Belange 
Betrieblich gibt es keine Unterschiede zwi-
schen den Varianten. 

Veränderungen von Wegebeziehungen 
Es werden ca. 4.150 m Straßenbau erforder-
lich. 

Verkehrsstationen Entfällt 

Ingenieurbauwerke 
Es werden zwei Eisenbahnüberführungen, 
drei Straßenüberführungen und Lärm-
schutzwände benötigt. 

Betroffenheiten Dritter 

Durch diese Variante werden direkte Zu-
fahrtswege zu Wohnbebauungen unterbro-
chen und in angepasster Lage wieder herge-
stellt. Wegebeziehungen zu Nutzflächen 
werden in größerem Umfang verändert und 
beeinträchtigt. 

Schutzgutübergreifend wesentliche Vergleichsparameter 

Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit 

anlagebedingte Flächeninanspruchnahme 
von Siedlungs- und Erholungsflächen (Ver-
siegelung + Eingriff) 

11,7 ha 

Auswirkungen auf Erholungsinfrastruktur und 
Wegebeziehungen 

Variante kreuzt regional bedeutsame Rad- 
und Reitwege  
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Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt 

Dauerhafter Verlust von Brutvogellebensräu-
men (Versiegelung + Eingriff) 

18,48 ha 

Verlust von Biotoptypen durch Überbauung - 
flächenhafte Strukturen 

18,92 ha 

Beeinträchtigung von Lebensräumen durch 
temporäre Inanspruchnahme - flächenhafte 
Strukturen 

13,53 ha 

Verlust gesetzlich geschützter Biotope (Ver-
siegelung + Eingriff + Temporär) - flächen-
hafte Strukturen 

1,26 ha 

Überbauung, temporäre Inanspruchnahme 
und Zerschneidung von Biotopverbundflä-
chen 

0,0,25 ha 

2.2.3.3 Variante ROV 

 

Abbildung 14: Ortsumfahrung Ruppersdorf ROV 

Die ROV-Variante bindet aus der Lage der Bestandsstrecke nach Westen aus und führt 

um die Dorfschaften Alt- und Neuruppersdorf sowie Neuhof östlich herum und verläuft 

südwestlich von Groß Timmendorf in Richtung BAB A 1. Dabei liegt das Gebäude zu 

23626 Ratekau, Gutshof 3 in ca. 30 m Abstand zum zukünftigen Trassenverlauf. Eine 

Erweiterung der Siedlungsstrukturen um Groß Timmendorf wird zum westlichen Rand 

begrenzt, da die neue Trasse in ca. 100 m Entfernung liegt.  

Der Betriebsbahnhof liegt in dieser Variante im Abschnitt direkt östlich von Altruppers-

dorf. 
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In der nachfolgenden Tabelle sind die wesentlichen Variantenparameter und Belange 

zur Entscheidungsfindung der Variantenwahl zusammengestellt. 

Tabelle 14: Variantenparameter ROV 

Zusammenstellung der wesentlichen Variantenparameter 

Anlagebedingte Flächeninanspruchnahme 15,98 ha 

Baubedingte Inanspruchnahme 19,18 ha 

Versiegelung 7,53 ha 

Gesamte Flächeninanspruchnahme 42,69 ha 

Baukosten 74.000.000 ú 

Bauzeit ca. 48 Monate 

Neubau Gleistrasse (außerhalb Bestand) 4870 m 

Eisenbahnbetriebliche Belange 
Betrieblich gibt es keine Unterschiede zwi-
schen den Varianten. 

Veränderungen von Wegebeziehungen 
Es werden ca. 4.750 m Straßenbau erforder-
lich. 

Verkehrsstationen Entfällt 

Ingenieurbauwerke 
Es werden eine Eisenbahnüberführung, zwei 
Straßenüberführungen und Lärmschutz-
wände benötigt. 

Betroffenheiten Dritter 
Die Wegebeziehungen zur Erschließung be-
troffener Flurstücke werden nicht stark be-
einträchtigt. 

Schutzgutübergreifend wesentliche Vergleichsparameter 

Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit 

anlagebedingte Flächeninanspruchnahme 
von Siedlungs- und Erholungsflächen (Ver-
siegelung + Eingriff) 

24,38 ha 

Auswirkungen auf Erholungsinfrastruktur und 
Wegebeziehungen 

Variante kreuzt regional bedeutsame Rad- 
und Reitwege  

Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt 

Dauerhafter Verlust von Brutvogellebensräu-
men (Versiegelung + Eingriff) 

24,22 ha 

Verlust von Biotoptypen durch Überbauung - 
flächenhafte Strukturen 

23,3 ha 

Beeinträchtigung von Lebensräumen durch 
temporäre Inanspruchnahme - flächenhafte 
Strukturen 

18,85 ha 
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Verlust gesetzlich geschützter Biotope (Ver-
siegelung + Eingriff + Temporär) - flächen-
hafte Strukturen 

0,3 ha 

Überbauung, temporäre Inanspruchnahme 
und Zerschneidung von Biotopverbundflä-
chen 

1,35 ha 

2.2.4 Variantenbewertung 

2.2.4.1 Vergleichsmatrix Ratekau bis Timmendorf (Umfahrung Ruppersdorf) 

Tabelle 15: Vergleichsmatrix Ratekau bis Timmendorf 

Vergleichskriterien Antragstrasse 
Variante Auto-
bahnparallele 

Variante ROV 

Kosten 2 1 3 

Bauzeit 1 1 1 

Betroffenheiten Dritter 1 2 1 

Eisenbahnbetriebliche Belange 1 1 1 

Siedlungsstruktur 1 3 2 

Schutzgutübergreifender Vari-
antenvergleich 

2 1 3 

Summe 8 9 11 

Rang 1 2 3 

 

Rangfolge 

1 = Bester Rang 2 3 = Schlechtester Rang 

2.2.4.2 Variantenvergleich 

In der Bewertung der Varianten sind die Unterschiede bezogen auf die einzelnen Be-

wertungskriterien teilweise sehr gering, teilweise aber auch sehr deutlich. 

Bezüglich der Kosten entfallen auf die Antragstrasse mehr Erdarbeiten, die in der Ge-

samtbilanz gegenüber der Autobahnparallelen zu höheren Kosten führen, die aller-

dings durch den Bundestagsbeschluss vollständig aufgefangen werden (dazu unten 

mehr). Aufgrund der real höheren Kosten erhält die Antragstrasse in der Matrix formal 

eine um einen Rang schlechtere Position als die autobahnparallele Variante. In der 

ROV-Variante ist zu erwarten, dass die Kreuzungsbauwerke und Straßenanpassungen 

für den Ruppersdorfer Weg und die L 180 Zum Grellberg umfangreicher ausfallen, 
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aufgrund der ungünstigeren Kreuzungswinkel, sodass mehr Kosten anfallen als in den 

anderen beiden Varianten; auch unter dem Gesichtspunkt der zu erwartenden zusätz-

lichen Lärmschutzmaßnahmen im Bereich Groß Timmendorf.  

Die Bauzeiten sind in den drei Varianten gleichwertig. Auch bei den eisenbahnbetrieb-

lichen Belangen schneiden die Varianten gleichermaßen gut ab.  

Die Betroffenheit Dritter insbesondere durch Eingriffe in die Wegebeziehungen zeigt, 

dass bei der Variante Autobahnparallele mit Abstand die größten Auswirkungen zu ver-

zeichnen sind. Durch diese Variante werden direkte Zufahrtswege zu Wohnbebauun-

gen unterbrochen und in angepasster Lage wieder hergestellt. Wegebeziehungen wer-

den in größerem Umfang verändert und beeinträchtigt, indem dauerhafte Umwege ent-

stehen. Demgegenüber gehen mit der Antragstrasse kaum negative Drittbetroffenhei-

ten einher, da diese hauptsächlich Wege zu den neuen Betriebsanlagen errichtet und 

sonst kaum signifikante Veränderungen hervorruft. Ähnliches gilt für die ROV-Variante.  

Betrachtet man die Eingriffe in die existierenden Siedlungsstrukturen ergeben sich 

noch deutlichere Unterschiede: Die Antragstrasse zeigt die geringsten Auswirkungen, 

weil sie sich von Siedlungsbereichen fernhält. Die ROV-Variante folgt auf Rang 2, weil 

sie sich vergleichsweise dicht Groß Timmendorf nähert. Die Variante Autobahnparal-

lele zerschneidet dagegen Altruppersdorf und führt dazu, dass sich mehr als ein Dut-

zend Wohngebäude zwischen Bahntrasse und Straße (BAB A 1 bzw. Ruppersdorfer 

Weg) wiederfinden. Auch wenn die Gebäude nicht unmittelbar in Anspruch genommen 

werden und nicht weichen müssen, stellt insbesondere die Lage im schmalen Streifen 

zwischen Autobahn und Bahntrasse eine ganz erhebliche Beeinträchtigung der Be-

troffenen dar, die zu vermeiden der Vorhabenträgerin ein gewichtiges Anliegen ist. Die 

Tatsache, dass in beide Richtungen aktiver Lärmschutz existieren würde, verbessert 

aus Sicht der Vorhabenträgerin die Situation für die Betroffenen nicht, verstärkt sie 

doch die Zerschneidungswirkung und den ĂEinkesselungseffektñ.  

Beim Umweltvariantenvergleich (Prüfung der UVPG-Schutzgüter) schneidet die auto-

bahnparallele Variante am verträglichsten ab, dicht gefolgt von der Antragsvariante und 

der ROV-Variante. Der detaillierte Umweltvariantenvergleich ist der Antragsunterlagen 

15.1.1, Kap.5.9.1 zu entnehmen.  

2.2.4.3 Zusammenfassung 

Die aufsummierten Ränge der Vergleichsaspekte zeigen die Variante ROV auf 

Rang 3 (11), die Variante Autobahnparallele auf Rang 2 (9) und die Antragstrasse auf 

Rang 1 (8). 

Wie im obigen Variantenvergleich angedeutet, wurde in Bezug auf die Kosten aufgrund 

der real höheren Kosten der Antragstrasse formal nur Rang 2 zugeordnet. Die Mehr-

kosten fallen aber nicht so stark ins Gewicht, weil der Bundestagsbeschluss 19/20624 
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vom 02.07.2020 (siehe Anlage 1 zum Erlªuterungsbericht) Folgendes festhªlt: ĂWenn-

gleich durch die Realisierung der Vorzugsvariante nur wenige Schutzfälle verbleiben, 

ist im Bereich Ruppersdorf der besonderen Situation Rechnung zu tragen, dass die 

Anwohner durch den Trassenbau in der geplanten Form zwischen der Autobahn und 

der neuen Bahntrasse eingeschlossen würden. Die besonderen Umstände, die sich 

hierdurch ergeben, können durch gesetzliche Bestimmungen zum Immissionsschutz 

nicht in ausreichendem Maß gewürdigt werden. Der Bund übernimmt die Mehrkosten 

von insgesamt 10,1 Mio. Euro.ñ 

Erheblich ins Gewicht fällt dagegen die Zerschneidung von Altruppersdorf und die da-

mit einhergehende Betroffenheit Dritter, die mit der autobahnparallelen Variante ein-

herginge und oben ausführlich beschrieben wurde. 

Vor diesem Hintergrund hat die Vorhabenträgerin nach Abwägung aller Vor- und Nach-

teile die Antragstrasse zur Vorzugsvariante gewählt.  

2.3 Ingenieurbauwerke 

2.3.1 Bau-km 111,2+81 ï S¦ ĂBAB A1 Ratekauñ 

2.3.1.1 Variantenbeschreibung 

Die DB-Neubaustrecke (NBS) wird unter der bestehenden BAB A1 hindurchgeführt. 

Hierzu wird der Neubau einer Straßenüberführung (SÜ) vorgesehen. Zwangspunkte 

des neuen Brückenbauwerkes sind die Trassierung der geplanten DB-Neubaustrecke 

sowie die bestehende Trasse der BAB. Bei der Variantenuntersuchung wurden zwei 

Varianten für den Neubau betrachtet und untersucht.  

Folgende Varianten wurden untersucht: 

1.  Stabbogenbrücke 

2. Rahmenbauwerk (in der Baugrube hergestellt) 

Variante 1: 

Die Autobahngesellschafft des Bundes (AdB) fordert für die Straßenüberführung (SÜ) 

der BAB generell je Fahrtrichtung einen separaten Überbau. Im Planungsprozess 

wurde hierzu eine Variante mit zwei nebeneinanderliegende Stabbogenüberbauten un-

tersucht. Da sich die Verkehrswege Bahn und Straße in schleifendem Schnitt kreuzen 

sind die Überbauten dabei gegeneinander versetzt anzuordnen. Stabbögen sind 

zwangsläufig im Grundriss gerade zu führen, was in Verbindung mit der im Bogen lie-

genden BAB-Fahrbahn zur Ausbildung des Brückengrundrisses mittels Sekante und 

Tangente zwingt. Unter Berücksichtigung der Brückenlänge reicht der Platzbedarf für 

diese Art von Brückenkonstruktion unter Beibehaltung der heutigen Fahrbahnränder 

nicht aus. Der Abstand der Richtungsfahrbahnen muss somit aufgeweitet und die 
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Trassenführung der BAB vor und hinter der Brücke angepasst werden. Dies erfordert 

eine dauerhafte Inanspruchnahme von Fremdflächen. Zur bauzeitlichen Aufrechterhal-

tung des Verkehrs auf der BAB wird für diese Variante eine Umfahrung erforderlich, die 

den Einsatz einer Hilfsbrücke erfordert. Durch die bei dieser Variante übliche Herstel-

lung des Überbaus in einer Feldfabrik ergibt sich bauzeitlich zusätzlicher Platzbedarf. 

Eine von der AdB gewünsche Reduzierung des Eingriffs in den Bestand der Autobahn 

kann durch diese Variante nicht gewährleistet werden. 

Variante 2: 

Das Rahmenbauwerk ist als überschütteter, geschlossener Rahmen vorgesehen. Vor 

und hinter dem geschlossenen Rahmen sind die Übergangsbereiche zur Strecke in 

Einschnittslage als Trogbauwerke geplant. Die Herstellung erfolgt in einer beidseits mit 

Verbau gesicherten Baugruben.  

2.3.1.2 Matrix 

Tabelle 16 Vergleichsmatrix SÜ BAB A1 Ratekau 

Technische und wirt-
schaftliche Beurteilung 

Variante 1 
Variante 2 

(Vorzugsvariante) 

Brückenart Stabbogenbrücke 
Rahmenbauwerk 

(in der Baugrube hergestellt) 

Baustoffe / Gründungsart Stahlbau / Tiefgründung Spannbeton / Flachgründung 

Baukosten 2 1 

Flächeninanspruchnahme 2 1 

Bauzeit / Bauverfahren 2 1 

Instandhaltung 2 1 

Summe 8 4 

Rang 2 1 

2.3.1.3 Vergleich 

Gegenüber der Variante 2 als geschlossener Stahlbetonrahmen ergeben sich beim 

Neubau als Stabbogenbrücken in Stahlbauweise sehr hohe Erstellungs- und Unter-

haltungskosten, da Brückenlager und Fahrbahnübergangskonstruktion benötigt wer-

den. Zudem fallen gegenüber der Variante 2 hohe Inspektions- und Wartungsarbeiten 

aufgrund des erforderlichen Korrosionsschutzes an.  

Aufgrund des spitzen Kreuzungswinkels und der Lage der BAB im Bogen kann die SÜ 

im Vergleich zur Var. 1 als Rahmenbauwerk vorgesehen werden.  



Vorhaben:  Unterlage 1 

ABS/NBS Hamburg - Lübeck - Puttgarden 

Planfeststellungsabschnitt 1.2, Bau-km 107,532 ï Bau-km 123,576 

 

 

Stand: 05.03.2025  Seite 114 

 

Der geschlossene Stahlbetonrahmen hat Vorteile bei Wartung und Unterhalt des Bau-

werks, da Brückenlager und Übergangskonstruktion entfallen. Im Vergleich zur Stab-

bogenbrücke ist kein Korrosionsschutz erforderlich. 

Gegenüber der Variante 1 als Stabbogenbrücke ergeben sich für den Neubau als Rah-

menbauwerk aus Ortbeton deutlich geringe Herstellungs- und Baukosten, da die Ar-

beiten für die Herstellung und Ausführung der Tiefgründung entfallen.  

Durch die bei der Stabbogenvariante erforderliche Aufweitung des Verkehrsweges der 

BAB schneidet diese Lösung unter Betrachtung der Flächeninanspruchnahme schlech-

ter ab als das Rahmenbauwerk. 

Ein Vergleich der Baukosten beider Varianten zeigt auf, dass die Baukosten der bau-

zeitlichen Verkehrsführung der Variante 2 gegenüber der Variante 1 geringer ausfallen. 

Für den Neubau der Variante 2 ist nur eine Dammverbeiterung des bestehenden BAB-

Damms erforderlich. Die aufwändigen Arbeiten für die Herstellung einer bauzeitlichen 

BAB- Verschwenkung und deren Rückbau im Zuge der Variante 1 führen zudem zu 

längeren Vor- und Nachlaufphasen und somit zur Verlängerung der Gesamtbauzeit 

gegenüber der Variante 2.  

2.3.1.4 Zusammenfassung 

Nach Abwägung der Vor- und Nachteile in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht und 

der auslösenden Betroffenheiten Dritter wurde zur Unterführung der DB-Neubaustre-

cke unterhalb der bestehenden BAB der Neubau eines integralen Bauwerkes als über-

schütteter, geschlossener Rahmen (Var. 2) festgelegt.  

2.3.2 Bau-km 117,6+22 ï S¦ ĂL181 OstseestraÇeñ 

2.3.2.1 Variantenbeschreibung 

Die DB-Neubaustrecke (NBS) wird unter der bestehenden LandesstraÇe L181 ĂOst-

seestraÇeñ hindurchgef¿hrt. Hierzu wird der Neubau einer StraÇen¿berf¿hrung (S¦) 

vorgesehen. Zwangspunkte des neuen Brückenbauwerkes sind die Trassierung der 

geplanten DB-Neubaustrecke sowie die bestehende Trasse der L181 Ostseestraße 

und das bestehende Überführungsbauwerk der L181 Ostseestraße über die Bunde-

sautobahn (BAB) A1. Bei der Variantenuntersuchung wurden zwei Varianten für den 

Neubau betrachtet und untersucht. 

1. Stahlbetonplatte in Deckelbauweise 

2. Dreifeldrige Spannbetonbrücke 
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Variante 1: Stahlbetonplatte in Deckelbauweise 

Das Bauwerk, bestehend aus einer Außenschale (Decke und überschnittene Bohr-

pfahlwände) und einem Trog in Form einer Innenschale (Wände und Sohle) wird in 

Deckelbauweise aus Stahlbeton hergestellt. Die L102 (Ostseestraße) kann bereits 

nach der Herstellung der Sohle ausgebaut werden. Der Endaushub bis auf Unterkante 

Sohle erfolgt unter Beachtung von statischen Zwischenzuständen zwischen den Pfahl-

wänden. Die Deckelbauweise bietet den Vorteil, dass durch Bohrpfahlwände der Ein-

griff in das bestehende Gelände reduziert und die Betroffenheiten Dritter reduziert wer-

den. Die Herstellung der Rahmenwände als Pfahlwand ist als sehr aufwändig anzuse-

hen und führt insbesondere durch die erforderlichen Pfahllängen und die Pfahlanzahl 

zu einer langen Bauzeit und hohen Baukosten.  

Variante 2 ï dreifeldrige Spannbetonbrücke 

Die Dreifeldträgerbrücke besteht aus einer Ortbetonplatte, die auf hoch- und zurückge-

setzten Widerlagern und zwei senkrechten, gleisparallelen Mittelunterstützungen auf-

gelagert ist. Bei der Konstruktion des Überbaus handelt es sich um einen vorgespann-

ten Plattenquerschnitt aus Ortbeton. Die Widerlager werden gerade, d.h. senkrecht zur 

Brückenachse, mit Tiefgründung ausgebildet und stehen auf diesen schief im Ein-

schnitt. Aufgrund der Schiefe im Einschnitt werden Bohrpfahlwände so angeordnet, 

dass die Einschnittsböschung verschwenkt wird. Die Mittelpfeiler werden ebenfalls tief-

gegründet. 

2.3.2.2 Matrix 

Tabelle 17 Vergleichsmatrix SÜ L102 Ostseestraße 

Technische und wirtschaft-
liche Beurteilung 

Variante 1 
Variante 2 

(Vorzugsvariante) 

Brückenart 
Stahlbetonplatte in Deckel-

bauweise 
Dreifeldrige Spannbetonbrü-

cke 

Baustoffe / Gründungsart 
Stahlbeton / Überschnittene 
Bohrpfahlwände + Boden-

platte 
Spannbeton / Bohrpfähle 

Baukosten 2 1 

Flächeninanspruchnahme 1 2 

Bauzeit / Bauverfahren 2 1 

Instandhaltung 1 2 

Summe 6 6 

Rang 1 1 














































































































































































































































































































































































































































